
DE
SIG
N

ILL
US
T

DE
SIG
NDesign : Kalkulation & Honorar

 

: Grafik- und Kommunikationsdesign 
: Produkt- und Industriedesign 
: Illustration 





Design : Kalkulation & Honorar
 



	

2  



Vorwort
Zur Motivation und Methodik

Grundlagen der Kalkulation 
	 Grundsätze	der	Honorarberechnung
	 Stundensatz/Stundensatzberechnung
	 Gestaltungs-	und	Nutzungshonorar	(Nutzungsrechtfaktoren)
	 Arten	der	Honorierung
	 Grundlagen	für	Lizenz-	und	Tantiemenverträge
	 Entgeltlichkeit	von	Präsentationen

Auftrag – Leistung – Nutzung 
	 Auftrag(sart)	 	 	 	 	 	 	
	 Leistung(sbeschreibung)
	 Nutzung
	 Nebenleistungen/Nebenkosten
	 Auftrags-	und	Lizenzvereinbarungen

Checklisten
	 Checkliste	zur	Auftragsabwicklung	
	 Checkliste	zur	Auftragsbestätigung	

Honorarreport – Vergleichserhebung Deutschland – Österreich
	 Berufssituation	und	-zufriedenheit
	 Beschäftigung(-sformen)	und	Einkommen
	 Berufsumfeld	angestellt	–	selbständig

Honorarerhebung
Grafik-	und	Kommunikationsdesign
	 Allgemeine	Erhebungsdaten
	 Umfrageergebnisse	Honorare	(Leistungskatalog)	
	 	 	 -	Corporate	Design	&	Branding
	 	 	 -	Kommunikationsdesign
	 	 	 -	Inserate
	 	 	 -	Verpackungsdesign
	 	 	 -	Plakatgestaltung
	 	 	 -	Informationsdesign
	 	 	 -	Editionsdesign
	 	 	 -	Digitale	Medien
	 	 	 -	Transport	&	Verkehr
	 Umfrageergebnisse	Gehalt	(Angestellte)

Produkt-	und	Industriedesign
	 Leistungs-	und	Erfolgshonorar
	 Allgemeine	Erhebungsdaten
	 Umfrageergebnisse
	
Illustration
	 Allgemeine	Erhebungsdaten
	 Umfrageergebnisse	Honorare	(Leistungskatalog)	
	 	 	 -	Corporate	Illustration	und	Werbeillustration
	 	 	 -	Medienillustration
	 	 	 -	Buch-	und	Verlagsillustration
	 	 	 -	Infografiken
	 	 	 -	2D-Animation
	 	 	 -	3D-Visualisierung
	 	 	 -	Online	und	Mobile	Games

Musterhonorarnoten und -schätzungen
Formulierungs- und Berechnungsbeispiele
Impressum

 |   Inhaltsverzeichnis    3

5

6

9

10

11

13

17

20

22

25

26

26

28

29

31

35

36

37

39

41

43

45

49

50

55

	

	61		

	

63

64

67

67

71

72

75

79

95

103



4  



 |   Vorwort    5

Vorwort
Bei jedem Gestaltungsauftrag ist ein professionelles Vorgehen in der Durchführung 
und Abwicklung unabdingbar. Schon in der Umfrage und Studie »Designbewusst-
sein in Österreichs Unternehmen« (erhältlich unter www.designaustria.at) konnte 
festgestellt werden, dass AuftraggeberInnen gestalterisches Know-how und Kom-
petenz voraussetzen, sich aber vor allem Termintreue und professionelles Vorgehen 
in der Abwicklung wünschen.
 Um hier Unterstützung und Hilfe zu bieten, war das Ziel der vorliegenden 
Publikation, in Kooperation mit der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation 
Wien der Wirtschaftskammer ein berufswirtschaftliches Kompendium zum Thema 
Kalkulation & Honorar herauszugeben – unter Mitwirkung zahlreicher AutorInnen, 
GestalterInnen und JuristInnen – das nicht nur Österreichs Designschaffende unter-
stützt, sondern auch die nötige Transparenz für AuftraggeberInnen liefert.
 Zweck dieser Publikation ist es somit, in komprimierter Form die Berufsausüben-
den, aber auch deren AuftraggeberInnen, zu unterstützen, um ein professionelles 
Vorgehen zu gewährleisten. Dass sich die Anwendung von Design bereits zu einem 
unverkennbaren Wirtschafts- und Wachstumsfaktor entwickelt hat, bezeugen viele 
Beispiele; wodurch sich AuftraggeberInnen diese zu Nutze machen können, lesen 
Sie in verschiedenen Publikationen, darunter in der Reihe »how to ...« (erhältlich 
unter www.designaustria.at). 
 Design ist nicht nur Notwendigkeit, sondern eine Investition. Transparenz in 
Auftragsabwicklung, Arbeitsprozess und nachvollziehbarer Kalkulation helfen in der 
AuftragnehmerInnen- und AuftraggeberInnen-Beziehung, schaffen Vertrauen und 
ein profesionelles Miteinander. Wie Stundensätze kalkuliert werden, wie es um  
die Berechnung von Nutzungsrechten aussieht bzw. wie für bestimmte Leistungen 
überhaupt das Honorarniveau in Österreich aussieht, lesen und erfahren Sie in  
vorliegender Studie/Publikation.  

Severin Filek
Geschäftsführer designaustria

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine eigene Agentur gründete und auf  
der Suche nach Unterlagen und Vorlagen war, die mir den Berufseinstieg erleichtern 
würden. Seitdem sind zwar schon einige Jahre vergangen, die Herausforderung 
bleibt aber bestehen. Jedes Jahr machen sich alleine in Wien mehrere hundert  
Kolleginnen und Kollegen selbständig bzw. gründen ihre eigenen Agenturen. 
 Neue Technologien und Anforderungen stellen uns vor immer neue Problem-
stellungen und ein/e jede/r von uns spürt den immensen Kostendruck, dem wir 
ausgesetzt sind. Es war mir daher seit meinem Engagement in der Fachgruppe 
Werbung Wien ein Anliegen, dass wir unseren Mitgliedern beim Kalkulieren helfen 
und ihnen Ratschläge und Hilfestellungen bei der Projektabwicklung geben. 
 In Kooperation mit designaustria ist diese Publikation entstanden, die einiges 
von dem erfüllen soll; beinhaltend eine Honorarstudie, die den derzeitigen Status 
der Branche dokumentiert. Wir haben die Ergebnisse mit der letzten Erhebung 
aus 2007 verglichen und die Resultate bestätigen mich und wohl viele meiner 
Kolleginnen und Kollegen in ihren Einschätzungen des Marktes. Vielfach sinken 
die Erträge, die wir für unsere hoch qualifizierte und kompetente Arbeit bekommen, 
daher kann diese Publikation tatsächlich nur ein Hilfsinstrument sein, transparent 
und nachvollziehbar für unsere KundInnen zu kalkulieren. Die höher gestellte Frage, 
was ein faires Honorar für unsere Dienstleistungen wäre, müssen wir gemeinsam 
in den kommenden Monaten laut stellen und beantworten. 

Für Fragen oder Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Marcus Arige
Mitglied der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation Wien
Berufsgruppensprecher Graphic Design Fachverband Werbung Österreich
Geschäftsführer Halle34 OG für zeitgenössische Kommunikation



Zur Motivation und Methodik 

Qualitativ hochstehende Gestaltung erfordert neben Talent, Begabung und Ausbil-
dung eine professionelle Abwicklung. Das wirtschaftliche Fortkommen der österrei-
chischen Designschaffenden ist designaustria als Berufs- und Interessenvertretung 
wichtig.

Ein seit vielen Jahren bekannter und vorhandener Mangel – beginnend in/bei den 
Lehrplänen so gut wie aller Ausbildungsstätten – ist der an kaufmännischem und 
betriebswirtschaftlichem Wissen. Erste Teil vorliegender Publikation soll hier – unter 
Mitwirkung zahlreicher AutorInnen und JuristInnen – Abhilfe schaffen und widmet 
sich diesem Bereich. Studien und Markterhebungen geben Zeugnis eines Status, 
sind Momentaufnahmen und -berichte und zeigen im Weiterem eine Situation  
und Entwicklung einer Branche. Sie sind nicht nur Spiegel des »Handelsbrauchs«, 
sondern ermöglichen auch Rückschlüsse und Ausblicke.

Nachdem – betrieben durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und den 
Bundeskartellanwalt (BKA) – die 2007 zuletzt erschienenen »Honorar- & Kalku-
lations-Richtlinien« (herausgegeben von Friedrich Eisenmenger) als unzulässige 
Verbandsempfehlung gewertet und daher widerrufen werden mussten, liegt 
nunmehr erstmals eine Dokumentation von Ergebnissen extern beauftragter Um-
fragen vor. Sie sind als Studien zur Marktsituation und der wirtschaftlichen Lage 
seiner Berufsausübenden in den einzelnen Teilbereichen zu sehen, können also als 
Orientierungshilfe angesehen werden. Dies ändert aber nichts daran, dass mit dem/
der jeweiligen AuftraggeberIn das Honorar einzelvertraglich zu vereinbaren ist. 
Bei Fehlen einer Honorarvereinbarung schuldet der/die AuftraggeberIn gemäß §§ 
1004, 1152 ABGB eine angemessene Entlohnung. (»Ist in einem Vertrag kein Entgelt 
bestimmt und auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein angemessenes 
Entgelt als bedungen« [§ 1152 ABGB]). Generell steht es jedem/r Designschaffen-
den – und somit auch jedem designaustria-Mitglied – frei, auf der Grundlage eigener 
betriebswirtschaftlicher Kalkulationen z.B. seine/ihre Preise und Konditionen selbst 
festzusetzen.

Im Zeitraum Dezember 2016 bis Ende Jänner 2017 wurden mehrere Umfragen unter 
den Designschaffenden – sie sind in den Teilen vorliegender Ergebnisdokumenta-
tion somit MitherausgeberInnen dieser Publikation – in den drei Sparten Grafik- und 
Kommunikationsdesign, Produkt- und Industriedesign sowie Illustration konzipiert 
und zur Umsetzung in Auftrag gegeben. Abgefragt wurden sowohl allgemeine 
Informationen betreffend der grundsätzlichen Arbeitssituation als auch konkret 
erreichte Honorarwerte des Jahres 2015 bzw. 2016 (als letztes buchhalterisch und 
finanztechnisch abgeschlossenes Geschäftsjahr).

Die Umfrage zum Bereich Grafik- und Kommunikationsdesign wurde in enger 
Kooperation mit der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirt-
schaftskammer Wien (WKW) durchgeführt; ein erneuter Schulterschluss, um einen 
umfassenden Einblick in die gesamte Branche zu bekommen.

Nach Erstellung dreier Fragebögen in enger Zusammenarbeit mit Designschaffenden 
aus den jeweiligen Fachbereichen wurde die Firma »79 Blue Elephants GmbH« mit 
der Programmierung, Betreuung und Auswertung der Fragebögen beauftragt.
Eine zusätzliche Datenbereinigung der Ergebnisse des Leistungskatalogs aus der 
Umfrage Grafik- und Kommunikationsdesign nahm die Firma »Scan – Agentur für 
Markt- und Gesellschaftsanalytik« vor.

Die Fragenkataloge zu den Bereichen Illustration und Grafik- und Kommunikations-
design umfassten neben dem allgemeinen Frageteil auch einen Leistungskatalog, der 
durchschnittliche Zeit- und Honorarwerte zu konkreten Designleistungen ermitteln 
sollte und somit als Studie eine Dokumentation als Branchenüberblick ermöglichte.
Die allgemeinen Teile umfassten zwischen 22–25 Fragen; die Leistungskataloge 
zusätzlich 46 (Illustration) und 64 (Grafik- und Kommunikationsdesign) Positionen.
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Die Anzahl der ausschließlich online, zum überwiegenden Teil anonym teilnehmen-
den DesignerInnen war mit (bereinigt) 1.231 vollständigen, verwertbaren Frage-
bögen enorm.

Aufgeteilt nach den Schwerpunkten in den Fragebögen belief sich die Verteilung 
wie folgt:
Grafik-	und	Kommunikationsdesign	 ◊		822	RespondentInnen

Produkt-	und	Industriedesign		◊		242	RespondentInnen

Illustration		◊		167	RespondentInnen

Eine Auswahl der Analyseergebnisse in Gegenüberstellung – speziell im Bereich des 
Grafik- und Kommunikationsdesign – mit den Vergleichsdaten der vorangegangenen 
Umfrage aus dem Jahr 2007 wird in dieser Publikation dargestellt und beschrieben. 
Dabei berücksichtigt wurde der lt. Statistik Austria mitgeteilte, über die Jahre 2007 
bis 2016 kumulierte Inflationswert von 19,1%. Die Dokumentation und Analyse der 
Ergebnisse folgen dem Aufbau des Fragebogens.

Die prozentuelle Verteilung der fachlichen Schwerpunkte entspricht annähernd 
den tatsächlichen Marktgegebenheiten;
Grafik-	und	Kommunikationsdesign:	66,7%

Produkt-	und	Industriedesign:	19,7%

Illustration:	13,6%

Wiedergegeben werden die von den Marktanalyseunternehmen zusammengefass-
ten Daten, errechnete Mittelwerte mit einem Interpolierungssatz von 5%. Die jeweils 
errechnete Stundenanzahl wurde auf eine ganze Stunde auf- bzw. abgerundet; Wer-
te für erzieltes Einkommen auf 0 bzw. 5 gerundet und verstehen sich in Euro ohne 
gesetzliche Umsatzsteuer. Sie stellen somit systematisch bereinigte, in Österreich 
übliche und durchschnittlich erzielte (nicht Mindest- oder Spitzen-)Honorare dar. 
Natürlich sind je nach Einzelfall variable Faktoren wie Qualifikation (StudentInnen 
oft bei bis minus 50%, ExpertInnen bis plus 100%), Studio-/Agenturausstattung und 
-struktur, Dienstleistungsangebot sowie Komplexität des jeweiligen Auftragsprojek-
tes etc. zusätzlich zu berücksichtigen. 

Der gesamte Designsektor, dessen größten Teil die Branche Grafik- und Kommuni-
kationsdesign stellt, ist trotz vergangener Krisen und verhaltener Auftragssituation 
nach wie vor wachsend; im Speziellen können wachsende Exportanteile österrei-
chischen Kreativschaffens verzeichnet werden. Grund genug auch erstmals einen 
Vergleich mit Deutschland zu wagen und dabei auch Gehälter angestellter Designer-
Innen abzufragen; und die hier erlangten Ergebnisse überraschen ...

Erstmals wurden mit Ende 2014 durch die Interessensverbände »Berufsverband der 
Deutschen Kommunikationsdesigner« (BDG), »Verband Deutscher Industrie Desig-
ner« (VDID) und designaustria grenzüberschreitende Zahlen für einen gemeinsamen 
Honorar- und Gehaltsreport erhoben. Dies ermöglichte zum ersten Mal überhaupt 
einen Ländervergleich und überwältigte in der Resonanz: 4.280 Fragebögen wurden 
ausgefüllt, wobei 293 (also rund 6,85%) aus Österreich kamen. Zwar wurden durch 
diese Zahl in der Auswertung und im Vergleich gewisse Grenzen gesetzt, es konnten 
aber dennoch erstmals bestimmte Merkmale, Kriterien und Datensätze seitens der 
deutschen AuftraggeberInnen hochgerechnet, in Relation gesetzt und verglichen 
werden. Top-Auftragsquelle der selbständigen DesignerInnen sind – da wie dort – 
Empfehlungen, Akquise und – speziell für KommunikationsdesignerInnen – Netz-
werke. Bei den rückgemeldeten Einschätzungen fällt auf, dass DesignerInnen mit 
ihrer Berufswahl großteils zufrieden sind, ihre Berufswahl nicht bereuen und sich 
richtig in ihrem Beruf fühlen. Selbständige sind von ihrer richtigen Berufswahl mehr 
überzeugt, als es bei den Angestellten der Fall ist. 

Besser könnte hingegen das Einkommen sein ... lesen Sie darüber mehr im Kapitel 
»Honorarreport: Vergleichserhebung Deutschland – Österreich«.
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Grundlagen der Kalkulation



Grundsätze der 
Honorarberechnung

–   Was brauchen DesignerInnen für die Erwerbstätigkeit?
1.   Know-how: Aus- und Fortbildung, Berufserfahrung
2.   Investition, Betrieb: Büro, Computer, Softwarelizenzen, Maschinen,  
  Fachliteratur (Bibliothek)
3.   Arbeitskraft: eigene oder die von internen oder externen MitarbeiterInnen
4.   Produktionsmittel: Verbrauchsmaterial und zugekaufte Fremdleistungen 
  (daraus folgen Produktions-, Fremd- und eigene Nebenkosten)

Diese Punkte bilden (1, 2) Voraus-, (2, 3) Fix- und (3, 4) variable Kosten. Voraus- und 
Fixkosten bilden die große Gruppe der Bereitstellungskosten, die unabhängig vom 
Umfang laufender Aufträge anfallen.

–   Bereitstellungskosten
Die Bereitstellungskosten sind vorausseh- und kalkulierbar, jedoch nicht direkt ver-
rechenbar. Sie fallen monatlich in gleicher Höhe an, egal wie hoch die Auslastung ist.
In die Gruppe dieser Bereitstellungskosten fallen auch alle »internen« Arbeiten, die 
nicht direkt verrechenbaren Zeitaufwand betreffen, auch »Nichtleistungsstunden« 
genannt – Arbeiten für Korrespondenz, allgemeine Recherchen, Besorgungen,  
Einkauf, Buchhaltung, Kalkulation, Offerte und Rechnungen schreiben, Kontakte, 
Telefonate usw. Eine erhebliche Gruppe von Kosten. Diese Kosten müssen  
anteilsmäßig den projektspezifischen variablen Kosten hinzugerechnet werden  
(als »Aufschlag«).

–   Variable Kosten
Variabel ist vor allem der Zeitaufwand für die konkrete Bearbeitung der Design-
Projekte. Dieser ist auch der einzige verrechenbare Teil des Aufwands. Der Arbeits-
Stundensatz als Grundlage dazu beinhaltet also auch die Fixkosten.

–   Zeit als Berechnungsgrundlage
Die Dienstleistung »Design« erfordert Zeit. Der übliche Zeitaufwand (Honorar-
sätze), der prognostizierte (Offert) oder der tatsächliche (Abrechnung) sind erste 
Grundlage für die Höhe des Entwicklungshonorars. Dieses muss alle Kosten und ein 
angemessenes »Eigengehalt« für die Leistung als Arbeitskraft abdecken.
Ein unternehmerischer Gewinn ist darin noch nicht enthalten. Er ergibt sich erst 
durch einen »Aufschlag« – bzw. den zweiten Honorarteil »Nutzung«.

Jedes Gestaltungshonorar – sofern der entsprechende Entwurf einer Nutzung  
zugeführt und umgesetzt wird – besteht aus zwei Teilen: Arbeit + Nutzung:  h + ©,
wobei Stundensatz und Zeitaufwand individuell kalkulier- bzw. erfassbar sind, der 
Nutzungswert hingegen sich rechnerisch ableitet.

Der zweite Honorarbestandteil (Nutzung) ergibt sich also aus dem ersten (Arbeit)  
und wird zu diesem addiert.
 
Für jede Honorarberechnung werden daher folgende nachvollziehbare Werte  
benötigt:
1.   Stundensatz,
2.   Zeitaufwand,
3.   Nutzungswert.
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Der Stundensatz

–   Wie viele Tage hat ein Jahr?
365 – oder?
Jede Kalkulation der Arbeitsleistungszeit eines/r Selbständigen muss von den  
gleichen Voraussetzungen ausgehen, die für ein Angestelltenverhältnis gelten.
Wenn er/sie mehr arbeitet, ist dies freiwillig, niemals Berechnungsgrundlage.

Formulieren	wir	also	genauer:	wie	viele	Arbeitstage	hat	ein	Jahr?

Kalendertage  365

minus Wochenenden (52 x 2 Sa/So) – 104

minus Feiertage – 14

minus Urlaub (5 Tage x 5 Wochen) – 25

minus Freistelltage – 5

minus Krankenstand – 5

minus Fortbildung – 12

= Arbeitstage 200

–   Wie viele Stunden hat ein Tag?
Nicht 24, auch nicht 8 Arbeitsstunden.

Denn eine Stunde Computer-Systemadministration, der Weg zur Post, Material-
einkauf, Telefonieren etc. kann nicht verrechnet werden. Das sind »Nichtleistungs-
stunden«. Es zählen nur »Leistungsstunden« für konkrete Design-Arbeit und den 
konkreten Auftrag. Wie viel Zeit für andere Dinge aufgeht, erkennt man erst, wenn 
man sich die Mühe macht, stichprobenweise Minuten-Aufzeichnungen zu führen.

Zu bedenken sind: Kontaktgespräche, Telefonate, Korrespondenz, E-Mails (schrei-
ben und lesen), Internet-Recherchen, Stockfotos suchen, MitarbeiterInnen-, Liefer-
antInnenkontakte, Arbeitsgespräche, Spezifikationen schreiben, Zeitschriften, 
Bücher kaufen und lesen, System und Software administrieren, aktualisieren, lernen, 
Backups, drucken, warten, Arbeitsvorbereitung, Offerte, Jobverwaltung, Zeiterfas-
sung, Rechnungen, Belege sammeln, eintragen, Daten versenden, Boten bestellen, 
Sitzungen vorbereiten, nacharbeiten, Protokolle schreiben – und Präsentationen er-
arbeiten, Dummys bauen, Charts kleben, Booklets schreiben, kopieren, binden etc.

Realistische Werte sind für eine Gesamtstundenzahl von 10 UnternehmerInnen-
stunden (statt 8) pro Tag (ohne Wochenenden) und einer Idealauslastung mit oder 
ohne einem/r freien MitarbeiterIn (Fachkraft):

Die produktive Arbeitszeit einer Fachkraft liegt erfahrungsgemäß im Studioverbund 
bis zu 50% höher als bei »EinzelkämpferInnen«. 

Studiovarianten Leistungsstunden pro Tag pro Person und Tag  pro Studio und Jahr 

1 DesignerIn (ohne Hilfskräfte) 4 von 10 4 x 1 Person x 200 Tage 800 

1 DesignerIn + 1 Fachkraft 4 + 5–6 von 18 4,5–5 x 2 Personen  x 200 Tage 1.800–2.000
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–   Ergebnis: 800 Jahresstunden kann ein/e EinzelkämpferIn verrechnen 
(bei einer Arbeitszeit wie ein/e Angestellte/r plus zwei Überstunden täglich).

–   Der Stundensatz ergibt sich aus den Jahreskosten durch die Anzahl der 
verrechenbaren Stunden. Dazu müssen die Jahreskosten bekannt sein.

Kosten

–   Beispiel Vorauskosten: Studium
Im Vergleich zu einem/r Gleichaltrigen, der/die nach Ende der Pflichtschule zu  
verdienen beginnt, hat ein/e Studierende/r einen Verdienstentgang, der bis zum  
24. Lebensjahr ca. eur 140.000 beträgt. Darin sind Ausgaben für Studiengebühren, 
notwendige Computerausstattung, Lehrbehelfe, StudentInnenheim, Auslandsauf-
enthalte etc. gar nicht berücksichtigt.

–   Beispiel Arbeitsplatzkosten
Ein ordnungsgemäß bezahlter Arbeitsplatz erfordert Investitionen und Nachrüst-
kosten. Die Finanzierungskosten sind immer miteinzurechnen. Zumindest gehören  
nur die reinen Kosten des Arbeitsplatz-»Inhalts«, ohne Tisch und Sessel, Telefon, 
Raum, Energie, Fahrzeug und all die anderen Notwendigkeiten miteinberechnet  
werden. Beispiele für Erst-Investionen (Anschaffungskosten) sind: Notebook,  
Scanner, Drucker, Kopierer, Netzwerk, Internetanbindung, Software, Schriften etc.

–   Beispiel Gesamtjahreskosten
Die Jahreskostenberechnung sprengt den Rahmen dieser Erläuterung und sollte  
individuell exakt erhoben werden (auf Basis der Jahresabschlüsse). Neben Kosten  
(Voraus- und Arbeitsplatzkosten) fallen hier insbesondere Sozialaufwand und 
-leistungen, Steuern und Personal- und MitarbeiterInnenkosten ins Gewicht.

Bei der Umlegung auf den Stundensatz zeigt sich, dass es für eine/n allein 
arbeitende/n FreelancerIn ohne Einsparungen an Ausstattung, Software etc. gar 
nicht geht – und ohne Überstunden und Wochenendarbeit auch nicht. Weiters sind 
Investitionen, die von der Anzahl der Arbeitsplätze unabhängig sind, wie ein profes-
sioneller Farbdrucker, erst bei mindestens zwei GestalterInnen oder in Bürogemein-
schaften vertretbar.

     Jahreskosten   Leistungsstunden  Anteil Stundensatz*

     1 Person  pro Person

   28.000  800  35

   40.000  800  50

   80.000  800  100

   120.000  800  150 
 

     Jahreskosten   Leistungsstunden  Anteil Stundensatz*

     2 Personen  pro Person

   120.000  1.800 bzw. 2.000  67 bzw. 60 

   160.000  1.800 bzw. 2.000  89 bzw. 80 
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*)	Basisanteil	am	Stundensatz	zur	

Abdeckung	der	Gesamtjahreskosten



Stundensatzberechnung

Diese Gesamtjahreskosten müssen durch den Jahresumsatz (exkl. USt.) abgedeckt 
werden. Das erfolgt über den Stundensatz mal verrechnete/verrechenbare Stunden.
Die Größenordnung der Jahreskosten bewegt sich laut letzten Erhebungen durch-
schnittlich zwischen eur 28.000 und eur 120.000, was bei 800 Leistungsstunden 
bereits o.a. Stundensätze für ein EPU erforderlich macht. Bei größeren Büros, spe-
ziell auch Werbeagenturen, liegen die Gesamtjahreskosten auch deutlich darüber.

EinzelkämpferInnen und kleine Studios verrechnen für alle MitarbeiterInnen die 
gleichen Sätze, die sich aus der Kalkulation ergeben, für alle verschiedenen Leistun-
gen. Erst bei Studios oder Agenturen, die eine mehrschichtige Abteilungsstruktur 
aufweisen, werden verschiedene Sätze verrechnet. Ein unternehmerischer Gewinn 
ist hier noch nicht enthalten – er wäre nach Handelsbrauch mit mindestens 50% des 
Eigengehalts anzusetzen; dieser ergibt sich erst aus den Nutzungshonoraren, nicht 
aus dem Arbeitshonorar, das vom Stundensatz allein bestimmt wird.

Das vorliegende Faktorensystem zur Berechnung von Nutzungsrechten ist im 
deutschsprachigen Raum am verbreitetsten und sieht die Trennung zwischen Ar-
beits- und von der wirtschaftlichen Bedeutung abhängigen Nutzungshonoraren vor. 
Wollte man auf den bei manchen KundInnen »unbeliebten« Nutzungshonorar-Anteil 
verzichten und nur nach Zeitaufwand kalkulieren, müsste der Stundensatz (um einen 
durchschnittlichen, für alle Nutzungsfälle gleichen Betrag) angehoben werden.

Gestaltungs- und Nutzungshonorar 

–   Honorarniveau
Das Honorarniveau basiert auf österreichweiten statistischen Erhebungen 2016/17 
und repräsentiert einen Querschnitt/errechnete Durchschnittssätze.
–   Über dem Durchschnitt liegen sowohl die Honorare besonders qualifizierter, 
namhafter GestalterInnen als auch jene von SpezialistInnen, wenn deren Spezial-
gebiet beansprucht wird. Ebenso können schwierige Aufgabenstellungen höhere 
Honorare rechtfertigen.
–   Unter den Durchschnittssätzen liegen die Honorare von GestalterInnen in 
den ersten Jahren ihrer Arbeitstätigkeit, da sie noch nicht über ausreichende Berufs-
erfahrung verfügen und sie ihren Berufsstart auch durch ein entsprechendes  
Honorarniveau erleichtern wollen, wie auch die von StudentInnen. 

–   Honorarzusammensetzung
Drei Teile bilden das Design-Honorar (siehe dazu auch die auf Seite 10 erläuterte 
Formel h + ©).
1.   Gestaltungsarbeit (berechnet aus Zeitaufwand mal Stundensatz –  
  für jede Nutzungsart gleich);
2.   Nutzungshonorar (gemäß Nutzungsumfang, -gebiet und -ort);
3.   allfällige Nebenleistungen und Nebenkosten.

 |   Kalkulation & Honorar   |   Grundlagen der Kalkulation    13



1.		 	 Die	Gestaltungsarbeit

besteht aus
1.1.   Design von der Idee und Scribbles bis hin zu Detailentwürfen und 
   Präsentationslayouts;
1.2.   allfälligen Bildelementen wie Illustrationen, Artworks, Fotos, Diagrammen, 
   3D-Darstellungen, Animationen und anderen Abbildungen;
1.3.   produktionsgerechter Datenaufbereitung (Standardfall) oder Produktions- 
   und Umsetzungsanweisungen (zu den Layouts bei umfangreichen 
   Publikationen) oder Stylesheets (digitale Muster) zur Ausführung durch 
   Dritte/kundeneigene Werbeabteilung oder Prototypenerstellung.

In eine Arbeit eingefügte Bildelemente (1.2.) sind grundsätzlich nicht Teil der 
Design-Arbeit (1.1.), sondern werden als gesonderte Teile nach den Honorarsätzen 
für Bild-Elemente, Illustration oder Fotografie berechnet. Dies erfolgt unabhängig 
davon, ob diese Elemente von externen SpezialistInnen oder dem/r DesignerIn 
selbst erbracht werden.

–   Einstufige Gestaltung
Einzel-Gestaltung aller Elemente ermöglicht eine einfache Berechnung nach Auf-
wand und Nutzungsrechtanteil (Einzel-Broschüre, -Anzeige, -Packung).

–   Zweistufige Gestaltung
In manchen Fällen ist eine zweistufige Vorgangsweise nötig, wenn zuerst der Stil 
(meist einer Gruppe von Themen) als »Look and Feel« präsentiert und entschieden, 
danach erst Thema für Thema mit konkreten Inhalten und allen Details gestaltet, 
präsentiert und ausgeführt wird. Die beiden Stufen werden auch als »Design Frame« 
(Rahmen) und »Content Design« (Inhalt), im weitesten Sinne als »Basis-Design« und 
als »Detail-Design« bezeichnet. Beispiel: neues Zeitungs-/Website-Design (Frame) 
und die erste und alle folgenden Editionen (Content).
 
Stufe 1: Basis-Design für koordiniertes Design eines Gesamtwerks oder einer 
Serie mit allgemeingültigen Präsentationsmustern (mehrteiliger Geschäftsbericht, 
Anzeigen-Kampagne, Packungsfamilie).

Stufe 2: Detail-Design aller Teile mit konkreten Texten und Bildern etc. innerhalb 
des genehmigten Basis-Designs (Seiten eines Geschäftsberichtes, Anzeigen einer 
Kampagne, Packungen einer Serie, Vorschläge für ersten Prototypenbau), gegebe-
nenfalls mit nochmaligen Reinlayouts. 

In beiden Fällen wird von einem reinen Arbeits-/Entwurfs-/Leistungshonorar auf 
Stundensatzbasis ausgegangen.
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2.		 	 Das	Nutzungshonorar

wird ausgehend vom Gestaltungshonorar (1) mal den entsprechenden Faktoren 
für Nutzungsgebiet, vereinbarter Nutzungsdauer, Nutzungs- und Auftragsart  
berechnet und zum Gestaltungshonorar (1) hinzugerechnet. Der/die AuftraggeberIn 
kann auf die Nutzung auch verzichten. Dies ist aber honorarwirksam nur während 
der Entwicklungsarbeit möglich, nicht im Nachhinein. Bei Nutzungsverzicht wird 
kein Nutzungshonorar-Anteil verrechnet, jedoch alle bis dahin geleisteten Arbei-
ten (Arbeitshonorar – früher oftmals als »Abschlags-« oder »Ablehnungshonorar« 
bezeichnet).

Vier	auftragsspezifische	Faktoren	(K,	E,	N,	A)

K |  Kommunikations-(Nutzungs-)Gebiet
  lokal  0,50
  regional  0,75
  national  1,00
  europaweit  1,50
  weltweit  2,00
E |  Einsatz-/Nutzungszeitraum
  1 Mal  0,75
  1 Jahr  1,00
  Dauernutzung  1,50
N |  Nutzungsart
  kein Nutzungsrecht  0,00
  zweckgebundenes Nutzungsrecht  1,00
  Nutzungsrecht ohne Zweckbindung  1,50
  Nutzungsrecht mit Daten-Bearbeitungsrecht  3,00
A |  Auftragsart
  Folgeauftrag  0,75
  Rahmenvereinbarung  1,00
  Einzelauftrag  1,50

Zwei allgemeine Faktoren (Code 1, Code 2)

Code 1 | themenspezifisch
  Branding, Packaging, CD  1,00
  Produkt-Werbung  0,75
  Unternehmenskommunikation  0,50
Code 2 | bedeutungsspezifisch
  untergeordnetes Nebenelement  0,50
  wichtiges Nebenelement  0,75
  Hauptelement, Basis-Design  1,00

Reduzierte Sätze von bis zu minus 50% können für geförderte kulturelle oder  
karitative Projekte angewendet werden.

 |   Kalkulation & Honorar   |   Grundlagen der Kalkulation    15



Arbeitshonorar  x Stundensatz = Design x K x E x N x A x Code 1 x Code 2 = Nutzung

Stundenzahl z.B. h                      ©

4   x 50 = 200 x 1 x 1,5 x 1 x 1 x 0,5 x 0,75  = 113

4   x 75 = 300 x 1 x 1,5 x 1 x 1 x 0,5 x 0,75  = 168

4   x 100 = 400 x 1 x 1,5 x 1 x 1 x 0,5 x 0,75  = 225
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Arbeitshonorar h  + ©   = Gesamthonorar   + Nebenkosten + USt.

Stundenanzahl x -satz 

 

200    + 113  = 313

300    + 168  = 468

400   + 225  = 625

Berechnungsbeispiel

Umrechnung	bei	verändertem	Stundensatz

Die Tabellenwerte sind beispielhaft mit einem o.a. Durchschnittsstundensatz von 
eur 50, eur 75 und eur 100 berechnet. Um die Nutzung bei verändertem Stunden-
satz neu zu berechnen, gilt folgende Berechnungsformel:

3.		 	 Nebenleistungen,	Nebenkosten

3.1.  allfällige Nebenleistungen wie Recherchen, Unterlagenaufbereitung, 
  Werbetext, Korrekturlesen, 3D-Muster, Workshops, Produktionsberatung, 
  -koordination, -überwachung etc.;
3.2.  allfällige Nebenkosten wie Scan, Repro, Proofs, Satz, Filmbelichtung, Charts, 
  Botendienste, Reise-, Modellkosten etc.

Das Gesamthonorar (h + ©) setzt sich somit aus dem Arbeits-/ Leistungshonorar 
(Stundenanzahl x -satz) = Design (h) und der Nutzung © zusammen. 

 

 

Alle genannten Honorare sind prinzipiell Nettobeträge. Dazu kommt (sofern nicht lt. 
§6 UStG umsatzsteuerbefreit) die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Die Honorare für 
Gestaltung sind für alle AuftraggeberInnen und Nutzungsarten gleich. Der projekt-
abhängig variable Teil der Honorarberechnung liegt im Nutzungshonorar.

Nutzung lt. Tabelle  : Stundensatz  x Stundensatz neu                 = Nutzung neu (gerundet)

 

113    : 50   x 60     = 136

168    : 75   x 70     = 157

225    : 100   x 80      = 180
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Arten der Honorierung

Verrechnung	nach	Zeitaufwand

Als Normalstundensatz gilt der kalkulierte Stundensatz pro Leistungsstunde des 
Designers/der Designerin bzw. Studios. Dieser ist wesentlich abhängig von der 
Arbeitsmethodik und der Investitionssumme in Arbeitsgeräte.

Weitere	Arten	der	Honorierung

Neben der Verrechnung von zweckspezifischen Honorarsätzen kann nach Zeit oder 
bei umfangreichen Projekten mit ähnlichen Themen pauschal »nach Stück/Projekt 
o.Ä.« abgerechnet werden. In beiden Fällen entfällt die gesonderte Nennung von 
Nebenleistungen – diese sind enthalten. Man spricht von Lizenz- bzw. Tantiemen-
honorar.

Das Honorar des Designers/der Designerin setzt sich zusammen aus einer 
Abgeltung der innerhalb des Design-Prozesses erbrachten Arbeitsleistungen 
(Leistungshonorar) und einer Form der Gewinnbeteiligung, die sich am Markterfolg 
eines Produktes orientiert (Erfolgshonorar). Dieses ist überwiegend im Bereich 
Produkt- und Industriedesign in Anwendung.

1.   Leistungshonorar
Für die Honorierung als Leistungshonorar bestehen folgende Möglichkeiten:  
Leistungshonorar in Form eines Pauschalhonorars oder die Honorierung nach 
Zeitaufwand.

	 	 Pauschalhonorar
Die Grundlagen für die Festsetzung eines Pauschalhonorars bilden:
–   der zu erwartende Zeitaufwand des Designers/der Designerin
–   die Bedeutung des vom/von der DesignerIn zu erbringenden 
  Leistungsumfanges sowie der Stellenwert von Auftrag und KundInnen
–   die Schwierigkeit der gestellten Aufgabe sowie
–   die Beanspruchung von Spezialkenntnissen des Designers/der Designerin

	 	 Honorierung	nach	Zeitaufwand
Sie erfolgt nach tatsächlich erbrachter Leistung im Rahmen individueller Stunden-
sätze. Material- und Fremdkosten sowie Mehraufwand, z.B. Besprechungen, sind 
extra zu verrechnen.
  Lt. den vorliegenden – siehe Seiten 55ff – Erhebungen und Studienergebnis-
sen, basierend auf den Umfragen 2016/17, lagen die Stundensätze 

        zwischen

im Bereich Grafik- und Produktdesign   eur 30 bis 130

im Bereich Illustration    eur 30 bis 115

Die angeführten Werte verstehen sich zzgl. USt. – die überwiegende Mehrheit 
verrechnet den Normalsteuersatz von 20%.

Tagessätze vor Ort sind nach Handelsbrauch Stundensätze x 8 bis x 10. Bei hohen  
Investitionskosten (Software, CAD-Programmen etc.) kann pro eur 10.000 nach-
gewiesenem Investitionsaufwand ein Aufschlag zum Stundenhonorar von 1% (das 
sind eur 100), zur Anwendung gelangen. Zu berücksichtigen ist, dass bei einer 
Honorierung nach Zeitaufwand auch ein Nachweis darüber eingefordert werden 
kann. Die Arbeitsschritte sollten daher auf dokumentierter Basis abgerechnet  
werden.

Die	in	den	Erhebungen	und	Studien-

ergebnissen	genannten	Beträge	und	

Prozentsätze	wurden	mit	einem	Inter-

polierungswert	von	5%	versehen	und	

auf	0	bzw.	5	gerundet.



	 	 Nebenkosten
Nebenkosten wie Reisespesen, Fremd- und Materialkosten, Porto, Botendienste, 
Barauslagen etc. sind auftragsspezifisch und nach Aufwand gesondert zu 
verrechnen.

2.   Erfolgshonorar
Erfolgshonorare werden lt. vorliegenden Erhebungsergebnissen prinzipiell auf Basis 
einer entweder pauschalen Nutzungsrechtabgeltung oder Lizenzvertragsabgeltung 
berechnet. Diese Möglichkeiten können, insbesondere für einzelne Teilleistungen, 
auch kombiniert werden.

  Pauschale	Abgeltung	der	Nutzungsrechte
Der/die AuftraggeberIn erwirbt vom/von der DesignerIn die Rechte für die Nutzung 
des Entwurfes durch die Bezahlung eines pauschalierten Betrages. Als Berechnungs-
grundlage dienen Prozentsätze vom Leistungshonorar (Stundenaufwand) des De-
signers/der Designerin, die sich am Nutzungsraum (national, europaweit, weltweit) 
orientieren, wobei zwischen Konsum- und Investitionsgütern unterschieden wird:

Der Vorteil dieser Form der Nutzungsrechtabgeltung besteht darin, dass die Idee 
der Entwurfsleistung des Designers/der Designerin, egal ob es sich um ein kleineres 
oder größeres Design-Büro handelt, immer gleich abgegolten wird.

Die Differenzierung der Prozentsätze entsprechend dem Nutzungsraum wiederum 
hat den Vorteil, dass kleinere Unternehmen, die nur in einem begrenzten Gebiet 
tätig sind, für die Nutzung der Design-Leistung auch entsprechend weniger bezah-
len müssen.

	 	 Lizenzgebühren
Grundlage der Lizenzabgeltung bildet einerseits die Abschätzung des Erfolgsanteils 
des Designs beim Verkauf des Produktes und andererseits der Werkabgabepreis 
sowie prognostizierte Stückzahlen. Lizenzgebühren sind unabhängig von einem 
Leistungs-(Arbeits-)Honorar (für Entwurf- und Detailausarbeitung). Lizenzen sind 
eine Gewinnbeteiligung innerhalb eines vertraglich vereinbarten Zeitraumes, in 
Form von regelmäßigen (monatlichen/jährlichen) Zahlungen an den/die DesignerIn.

Die Lizenzgebühr errechnet sich aus dem Werkabgabepreis und der produzierten/
verkauften Stückzahl. Der Prozentsatz liegt je nach Bedeutung und Bekanntheits-
grad des Designers/der Designerin sowie der Bedeutung des Auftraggebers/
der Auftraggeberin zwischen 0,5% und 8% oder auch darüber. Grundlage für eine 
Lizenzabgeltung ist eine vertragliche schriftliche Vereinbarung zwischen DesignerIn 
und AuftraggeberIn (Lizenzvertrag), der dem/der DesignerIn Einblick in die Bücher 
und Geschäftsgebarungen des Auftraggebers/der Auftraggeberin ermöglicht.

Konsumgüter: Ø 3–8% vom Werkabgabepreis

Das Design ist hauptverantwortlich für den Produkterfolg, die Technik mitverant-
wortlich. Bei extrem hohen Auflagen kann der Prozentsatz um bis zu 1 Prozentpunkt 
absinken (abhängig von Gewinnspanne des Unternehmens und Auflagenhöhe des 
Produktes).

Investitionsgüter:	Ø 0,5–2% vom Werkabgabepreis

Die Technik ist hauptverantwortlich für den Produkterfolg, das ästhetische Design 
ist mitverantwortlich. Bei hohen Auflagen sinkt der Prozentsatz aliquot!

   Nutzungsraum: national europaweit weltweit

Konsumgüter  bis 5% bis 15% bis 25% vom Leistungshonorar

Investitionsgüter bis 25% 30–50% 50–100% vom Leistungshonorar
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3.   Nutzungsrechte
Im (meist stattfindenden) Fall der Umsetzung von Gestaltungsleistungen fällt die 
Abgeltung von Nutzungs-(Verwertungs)rechten an. Lt. Umfrageergebnis werden 
dies vermehrt mit einem (höheren) Stundensatz abgegolten. 

 	 Nutzungsrechte
Der/die DesignerIn hat das alleinige Verwertungsrecht an seinen/ihren Entwürfen. 
Er/sie überträgt Nutzungsrechte an diesen Entwürfen nur in dem Umfang, der 
im Design-Vertrag schriftlich eingeräumt wurde und insofern, als es nachfolgend 
bestimmt ist. Sieht der Design-Vertrag keine andere Regelung vor, überträgt der/
die DesignerIn lediglich eine einmalige Nutzungsbewilligung. Nutzungen, die über 
den vereinbarten Nutzungsumfang hinausgehen, bedürfen der Einwilligung des 
Designers/der Designerin.

	 	 Verwendung	der	Arbeiten	für	weitere	Produkte
Die vom/von der DesignerIn erstellten Arbeiten bzw. das vom ihm/ihr entwickelte 
Design oder Elemente daraus dürfen in jedem Fall nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung des Designers/der Designerin und gegen angemessene zusätzliche Entschä-
digung für andere als in der Aufgabenstellung beschriebene Produkte verwendet 
werden.

Der/die DesignerIn räumt dem/der AuftraggeberIn ohne ausdrückliche Vereinba-
rung keine Nutzungsrechte an von ihm/ihr zu erstellenden Design-Konzepten ein. 
Diese dienen lediglich der Entwicklung von Lösungen und bereiten die Entschei-
dungsfindung zur Auswahl des Entwurfes vor.

	 	 Eigentumsrecht
Prinzipiell verbleibt das Eigentumsrecht von Vorarbeiten, Entwürfen, Prototypen etc. 
beim/bei der DesignerIn, sofern nicht ausdrücklich eine anders lautende Verein-
barung getroffen wurde. Die Originale sind nach angemessener Frist unbeschädigt 
auf Kosten des Auftraggebers/der Auftraggeberin an den/die DesignerIn zurück-
zustellen.



Grundlagen für Lizenz- und 
Tantiemenverträge

Lizenzvertrag

Eine bei Produktdesign-Aufträgen übliche, für Grafikdesign-Aufträge seltene  
Honorarart ist das Lizenzhonorar. Anzuwenden ist das System auf alle Arbeiten,  
die langfristig konzipiert sind und für die das unbeschränkte Werknutzungsrecht 
eingeräumt werden soll. In der Regel sind dies Arbeiten, für die der Nutzungs-
honoraranteil erheblich ist. Der häufigste Fall ist der von Merchandising-Verträgen.
Verrechnet werden jeweils nur die Gestaltungsarbeit und Ausführung (1)*.

Die Nutzung (2) wird nicht im Vorhinein mit einer Pauschalsumme, sondern in 
Form von jährlichen Lizenzzahlungen, solange das Werk benutzt wird, abgegolten. 
Der/die DesignerIn übernimmt somit einen Großteil des finanziellen Risikos für die 
Marktakzeptanz seiner/ihrer Arbeit, welche nicht unbedingt etwas mit der Qualität 
seiner/ihrer Arbeit zu tun haben muss. Der/die AuftraggeberIn zahlt bei geringem 
Erfolg weniger, für erfolgreiche Arbeit mehr, wobei der/die AuftraggeberIn in aller 
Regel alleine bestimmt, welche Marketingmaßnahmen zu setzen und von ihm/ihr zu 
bezahlen sind.

Die Höhe der Lizenzgebühren wird branchenüblich auf Basis des weltweiten 
Nutzungshonorars (2) berechnet:
–   Logos, Signets, Produktmarken, Erscheinungsbilder etc.  

(berechnet auf einen Break-even von 10 Jahren einschließlich Zinsen):  
jährlich bis 15%

–   Packungen, Zeitschriften-Design, Poster (Amortisationsgrundlage 5 Jahre): 
jährlich bis 25%

Das Bearbeitungsrecht bleibt für die Dauer der Berufstätigkeit des Gestalters/der 
Gestalterin diesem/dieser vorbehalten. Aktualisierungen und Bearbeitungen sollten 
durch den/die UrheberIn erfolgen, um den Stil zu wahren. Ausschlaggebend ist 
lediglich die Verwendung, nicht etwa eine Neuauflage. Die Nachweispflicht für Be-
endigung der Nutzung trägt der/die AuftraggeberIn, er/sie haftet für die Richtigkeit 
seiner/ihrer Angaben mit einem Pönale von 100%.

Verpflichtungen und Ansprüche aus Lizenzverträgen gehen auf die Rechtsnachfol-
gerInnen des Auftraggebers/der Auftraggeberin und des Designers/der Designerin 
über und gelten für die gesetzliche Dauer des Urheberschutzes.
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*)	siehe	unter	»Arten	der	Honorierung«,	

Seite	17f.	bzw.	»Leistungsbeschrei-

bung«,	Seite	26ff.



Tantiemenvertrag

Eine bei Musik und Literatur übliche, auf Grafikdesign-Aufträgen gleichermaßen  
anwendbare Honorarart ist die Form von jährlichen Tantiemen. Das System ist  
simpel. Verrechnet werden weder die Gestaltungsarbeit und Ausführung (1), 
noch Nebenleistungen oder Kosten (3). Der/die GrafikdesignerIn entwickelt 
die Idee bis zum vervielfältigungsreifen Werk praktisch auf eigenes Risiko wie ein/e 
Roman-AutorIn. Der/die AuftraggeberIn zahlt bei Übernahme und Einräumung der  
ausschließlichen Rechte überhaupt nichts.

Das Entgelt (für 1, 2 und 3) besteht nur aus den jährlichen Tantiemenzahlungen,  
so lange bzw. so oft das Werk genutzt wird. Der/die DesignerIn übernimmt somit 
das gesamte finanzielle Risiko für die Marktakzeptanz seiner/ihrer Arbeit. Wird  
die Arbeit am Markt erfolgreich angenommen und stark nachgefragt, erhält der/die 
UrheberIn möglicherweise eine lebenslange »Rente« (z.B. Fluglinien-Logo, Etiket-
ten-Illustration oder ein Mineralwasser-Slogan) – ist sie schlecht und wird nur einmal 
und dann nie wieder verwendet, erhält er/sie fast nichts.

Die Höhe der Tantiemen richtet sich nach zwei Grundsätzen:
1.   Es gibt keine »Kategorien«, auszugehen ist immer von »Maximalnutzung« 

(alle Rechte weltweit).
2.   Der Tantiemenanspruch umfasst den Zeitraum der Medien-Nutzung  

bzw. Nutzung vervielfältigter Exemplare. 

Die Tantiemenhöhe pro angebrochenem Jahr ist branchenüblich einheitlich, ausge-
hend vom Gesamthonorar (1 + 2 + 3): jährlich bis 15%.

Bei diesem Verfahren stellt sich auch nicht die Frage der Weiterbenutzbarkeit einer 
Werbekampagne nach einem Agenturwechsel – die Berechtigung ist ja erteilt 
worden. Für den/die AuftraggeberIn besteht höchste Flexibilität und Sicherheit, er/
sie kann ein Plakat als Packung, ein Cover als Anzeige etc. benutzen – auch der/die 
UrheberIn ist daran interessiert.

Bearbeitungen sind frei, geringfügige Adaptierungen ändern nichts am Tantiemen-
anspruch – wird die Arbeit erheblich modifiziert und entsteht dadurch ein neues 
Werk im Sinn des UrhG, erhalten danach der/die Bearbeitungs-UrheberIn und 
der/die ursprüngliche UrheberIn je die Hälfte der Tantiemen. Die Nachweispflicht 
für den Umfang der Nutzung trägt der/die AuftraggeberIn, er/sie haftet für die 
Richtigkeit seiner/ihrer Angaben mit einem Pönale von 100%. Das Ausbleiben einer 
Tantiemenzahlung beendet gleichzeitig die Nutzungsrecht-Einräumung und die 
Rechte fallen an den/die UrheberIn zurück.

Verpflichtungen und Ansprüche aus Tantiemenverträgen gehen auf die Rechtsnach-
folgerInnen des Auftraggebers/der AuftraggeberIn und des Designers/der Designe-
rin über und gelten für die gesetzliche Dauer des Urheberschutzes.
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Entgeltlichkeit von Präsentationen 

Die Einladung an ein Dienstleistungsunternehmen (Erstellung immaterieller Wirt-
schaftsgüter) wie beispielsweise eine Werbeagentur oder ein Design-Studio, eine 
Präsentation zu erstellen, ist mehr als die Aufforderung, ein Angebot zu legen. Eine 
Präsentation ist kein einfacher Kostenvoranschlag.
 Die Einladung entspricht vielmehr einem Auftrag, einen definierten Leistungs-
inhalt – nämlich die Präsentation – zu erbringen und setzt konzeptionelle und 
kreative Tätigkeiten voraus. Das ist mit Kosten für den/die DesignerIn (eigene und 
Fremdkosten für beauftragte Dritte) verbunden. Wenn mehrere DesignerInnen von 
einem Kunden/einer Kundin zur Präsentation einer Projektgestaltung einschließlich 
der zugehörigen konzeptionellen Arbeiten eingeladen werden, stellt sich die Frage 
nach der Honorierung derjenigen AnbieterInnen, die in der Folge keinen Auftrag zur 
Realisierung erhalten.
 Der/die DesignerIn, der/die über Einladung eine Präsentation durchführt, besitzt 
für seine/ihre Arbeiten einen Entgeltanspruch gegenüber dem Kunden/der Kundin. 
Durch die Abhaltung der Präsentation bzw. die Erstellung des Konzeptes, das über 
einen ersten Grobentwurf hinausgeht, wird dieser Auftrag zugleich angenommen 
und erfüllt. Dies sollte auch dem/r AuftraggeberIn bewusst sein. Die Höhe des 
Entgelts richtet sich entweder nach der jeweiligen Vereinbarung oder nach der 
Angemessenheit.

In der Entscheidung »Budget-Style-Hotel« (4 Ob 9/09s) hielt der Oberste Gerichts-
hof fest: Ein vertraglicher Rechtevorbehalt im Zusammenhang mit der Präsentation 
eines Konzepts im Rahmen der Teilnahme an einem Agenturwettbewerb bedarf der 
Auslegung. Vom Maßstab vernünftiger VertragspartnerInnen ausgehend können 
– unter Berücksichtigung der Wertungen des Urheberrechts – nur jene Ideen und 
Lösungen dem Rechtevorbehalt unterliegen, die tatsächlich etwas Neues und dem/r 
AuftraggeberIn bisher noch nicht Bekanntes enthalten und somit eine eigenständi-
ge geistige Leistung des Anbieters/der Anbieterin sind. Auch ohne ausdrücklichen 
Rechtevorbehalt ist bei redlichen VertragspartnerInnen im Allgemeinen davon  
auszugehen, dass eine Nutzung nur nach entsprechender vertraglicher Absprache 
(über die Abgeltung) gestattet ist. Im gegebenen Fall war daher durch (ergänzende) 
Auslegung des Vertrags über die Teilnahme am Wettbewerb zu ermitteln, ob die 
Parteien die Wortfolge »Budget Style Hotel« (mit oder ohne Verbindung mit der 
Bezeichnung »Roomz«) und die »Smart-Idee« der klagenden Agentur vorbehalten 
wollten. Zu fragen war laut Oberstem Gerichtshof, ob vernünftige Parteien Einzel-
teile des Konzepts der (klagenden) Werbeagentur vorbehalten hätten, wenn es sich 
dabei um naheliegende, bereits bekannte, in Wahrheit nur beschreibende Wort-
folgen, oder um vorbestehende, nicht allgemein bekannte Ideen oder um Ideen  
handelt, die der beklagten Hotelbetreiberin – unabhängig vom Konzept der 
klagenden Agentur – auch von dritter Seite präsentiert wurden. Unter Berücksich-
tigung des Vertragszwecks, wonach einerseits der beklagten Hotelbetreiberin eine 
Grundlage zur Entscheidungsfindung anlässlich künftiger Auftragsvergabe geboten, 
nicht aber Ideen zur anschließenden selbständigen (oder durch Dritte vorzuneh-
menden) Gestaltung des Werbekonzepts geliefert werden sollten, und unter sinn-
gemäßer Heranziehung der Wertungen des Urheberrechts ist davon auszugehen, 
dass die Streitteile (als vernünftige und redliche Parteien) zwar die Verwendung von 
Teilen des Konzepts von der Zustimmung der klagenden Agentur abhängig machen 
wollten, sich dieser Vorbehalt aber nicht auf Vorgaben der beklagten Hotelbetrei-
berin und auf banale, in Wahrheit beschreibende Wortfolgen aus für jedermann 
frei zugänglichen und bereits bekannten Begriffen und auf völlig naheliegende 
Geschäftsgelegenheiten erstrecken sollte.
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Unternehmensgesetzbuch

Eine entsprechende gesetzliche Regelung, die auch auf Präsentationen anwendbar 
ist, trifft das Unternehmensgesetzbuch (UGB), da DesignerInnen »unternehmens-
bezogene Geschäfte« machen. Im § 354 Abs. 1 UGB wird festgehalten: »Ist in einem 
Geschäft kein Entgelt bestimmt und auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt 
ein angemessenes Entgelt als bedungen.« Auch die Erstellung einer Präsentation und 
nicht nur die Erfüllung eines Auftrags ist ein »Geschäft«.

Öffentliche	Vergabeverfahren

Bei öffentlichen Vergaben regelt das Bundesvergabegesetz (BVergG) 2006 die 
Vergütung von »besonderen Ausarbeitungen« (§ 111 Abs. 3): »Werden für die 
Ausarbeitung des Angebotes besondere Ausarbeitungen verlangt, so ist hierfür eine 
angemessene Vergütung vorzusehen. Diese Vergütung wird jedoch nur dann fällig, 
wenn das Angebot der Ausschreibung entspricht.« Die Pflicht, eine angemessene 
Vergütung vorzusehen, trifft die ausschreibende/vergebende Stelle. Problematisch 
ist aber, wenn sich die ausschreibende/vergebende Stelle an diese gesetzliche 
Regelung nicht hält und keine angemessene Vergütung vorsieht. Dann kann man als 
DesignerIn auch keine angemessene Vergütung verlangen.
 Angebote sind grundsätzlich ohne gesonderte Vergütung zu erstellen. Die 
Kalkulation und alle hierzu erforderlichen Vorarbeiten, das Ausfüllen des Leistungs-
verzeichnisses und die Erstellung von Alternativ- oder Abänderungsangeboten sind 
nicht als besondere Ausarbeitungen im Sinne des Abs. 3 anzusehen (§ 111 Abs. 1).
 Als TeilnehmerIn/BieterIn/BewerberIn im Rahmen einer dem BVergG 2006 
unterliegenden Ausschreibung sollte man sich dann, wenn in der Ausschreibung 
keine »angemessene Vergütung« vorgesehen ist, zumindest die Rechte an Model-
len, Skizzen und Entwürfen gemäß § 23 Abs. 5 vorbehalten, falls man den Zuschlag 
nicht bekommt: »Die BewerberInnen oder BieterInnen können sich vorbehalten, für 
den Fall, dass ihnen der Zuschlag nicht erteilt wird, die Rückstellung jener besonde-
ren Ausarbeitungen sowie von ihnen zur Verfügung gestellte Pläne, Zeichnungen, 
Entwürfe, Modelle, Proben, Muster, Computerprogramme und dergleichen zu ver-
langen, für die keine Vergütung vorgesehen ist.« Falls eine angemessene Vergütung 
vorgesehen ist, dann hat man keinen Anspruch auf Rückstellung.

Allgemeine	Auftragsbedingungen

Auf deren Wichtigkeit und grundlegende Bedeutung in jedem Auftragsverhältnis 
und als Basis in jedem Auftragsabwicklungsprozess sei besonders hingewiesen!
 Vorlagen (rechtlich geprüft und an die Besonderheiten des Berufs der Gestal-
terInnen angepasst) sind unter www.designaustria.at sowie bei der Fachgruppe 
Werbung und Marktkommunikation anforderbar bzw. in »Design : Auftrag & Recht« 
veröffentlicht. 
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Auftrag(sart)

Aufträge in ständiger, geregelter Zusammenarbeit mit einem/r AuftraggeberIn  
oder Projektaufträge für eine Gruppe zusammengehöriger Themen sind effizienter 
(kostengünstiger) durchführbar als Einzelaufträge.

Dem wird durch drei Auftragskategorien Rechnung getragen:

–   Einzelaufträge erfordern Einarbeitung in Themenkreis, Zielgruppen- und 
Kundenbesonderheiten und höhere Honorare.

–   Rahmenvereinbarungen (Exklusiv-Betreuung, Designagenturvertrag) 
sichern dem/der Kunden/Kundin und GrafikdesignerIn wechselseitig Exklusivität, 
ermöglichen optimale Terminplanung und Nutzung des wachsenden Know-how-
Potenzials. Ein Exklusiv-Betreuungsvertrag, meist die Folge einer Grundsatzpräsen-
tation, bietet dem/r AuftraggeberIn und GrafikdesignerIn Konkurrenzausschluss  
für ein vertraglich definiertes Auftrags-/Arbeitsgebiet auf die Vertragsdauer (meist 
zwei Jahre).

–   Corporate Design-Folgebetreuung berücksichtigt den Know-how-Vor-
sprung, den der/die SchöpferIn eines visuellen Erscheinungsbildes und/oder eines 
CD-Manuals gegenüber Dritten hat, zum Vorteil des Auftraggebers/der Auftrag-
geberIn durch niedrigere Honorarsätze innerhalb einer Rahmenvereinbarung (siehe 
oben). Vereinbarte Honorare gelten für Arbeiten, welche ohne längere zeitliche 
Unterbrechung kontinuierlich abgewickelt werden können. Unterbrechungen,  
die den geplanten Ablauf verzögern und nicht im Einflussbereich des Gestalters/
der Gestalterin liegen, erfordern einen höheren Zeitaufwand und berechtigen zu 
erhöhten Honoraren, auch als Abgeltung für bereitgestellte und nicht genutzte 
Arbeitskapazität.

Gestaltungsaufträge haben die Einräumung von Nutzungsrechten zum Ziel, nicht 
den Erwerb von Entwürfen, Original-Artworks etc. Dazu ist ein frei vereinbarter 
Kaufvertrag erforderlich. Die Honorare gelten auch nicht für die kommerzielle Ver-
marktung des Designs an sich (Merchandising). Dies erfordert frei zu vereinbarende 
Lizenzverträge.

Leistung(sbeschreibung)

Einmal genannte Beträge gelten für Aufträge, die im Sinne der »Allgemeinen  
Auftragsbedingungen« abgewickelt wurden und den üblichen Leistungsumfang  
umfassen, dessen einzelne Leistungsteile/Arbeitsschritte im Folgenden genau 
umrissen sind. Werden seitens des Gestalters/der Gestalterin eigenmächtig einzelne 
Schritte übersprungen, wird also nicht die Gesamtleistung erbracht, darf dies  
nicht als Grundlage verwendet werden. Dies gilt allerdings nicht, wenn auf Wunsch 
des Auftraggebers/der Auftraggeberin ein verkürzter Ablauf verlangt wird, jedoch 
für die Abwicklung alle Teile nachweislich notwendig sind. Werden über den  
definierten Umfang hinausgehende Leistungen gewünscht oder sind solche für 
die ordnungsgemäße Abwicklung erforderlich, sind diese Arbeiten gesondert zu 
honorieren.

–   Standardleistung 
Die folgenden Leistungen bzw. Arbeitsschritte sind für die Auftragsabwick-
lung notwendig und in den entsprechenden Honoraren berücksichtigt:

–   Gestaltungsarbeit
–   Briefing-Gespräch, Briefing-Analyse, gegebenenfalls Dialog oder Re-Briefing
–   eigentlicher grafischer Entwurf (Basis- und/oder Detail-Design)



*)	Computerdaten	bleiben	nur	bei	

vereinbartem	Bearbeitungsrecht	samt	

Datenübergabe	beim	Kunden/bei	der	

Kundin.
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–   Entwurfauswahl, Abstimmung mit allen Punkten des Briefings und techni-
schen Erfordernissen

–   Präsentation von Reinlayouts einer einzigen Entwurfsversion als Entschei-
dungsgrundlage (Basis-Design mit »Blindmaterial«-Montagen, Detail-Design 
mit konkreten Inhalten)

–   Übergabegespräch, gegebenenfalls Behebung sachlich begründeter 
Schwachstellen.

Nicht enthaltene Mehrleistungen sind: Studium, Aufbereitung, Analyse umfangrei-
cher, beigestellter Unterlagen wie Konkurrenzmaterial, Manuskripte, Fachliteratur, 
Marktforschungsstudien; zusätzliche, geschmacklich begründete Alternativen, 
Layout-Wiederholungen infolge von Briefing-Änderungen; Formgebungsvorschläge, 
Dummys, Musterbau; MitarbeiterInnen-Präsentationen, Motivations-/Informations-
gespräche oder -vorträge etc.

–   Ausführung
–   Kontaktgespräch
–   Spezifikationen, Vergabe und Kontrolle nötiger Nebenarbeiten zur Erstellung 

der einzelnen Elemente wie Fotos, Scans, Proofs, Illustrationen, Musterbau, 
Satz, Farbprobedrucke etc. an Dritte oder zur honorarpflichtigen Durchfüh-
rung an das eigene Studio

–   eigentliche Reinausführung in der vereinbarten Form, entweder:
  a) Bereitstellung der belichtungsreifen, farbseparierten Computerdaten
  b) Layouts oder Werkzeichnungen inkl. produktionstechnischer Anweisungen
  c) Daten auf CD-ROM samt Laserausdrucken mit genauen Typodaten und 

Maßangaben
–   vor Weitergabe an die Produktion (Druckerei, Medien) Übergabe von 

Schwarz-Weiß-Laserdrucken an den/die AuftraggeberIn zur Kontrolle von 
Satz und Bildzuordnungen sowie allfälliger Proofs oder Andrucke zur  
Farbfreigabe

–   Behebung allfälliger, vom/von der GestalterIn zu verantwortender, sachlicher 
Mängel.

Nicht enthaltene Mehrleistungen sind: Autorkorrekturen, rein geschmacklich, nicht 
sachlich begründete Änderungen; bei Fotografie/Film: Casting, Location-Check, 
Styling und Foto-/Film-Regie; Erstellung von Bildelementen; Korrekturlesen, 
Fremdsprachensatz; bei Web-Design: Programmierung oder Kontrolle vom Kunden/
von der Kundin gewünschter ProgrammiererInnen; bei Druckaufträgen: Farbabstim-
mung und Produktionskontrolle.

–   Nutzung
–   Zurverfügungstellung der Ausführungs-Originale (Artworks oder Compu-

terdaten) für die Dauer, die für die vereinbarte Nutzung (Vervielfältigung) 
notwendig ist.

–   Einräumung der vereinbarten Rechte für die Nutzung einschließlich allfälliger 
Rechte an Dritte.

Nicht enthalten sind: Die Rechte der im Auftrag des Kunden/der Kundin beschafften 
Elemente, insbesondere Bildrechte; das Eigentum an Originalen, Artworks, Dias, 
Computerdaten*), vom/von der DesignerIn lizenzierter Fonts; die Versandkosten  
für Druckunterlagen/Daten (ISDN-Transfer oder Botendienste). Werkzeichnungen 
und Film-Reinausführungen bleiben im Eigentum des Auftraggebers/der Auftrag-
geberin.
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Nutzung 

–   Kommunikations-(Nutzungs-)Gebiet 
Dies ist der geografische Raum der vom/von der Kunden/Kundin beabsichtigten Nut-
zung (Verbreitung) der Design-Leistung. Die Abgrenzung erfolgt folgendermaßen:
–   lokal: Handels-, Gewerbe- oder kleine Touristik-Betriebe mit einem einzigen 

Standort
–   regional: Bundesland, Tourismus-Region
–   national: Österreich respektive Beschränkung auf ein definiertes Staatsgebiet
–   europaweit: Gesamteuropa, nicht nur EU, einschließlich Mittelmeer-Anrai-

nerstaaten
–   weltweit: weltweit.

Eine zusätzliche Reduktion der Nutzungshonorare ist nach Ermessen des Grafik-
designers/der Grafikdesignerin für geförderte oder förderungswürdige kulturelle 
und karitative Projekte/Organisationen üblich. Dies betrifft natürlich nicht quasi-
kommerzielle Projekte wie z.B. X-Peace, die X-Philharmoniker oder die X-Festspiele, 
sehr wohl aber Kleinbühnen oder soziale Initiativen, deren Funktionäre/Funktionä-
rinnen ehrenamtlich arbeiten.

Die Nutzung im Internet wird nicht als weltweit angesehen, sondern vergrößert den 
Nutzungsraum für diese Anwendung (Web-Design) um eine Kategorie im Vergleich 
zu den klassischen Medien.

–   Nutzungsdauer
Da nicht jede Arbeit auf unbeschränkte Zeit genutzt wird, besteht die Möglichkeit 
von honorarmindernden, zeitlichen Beschränkungen:
–   einmalige Nutzung: für einen einzigen Anlass (Event), eine Auflage eines 

Buches etc.
–   ein Jahr: üblicherweise für Werbekampagnen (hier gilt das »Werbejahr«) oder 

z.B. Jahres-Bildkalender
–   Dauernutzung: ohne zeitliche Beschränkung wie Geschäftsausstattungen 

oder Verkehrsmittelbemalung.

–   Nutzungsart
Bei Design-Aufträgen werden praktisch immer »ausschließliche« Rechte (Werknut-
zungsrechte) eingeräumt, d.h. niemand anderer als der/die AuftraggeberIn darf das 
urheberrechtlich geschützte Werk nutzen. Dem/der UrheberIn bleibt nur das Recht 
auf Darstellung zur Eigenwerbung, sofern man dies mit dem/der AuftraggeberIn 
vorab vereinbart. (Bei Illustrationen und Stock-Fotos ist hingegen eine Mehrfachnut-
zung üblich, es werden häufig nur »Werknutzungsbewilligungen« erteilt).

Eines von drei unterschiedlichen Rechten ist zur jeweils erwünschten Nutzung 
erforderlich:
–   zweckgebundenes Werknutzungsrecht ist auf einen bestimmten, gewünsch-

ten Zweck, ein »Thema« wie Plakat, Briefpapier, Internet etc. beschränkt; wird 
mit dem/der AuftraggeberIn nichts Konkretes vereinbart, liegt im Zweifel 
immer eine Zweckbindung vor.

–   Werknutzungsrecht ohne Zweckbindung gewährt unbeschränktes Recht zur 
Nutzung für jeden beliebigen Zweck wie z.B. ein Firmenlogo;

–   Bearbeitungsrecht ist für jede (künstlerische) Bearbeitung durch Dritte  
zusätzlich zum Werknutzungsrecht nötig.

Dazu kommt der Fall, dass der/die AuftraggeberIn die Computerdaten zur Erleichte-
rung für zukünftige Nutzung oder Bearbeitung ggf. bereits vorab erwerben will. Dies 
erfordert zusätzlich zum Bearbeitungsrecht den Erwerb der Daten und beinhaltet 
die Zurverfügungstellung in offener Form; man bezeichnet das als: Nutzungsrecht 
samt Daten-Bearbeitungsrecht.
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–   Bearbeitung
Jede Arbeit darf nur in der gelieferten Fassung und unverändert genutzt werden, 
sofern nicht das Bearbeitungsrecht ausdrücklich eingeräumt wurde oder eine Bear-
beitung »nach den im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuchen« 
(§ 21 Abs. 1 UrhG) vorliegt. Der/die DesignerIn kann sich trotz Einräumung des 
Bearbeitungsrechts allen Änderungen seines/ihres Werks durch den/die Auftrag-
geberIn oder von diesem/r beauftragten Dritten widersetzen, wenn durch die Be-
arbeitung seine geistig-künstlerischen Interessen am Werk durch eine Bearbeitung 
schwer beeinträchtigt werden (§ 21 Abs. 3 UrhG).

–   Einräumung
Alle Rechte gehen erst mit der Bezahlung des Gesamthonorars samt Kosten und 
Steuern an den/die AuftraggeberIn über. Als AuftraggeberIn im Sinne dieser 
Honorar-Richtlinien gilt, unabhängig vom/von der BestellerIn, jene/r Nutzungsin-
teressentIn, für den/die Problemlösungen erarbeitet werden (bei Werbeagenturen 
deren Kunde/Kundin).

–   Übertragung
Die eingeräumten Werknutzungsrechte sind an den/die AuftraggeberIn gebunden, 
er/sie kann sie nicht rechtswirksam weiterveräußern, sofern der/die DesignerIn nicht 
zustimmt (§ 27 Abs. 2 UrhG). Im Insolvenzfall oder bei Erlöschen des Unternehmens 
fallen sie an den/die UrheberIn zurück. Lediglich beim Verkauf eines Unternehmens 
gehen sie auf den/die KäuferIn über (§ 28 Abs. 1 UrhG).

–   Ausweitung
Kommt es dadurch, durch Erweiterung der Geschäftstätigkeit oder z.B durch Lizen-
sierung an Franchise-NehmerInnen etc. zu einer Ausweitung des Nutzungsraumes, 
steht dem/r DesignerIn ein zusätzliches Honorar in der Höhe der Differenz zum 
ursprünglichen zu.

Nebenleistungen

Alle Nebenleistungen werden nach Zeitaufwand zum Normalstundensatz verrech-
net, Produktionsabwicklung und -überwachung wegen der Verantwortungsüber-
nahme zum doppelten Stundensatz (Sachverständigensatz). Alle Zeiten gelten 
einschließlich der Wegzeiten.

Als Normalstundensatz ist der kalkulierte Stundensatz pro Leistungsstunde des 
Designers/der Designerin bzw. Studios anzunehmen. Dieser ist wesentlich abhängig 
von der Arbeitsmethodik und der Investitionssumme in Arbeitsgeräte. Eine Tren-
nung zwischen Gestaltungs-, Ausführungs- oder Bürostunden wird nicht vorgenom-
men. Darüber hinaus gibt es gesondert zu honorierende Nebenleistungen:

Zusätzlich zur Gestaltungsarbeits-Phase
–   Recherchen (falls auftragsspezifische Informationen einschließlich notwen-

diger Muster vom/von der AuftraggeberIn nicht zur Verfügung gestellt 
werden, zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Auftrags aber benötigt werden)

–   Konkurrenzbeobachtung, Store-Checks
–   Briefing-Erarbeitung, Einlesen in Arbeitsunterlagen
–   Textkonzeption und -überarbeitung, Werbetexte
–   Vorlage von Varianten, also mehr als einem Entwurf pro Thema
–   Wiederholung einzelner Arbeitsschritte durch Briefingänderung oder  

Autorkorrektur
–   Formgebungsvorschläge
–   Testmuster, dreidimensionale Dummys, Modellbau
–   MitarbeiterInnen-Präsentationen, Motivations-/Informationsgespräche, 

-vorträge, Workshops
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Zusätzlich zur Ausführungs-Phase
–   Kontrolle von Foto-/Filmaufnahmen (Castings, Locations, Styling, Regie, 

Überwachung)
–   Bilderfassung, Scans, Fotoüberarbeitungen, Retuschen, elektronische  

Bildbearbeitung, Proofs
–   Digitalisierung von beigestellten Zeichnungen, Logos, Symbolen
–   Manuskriptschreiben, Korrekturlesen, Fremdsprachenarbeiten,  

Texterfassung
–   Produktionsabwicklung (Lieferantenausschreibung, -auswahl, Offert- und 

Rechnungsprüfung)
–   Produktionsüberwachung (Auflagendruck-Kontrolle, Farbabstimmung,  

Überwachung ähnlicher Vorgänge wie Messedekoration, Modellbau etc.)
–   Autorkorrekturen, Umarbeitungen durch Briefingänderung/Fehler in  

freigegebenen Unterlagen
–   schriftliche Konzeptionsausarbeitungen, Richtlinien, Berichte
–   Beratung im Rahmen von Arbeitsgesprächen, Vorträgen, Schulungen,  

Empfehlungen etc.

Nebenkosten

Der/die DesignerIn gibt Rechnungen für Leistungen Dritter ohne Aufschlag weiter; 
tritt er/sie jedoch für sie in Vorlage für den/die AuftraggeberIn, werden 17,5% 
Aufschlag verrechnet. Er/sie kann aber solche Leistungen auch als eigene Nebenleis-
tungen (siehe oben) selbst erbringen und verrechnen (kein Aufschlag). In jedem Fall 
getrennt zu verrechnen sind folgende Kosten:
–   Texterfassung, Fremdsprachensatz, Filmbelichtung, Anschaffung gewünsch-

ter Schriften
–   Bilderfassung, Reproduktion, Scan, Digitalisierung beigestellter/gewünschter 

Symbole, Logos
–   Lithografie (Lithos), Proofs, Andrucke
–   Bildbearbeitung, Retusche
–   Fotografie, Archivbilder, Illustrationen, Fotomodelle
–   Datenträger, Datenkonvertierung, -archivierung, -übertragung
–   Botenfahrten, Kurierdienste, Versand
–   Reise- und Aufenthaltskosten außerhalb des Geschäftssitzes des Gestalters/

der Gestalterin
–   sämtliche notwendigen oder gewünschten Leistungen Dritter.



Auftrags- und 
Lizenzvereinbarungen 

Allgemeine	Hinweise	

Aus Gründen der bestmöglichen Absicherung des Designers/der Designerin und um 
mehrfachen administrativen Aufwand zu vermeiden, ist eine (1.) Auftragser- 
teilung und (2.) Lizenzvereinbarung gemeinsam beinhaltende Vereinbarung  
empfehlenswert. Ein solches Vertragsmuster ist in der Publikation »Design : Auftrag 
& Recht« bzw. als Basisinformation veröffentlicht und anforderbar.
  Dieses Vertragsmuster enthält Elemente einer Auftragsbestätigung, eines 
Werkvertrags, einer Rahmenvereinbarung für zukünftige Werkverträge sowie 
eines Lizenzvertrags. Der Entwurf enthält klare Regeln über die mit Abschluss einer 
solchen Vereinbarung konkret erteilten Aufträge, über die Wirkung einer solchen 
Vereinbarung auf zukünftige Auftragserteilungen, über die Überlassung allfälliger 
Nutzungsrechte sowie über das Entgelt. 
 Um all diese unterschiedlichen Vertragselemente herauszustreichen, wurde 
erwähnte Mustervereinbarung als »Musterauftrags- und Lizenzvertrag« bezeich-
net. Jedenfalls handelt es sich dabei um keinen reinen Musterlizenzvertrag, da der 
Inhalt dieses Vertrags in erster Linie nicht die Übertragung bereits bestehender 
Verwertungs- und Nutzungsrechte nach dem UrhG oder bereits vorliegender Mar-
ken-, Muster- oder Patentrechte ist. Ein solcher Vertrag ist im Bereich Produkt- und 
Industriedesign am verbreitesten und regelt vor allem die Bedingungen der entgeltli-
chen Auftragserteilung zur Gestaltung von Produkten samt Verkaufserlösbeteiligung 
(Lizenzgebühren).

Punkte, die solche Vereinbarungen prinzipiell enthalten sollten, sind nachstehend 
zur überblicksmäßigen Orientierung angeführt und verweisen in ihrer Reihenfolge 
auf den bestehenden »Musterauftrags- und Lizenzvertrag«. 

Allgemeine	Anmerkungen 

–   1. Bedeutung einer schriftlichen Vereinbarung
Vereinbarungen zwischen DesignerInnen und AuftraggeberInnen werden häufig  
nur mündlich abgeschlossen. Im Streitfall führt das Fehlen einer schriftlichen Ver-
einbarung dazu, dass der/die DesignerIn seine Ansprüche nur schwer oder gar nicht 
durchsetzen kann. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung über sein  
Honorar trifft den/die DesignerIn die Verpflichtung, das Bestehen dieser Verein-
barung sowie deren Inhalt nachzuweisen. Dies ist bei mündlichen Vereinbarungen 
naturgemäß nur schwer der Fall. Gelingt dem/der DesignerIn der Nachweis des 
Bestehens eines Vertrages nicht, so gebührt ihm/ihr nur ein angemessenes Entgelt 
für seine/ihre Leistungen. Ein solches angemessenes Entgelt wird sich regelmäßig 
nur im Rahmen der vom/von der DesignerIn aufgewandten Arbeitszeit bewegen. 
Eine prozentuelle Beteiligung an den Verkaufserlösen wird der/die DesignerIn nicht 
erreichen können, da das Designprodukt in der Regel nicht urheberrechtlich schütz-
bar ist und Muster und Patentrechte – außer für den Fall einer anderen vertraglichen 
Regelung – beim/bei der AuftraggeberIn liegen. Sinn der vorliegenden Vereinba-
rung ist daher vor allem, dem/der DesignerIn die Bedeutung eines Abschlusses 
eines schriftlichen Vertrages in Erinnerung zu rufen.

–   2. Entgeltregelung
Die Vereinbarung regelt die entgeltliche Beauftragung des Designers/der De-
signerin mit der Gestaltung von Produkten und Waren eines Auftraggebers/einer 
AuftraggeberIn. Diese Aufträge werden im Punkt 2. des Vertrages und den darauf 
Bezug habenden Beilagen näher beschrieben. Die Aufträge sind jeweils nach den  
genauen Anforderungsdefinitionen des Auftraggebers/der Auftraggeberin (allen-
falls unter Beischluss eines Pflichtenheftes) zu erstellen. 
 

Anmerkungen zu einer Auftrags- 
und Lizenzvereinbarung
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Vereinbart wird je Auftrag ein fixes Entgelt sowie eine prozentuelle Umsatzbeteiligung 
am Verkaufserlös der vom/von der DesignerIn gestalteten Produkte. Zur Sicherung 
der als »Lizenzgebühr« bezeichneten Umsatzbeteiligung treffen den/die Auftrag-
geberIn Abrechnungspflichten und stehen dem/der AuftragnehmerIn Kontrollrechte 
zu. Das im Vertrag vereinbarte Entgelt bezieht sich ausschließlich auf die Durchfüh-
rung des Auftrags, nicht jedoch auf die Übertragung der Nutzungsrechte, da eine 
solche Übertragung von Rechten (siehe in erwähntem Muster unter Punkt 3. bzw. 
5.) in den meisten Fällen gar nicht stattfinden wird.

Der fixe Entgeltbestandteil und die Lizenzgebühr werden – soweit sie die mit diesem 
Vertrag erteilten Aufträge betreffen – konkret genannt. Die Berechnungsbasis für 
die Lizenzgebühr wird konkret bestimmt.

–   3. Zustimmungsbindung
Veränderung, Produktion und Vertrieb der vom/von der DesignerIn gestalteten 
Produkte ist an dessen/deren Zustimmung gebunden, welche für die Dauer eines 
Vertrages bereits als erteilt gilt. Diese vertragliche Bindung des Auftraggebers/der 
AuftraggeberIn an den/die AuftragnehmerIn, welche auch durch eine Vertragsstrafe 
gesichert ist, soll in diesen Fällen greifen, in denen der/die DesignerIn keine gesetz-
liche Handhabe (z.B. aus dem Urheberrechtsgesetz) gegen den/die AuftraggeberIn 
hat. Jegliche Veränderungen bedürfen der beidseitigen Zustimmung.

–   4. Vereinbarungsdauer
Die Dauer einer Vereinbarung richtet sich nach der Dauer der Produktion und des 
Vertriebs der vom/von der DesignerIn gestalteten Produkte. Eine Auflösung ist nur 
aus wichtigem Grund möglich, wobei sich der/die AuftraggeberIn verpflichtet, die 
vom/von der DesignerIn gestalteten Produkte nur eine gewisse Zeit lang nach Auflö-
sung der Vereinbarung weiter zu vertreiben. Für Produkte, welche nach Beendigung 
der Vereinbarung vertrieben werden, gebührt dem/der DesignerIn gleichfalls die 
prozentuelle Umsatzbeteiligung.

Eine vorliegende Vereinbarung soll bei häufiger Beauftragung eines Designers/einer 
Designerin durch ein Unternehmen auch für die zukünftigen Aufträge zur Anwen-
dung kommen, sodass bei weiteren Aufträgen lediglich die Höhe des fixen Entgelts 
und der Lizenzgebühr getrennt zu vereinbaren ist.

–   5.  Verwertungs- und Nutzungsrechthinweise
Schon aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Muster- und Patent-
rechts ergibt sich, dass dem/der AuftraggeberIn das Schutzrecht für den vom/von 
der DesignerIn gestalteten Gegenstand zukommt. Da in vielen Fällen keine gesetz-
liche Bindung des Auftraggebers/der Auftraggeberin bei Verwertung der vom/von 
der DesignerIn gestalteten Produkte besteht, wurde im erwähnten Mustervertrag 
eine vertragliche Bindung des Auftraggebers/der Auftraggeberin an die Zustim-
mung des Designers/der Designerin verzeichnet.

–   6. Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Hinweise
Sozialversicherungsrechtlich ist die Option als Gewerbebetrieb oder als Neue/r 
Selbständige bzw. Kunstschaffende/r möglich. 
 Seit dem 1. Jänner 2001 sind Kunstschaffende »neue Selbständige« im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Z 4 GSVG und unterliegen daher mit ihren Einkünften aus selbständiger 
Tätigkeit der gewerblichen Sozialversicherung. Die damit verbundene Pflichtver-
sicherung erstreckt sich auf die Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung. Die in 
die Pflichtversicherung nach dem GSVG einbezogenen selbständigen KünstlerInnen 
trifft daher eine entsprechend hohe Beitragslast. Auf Grund des hohen gesellschaft-
lichen Stellenwertes der Kunst und bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Pflichtversicherung gemäß GSVG sollen KünstlerInnen mit geringen Gesamtein-
künften eine spezielle Förderung dadurch erhalten, dass die öffentliche Hand einen 
Teil der Beitragslast zur gesetzlichen Pensionsversicherung trägt. Hierfür ist das 
»Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetz – K-SVFG« anwendbar.
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KünstlerIn im Sinne des »Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetz – K-SVFG« ist, 
wer in den Bereichen der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der Musik,  
der Literatur, der Filmkunst oder in einer der zeitgenössischen Ausformungen der 
Bereiche der Kunst im Rahmen einer künstlerischen Tätigkeit Werke der Kunst 
schafft. Die Architektur und Baukunst sind der bildenden Kunst zuzuordnen.  
Vom Gesetz sind allerdings nur jene KünstlerInnen erfasst, die auf Grund der  
Gesetze selbständig tätig sind und auf Grund dieser Tätigkeit nach dem GSVG in  
der gesetzlichen Pensionsversicherung pflichtversichert sind.

Ob jemand selbständig oder unselbständig tätig ist, hängt nach der ständigen 
Judikatur nicht von der Bezeichnung, sondern vom Inhalt des mit dem/der Auftrag-
geberIn abgeschlossenen Vertrages ab. Nur in Grenzfällen, in denen sich die Rechts-
natur der Vertragsbeziehungen weder aus den Bestimmungen des Vertrages noch 
aus der Natur des Rechtsverhältnisses eindeutig ableiten lässt, ist die Bezeichnung 
des Vertrages ausschlaggebend.

Bei Vorliegen einer Pflichtversicherung nach dem GSVG als »Neue/r Selbständige/r«  
– diese ist bei DesignerInnen in vielen Fällen durch die Künstlersozialversicherung 
gegeben – ist ein Abzug von Sozialversicherungs- und Lohnsteuerbeträgen sowie 
eine Meldung beim/bei der VersicherungsträgerIn durch den/die AuftraggeberIn 
nicht vorgesehen.

Im Fall, dass ein/e DesignerIn regelmäßig aufgrund eines dienstnehmerähnlichen 
Werkvertrages (»freier Dienstvertrag«) für eine/n bestimmten AuftraggeberIn tätig 
wird und sich daraus eine gesetzliche Verpflichtung zur Anmeldung des Designers/
der Designerin bei der Sozialversicherung (GKK) ergibt, trifft die Pflicht der Anmel-
dung ausschließlich den/die AuftraggeberIn. Der AuftragnehmerInnenanteil für die 
ggf. zu bezahlende Sozialversicherung und die ggf. zu bezahlende Lohnsteuer (als 
Vorauszahlung auf die Einkommensteuer) werden vom/von der AuftraggeberIn vom 
vereinbarten Entgelt in Abzug gebracht und abgeführt.

Ergo können bei Nichtzutreffen, d.h. bei nachgewiesener Sozialversicherungspflicht 
bzw. bei Nachweis der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, derartige Angaben (siehe 
Punkte 8.3. und 8.4. im erwähnten Mustervertrag) möglicherweise entfallen. Es 
empfiehlt sich jedenfalls, eine steuerrechtliche Beratung bzw. Beurteilung durch 
eine/n SteuerberaterIn einzuholen, der/die mit den wechselnden gesetzlichen 
Anforderungen sowie mit der Prüfungspraxis der örtlichen Gebietskrankenkassen 
betreffend »DienstnehmerInneneigenschaft« bestens vertraut ist.

–   7. Weitere rechtliche Beratung
Die erwähnte Mustervereinbarung (siehe dazu die Publikation »Design : Auftrag & 
Recht«) stellt einen ersten Entwurf zur Regelung der vertraglichen Beziehungen zwi-
schen AuftraggeberIn und DesignerIn dar. Die genaue Ausgestaltung des Vertrages 
ist freilich von den Umständen des Einzelfalls abhängig und sollte – mit rechtlicher 
Hilfe – daher entsprechend angepasst werden.
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Checklisten
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Checkliste zur Auftragsabwicklung

Zu beachten ist, dass nicht grundsätzlich bei jedem Auftrag alle angeführten Schritte 
zur Anwendung kommen; die Checkliste beinhaltet auch eine Vielzahl von Neben- und 
Sonderleistungen, die über den Standard hinausgehen, z.B. die gesamte Phase IV.

Phase I
Auftragsvorbereitung und -planung
–   Kontaktgespräch zur Auftragsübernahme oder -übergabe (wird nicht ver-

rechnet)
–   Beschaffen/Auswerten von notwendigem Informationsmaterial (wenn vom/

von der AuftraggeberIn zur Verfügung gestellt, kostenlos, sonst als Recher-
che zu verrechnen)

–   Zielformulierung, Briefingverfeinerung
–   Leistungsverzeichnis
–   Zeit- und Kostenplan
–   Offert
–   Abstimmungsgespräche

Phase II
Entwurf, Entscheidungsgrundlage
1. Basis-Design
–   Problemanalyse, Strategieentwicklung und erste Visualisierungsideen
–   Erarbeitung mehrerer Gestaltungslinien
–   Design-Evaluierung (Auswahl eines Hauptvorschlages)
–   gegebenenfalls Zusammenarbeit mit externen SpezialistInnen (TexterInnen, 

MeinungsforscherInnen, FotografInnen, IllustratorInnen etc.)
–   eigentliche Gestaltungsarbeit
–   Präsentationsmuster
–   Teilnahme an Zwischenabstimmungsgesprächen
–   Präsentation (inkl. Vorbereitung)
–   Entscheidung
2. Detail-Design
–   Überarbeitung des Entwurfs aufgrund veränderter oder präzisierter Vorga-

ben, Korrekturen (Verfeinerung oder Einbeziehung neuer Kundenwünsche)
–   Detailgestaltung aller Seiten/Elemente mit vorhandenem konkreten Text- und 

Bildmaterial bzw. Layouts der anzufertigenden Fotos und Illustrationen
–   Vorlage der Detail-Arbeitslayouts oder neuer Präsentationslayouts

Phase III
Ausführung
–   Planen von Drittarbeiten (Fototermine etc.), Lieferantengespräche
–   Text- und Bilderfassung, Satz- und Lithovorbereitung und -bestellung
–   Subaufträge an FotografInnen, Setzereien, LithografInnen, IllustratorInnen etc.
–   Kontrolle der Subaufträge (im Haus)
–   Fotoregie
–   Reinausführung
–   Vorlage zur Korrektur, gegebenenfalls Korrektur
–   Übergabe der Reinausführung

Phase IV
Produktion und Produktionsüberwachung
–   Ermitteln der Auflagen und anderer produktionstechnisch notwendiger Fakten
–   Abstimmungsbesprechung
–   Erstellen der Ausführungsbeschreibungen und Einholen sowie Beurteilen von 

Offerten
–   Erteilen von Aufträgen, administrative Abwicklung
–   Überwachungsarbeiten außer Haus
–   Abnahme der fertigen Druckerzeugnisse oder anderer Kommunikationsträger
–   Rechnungsprüfung von (Sub-)LieferantInnen
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Checkliste zur Auftragsbestätigung

–   Die genaue Beschreibung von Leistung und Gegenleistung, der Einsatzzweck 
und -zeitraum und das vereinbarte Arbeitshonorar im Ablehnungsfall müssen 
vor Beginn der Arbeit schriftlich festgehalten werden – entweder in einem 
Auftrag oder einer Auftragsbestätigung. Auf jeden Fall müssen bei der Leis-
tungsbeschreibung auch alle Nebenleistungen genau genannt werden.

–   Im Anschluss an die Leistungsbeschreibung sollte festgehalten werden:  
Darüber hinausgehende, zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannte, aber  
notwendige oder zusätzlich gewünschte Leistungen werden gesondert 
verrechnet.

–   Eine Auftragsbestätigung sollte neben Leistungsbeschreibung, Einsatzzweck 
und -zeitraum, vereinbarten Honorar- bzw. Lizenzsätzen und vereinbartem 
Arbeitshonorar im Ablehnungsfall außerdem mindestens eine Beschreibung, 
welche Rechte dem/r AuftraggeberIn eingeräumt werden, enthalten (siehe 
auch Lizenzvertrag).

–   Im Falle der Ablehnung nach Vorlage der ersten Entwürfe verzichtet der/die 
AuftraggeberIn auf jede Nutzung gegen Bezahlung des vereinbarten Arbeits-
honorars und der bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten.

–   Die genannten Honorare sind insofern unverbindlich, als die Abrechnung 
entsprechend dem tatsächlichen Leistungsumfang inkl. gewünschter Ände-
rungen und Nebenleistungen erfolgt.

–   Der Auftrag wird nach den Allgemeinen Auftragsbedingungen abgewickelt.

–   Honorare sind innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug fällig. Die Einräu-
mung von Rechten erfolgt am Tag des Zahlungseinganges des Gesamtbetra-
ges, einschließlich Kosten und Umsatzsteuer.

–   Unterlagen und Entwürfe erhält der/die AuftraggeberIn zu treuen Handen.  
Er/Sie darf diese vor Einräumung der Rechte Dritten nicht zugänglich  
machen.

–   Im Falle einer Lizenzvereinbarung ist auf die Festschreibung in einem  
Lizenzvertrag zu bestehen.
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Honorarreport 
Vergleichserhebung 
Deutschland – Österreich



Der Designsektor, dessen größten Teil die Branchen Grafik- und Kommunikations-
design sowie Produkt- und Industriedesign stellen, ist trotz vergangener Krisen und 
verhaltener Auftragssituation nach wie vor wachsend.

Erstmals wurden mit Ende 2014 durch die Interessensverbände »Berufsverband der 
Deutschen Kommunikationsdesigner« (BDG), »Verband Deutscher Industrie Desig-
ner« (VDID) und designaustria grenzüberschreitende Zahlen für einen gemeinsamen 
Honorar- und Gehaltsreport erhoben. Dies ermöglichte zum ersten Mal überhaupt 
einen Ländervergleich und überwältigte in der Resonanz: 4.280 Fragebögen wurden 
ausgefüllt, wobei 293 (also rund 6,85%) aus Österreich kamen. Zwar wurden durch 
diese Zahl in der Auswertung und im Vergleich gewisse Grenzen gesetzt, es konnten 
aber dennoch erstmals bestimmte Merkmale, Kriterien und Datensätze hochgerech-
net, in Relation gesetzt und verglichen werden.

Top-Auftragsquelle der selbständigen DesignerInnen sind – da wie dort – Empfeh-
lungen, Akquise und – für KommunikationsdesignerInnen – Netzwerke. Bei den Ein-
schätzungen fällt auf, dass DesignerInnen großteils zufrieden sind, ihre Berufswahl 
nicht bereuen und sich richtig in ihrem Beruf fühlen. Selbständige sind von ihrer 
richtigen Berufswahl mehr überzeugt, als es bei den Angestellten der Fall ist.

Besser könnte hingegen das Einkommen sein: Zwar kommen die meisten zurecht, 
aber Luxus kann sich die Mehrzahl nicht leisten: 71,6% der Angestellten und 69,7% 
der Selbständigen.

Höhere Einkommen von über 4.900 eur brutto (14x jährlich) kommen unter den 
angestellten österreichischen DesignerInnen praktisch nicht vor (nur 3,4% – in 
Deutschland immerhin 5,8% – liegen über diesem Wert). Sehr hohe Einkommen  
bzw. Einnahmen existieren bei den selbständigen DesignerInnen, wobei die große 
Masse auch hier eher in den unteren Einkommensstufen zu finden ist. 

DesignerInnen sind eher in kleineren Unternehmen angestellt, sehr häufig in  
Werbeagenturen und Designabteilungen oder -büros. Weisungsbefugnis gegenüber 
anderen MitarbeiterInnen haben gut drei Zehntel aller Angestellten.

UmfrageteilnehmerInnen sind großteils jung und noch recht unerfahren in ihrem 
Beruf – nur in Österreich gibt es viele mittel- bis langfristig als DesignerInnen tätige 
UnternehmerInnen –, aber formal sehr gut ausgebildet, besonders unter den  
IndustriedesignerInnen. Trotz Bologna-Reform hält sich bei den Abschlüssen noch 
ein gewisser Teil der alten Titel, wie Diplom-DesignerIn und Magister/Magistra 
artium. Selbständige DesignerInnen in Österreich arbeiten meist allein, viele haben 
aber ein halbes Dutzend oder mehr KundInnen.
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Berufssituation und -zufriedenheit

Bei beiden Designsparten gemeinsam fällt auf, dass in Österreich die Anstellung in 
Teilzeit (14,9%) verbreiteter ist (gegenüber 8,6% in Deutschland).

Im Ländervergleich ist der Anteil Selbständiger in Österreich mit 70,3% deutlich 
höher als in Deutschland (44,9%). Auffallend ist dagegen, dass in Deutschland mehr 
als doppelt soviel Produkt- und IndustriedesignerInnen (PD) angestellt sind. 

Unter den TeilnehmerInnen beider Länder halten sich die Geschlechter in etwa die 
Waage, wobei in beiden Ländern die Männer etwas mehr als die Hälfte ausmachen. 
Altersmäßig sind die TeilnehmerInnen in beiden Ländern etwa gleich verteilt, das 
Durchschnittsalter liegt bei ca. 34 Jahren. 

In Österreich sind die Befragten zu 54,5% männlich, zu 45,5% weiblich – aber nur 
4,8% sind älter als 50 Jahre (in Deutschand 7,3%).

In Deutschland gibt etwa ein Achtel der TeilnehmerInnen an, MigrantIn zu sein oder 
mindestens einen Elternteil zu haben, der MigrantIn ist. Unter den TeilnehmerInnen 
aus Österreich ist es ein Neuntel; 13,1% in Österreich haben – zumindest – durch 
einen Elternteil einen Migrationshintergrund.

Während in Österreich 51,9% der GestalterInnen in der Hauptstadt/Bundesland 
Wien (vor der Steiermark und Oberösterreich) ihren Sitz haben, sind in Deutschland 
die Bundesländer Nordrhein-Westfalen mit 21,1% vor Bayern und Baden-Würt-
temberg an der Spitze. Die Kreativwirtschaftshochburg und Hauptstadt Berlin ist 
mit 11,9% zwar nur an vierter Stelle, aber gemessen an und in Relation gesetzt zur 
Bevölkerungszahl die eigentliche Nummer 1.
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DesignerInnen sind weitgehend zufrieden, vor allem wenn sie selbständig sind; 
die Selbständigen in Österreich sind mit 63,5% zufriedener als die in Deutschland 
(54,2%). Bei den Angestellten sind dies – sowohl in Österreich als auch in Deutsch-
land – nur 39,6%.

Zufriedenheit

Mit 8,3% vergleichsweise hoch ist unter den österreichischen Angestellten der Anteil 
der Unzufriedenen, während nur 1% der Selbständigen (in Deutschland 2,1%) so 
über ihre Situation als DesignerIn urteilen.

Gegenüber Deutschland ist die Zahl der Un- bzw. wenig Zufriedenen in Anstellung 
mit 25,5% um rund ein Fünftel höher (20,9%).

Zufriedenheit

Dennoch, in beiden Beschäftigungsformen ist in Österreich der Anteil der Teilneh-
merInnen hoch, die ihre Berufswahl nicht bereuen. Besonders die Selbständigen 
bereuen zu fast drei Viertel (74,8%) nicht, sich für den Beruf des Designers/der  
Designerin entschieden zu haben. In Deutschland sehen GestalterInnen ihre  
Situation um 7–8 Prozentpunkte düsterer.
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Beschäftigung(sformen) 
und Einkommen

In beiden Beschäftigungsformen – angestellt und selbständig – ist eine grundsätzli-
che Einkommenszufriedenheit erkennbar; in Österreich ist diese sowohl im oberen 
Einkommensbereich als auch bei Selbständigen höher.

So geben 32,1% der österreichischen Selbständigen an, mit ihrem Einkommen gut 
oder sehr gut zurechtzukommen (in Deutschland sind dies nur 30,3%). Bei den 
Angestellten hingegen ist die Einkommenszufriedenheit mit 25,3% (in Deutschland 
28,4%) niedriger.

In Österreich kommen Selbständige mit ihrem Einkommen als DesignerIn über-
wiegend besser zurecht als Angestellte.

Auskommen mit Gehalt/Einkommen

Beim Einkommen der angestellten DesignerInnen ist in Österreich – im Unter-
schied zu Deutschland – ein 13. und 14. Monatsbezug/-gehalt gesetzlich vorge-
schrieben. Daher sind bei den einzelnen Gehaltsstufen – gefragt wurde nach dem 
Brutto-Monatsgehalt – jeweils 14 Bezüge eingerechnet. 

Mehr als die Hälfte (56,3%) der angestellten TeilnehmerInnen erhält höchstens 
eur 2.800 brutto im Monat, während am oberen Ende der Einkommensskala  
weniger als ein Zehntel (9,1%) mehr als eur 4.200 brutto erhalten.

Höhere Einkommen – Bruttogehälter von über eur 4.901 – sind praktisch nicht 
vertreten – nur 3,4% (in Deutschland immerhin rund 5,8%) verdienen mehr. Mehr 
als die Hälfte (56,3%) der angestellten DesignerInnen erhält höchstens eur 2.800 
brutto im Monat.

monatliches Bruttogehalt angestellter DesignerInnen
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In Deutschland verdienen 31,5% der angestellten DesignerInnen zwischen 
eur 2.400 und eur 3.000 brutto sowie rund ein Drittel darunter bzw. darüber.

Die Einkommensstufen der selbständigen DesignerInnen aus Österreich sind un-
gleichmäßig verteilt. Knapp ein Drittel (29,5%) nimmt pro Jahr höchstens eur 20.000 
ein, was die Frage nach dem Sinn der/einer ausgeübten Selbständigkeit aufwirft. 
Dagegen stehen in den Büchern von fast einem Zehntel (9,3%) über eur 150.000. 

Doch auch in Deutschland liegen 47,9% aller selbständigen DesignerInnen bei einem 
Jahreseinkommen unter eur 30.000.

Nahezu zwei Drittel aller in Österreich tätigen DesignerInnen verdienen bis 
eur 50.000 jährlich.

Einkommen selbständiger DesignerInnen in Österreich (in eur)
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Berufsumfeld angestellt – selbständig

Alter	und	Berufserfahrung
Österreichische Angestellte im Designbereich sind vor allem jung und arbeiten noch 
nicht lange in ihrem Beruf, wie ein Blick auf die Angaben zu Alter und Berufserfah-
rung zeigt. Knapp drei Fünftel (59,3%) der angestellten österreichischen Umfra-
geteilnehmerInnen sind nicht älter als 30 Jahre, was das vergleichsweise niedrige 
Einkommen miterklären dürfte. Erst mit steigender Berufserfahrung gelangt der 
Großteil der angestellten TeilnehmerInnen auch an höhere Einkommen. (Allerdings: 
Kein/e einzige/r angestellte/r DesignerIn über 55 Jahre aus Österreich nahm an der 
Umfrage teil.).

Ähnlich wie die angestellten finden sich auch unter den selbständigen Designe-
rInnen viele jüngere TeilnehmerInnen: 35,1% sind höchstens 30 Jahre alt; ältere 
Branchenangehörige sind in der Selbständigkeit jedoch häufiger anzutreffen.

Knapp die Hälfte (49,4%) der teilnehmenden angestellten DesignerInnen hat höchs-
tens drei Jahre Berufserfahrung vorzuweisen, mindestens zehn Jahre sind es nur bei 
etwa einem Sechstel (16,1%). 

Berufserfahrung selbständiger DesignerInnen

Die Berufserfahrung der Selbständigen ist recht gleichmäßig auf die vorgegebenen 
Stufen verteilt. Ein Viertel ist schon mehr als 15 Jahre im Geschäft, selbständige 
DesignerInnen können also langfristig erfolgreich als UnternehmerInnen tätig sein.

Qualifikation	und	Bildungsabschluss
Unter den angestellten österreichischen KommunikationsdesignerInnen hat bereits 
ein Drittel (32,5%) einen Abschluss nach der Bologna-Reform, nach der viele der 
früheren Diplom- und Magisterabschlüsse nicht mehr vergeben werden. Gut ein 
Fünftel (20,8%) hat an einer privaten Hochschule oder Akademie einen Abschluss 
erworben.

Knapp ein Viertel der Selbständigen gaben an, als QuereinsteigerInnen im Beruf 
des Kommunikationsdesigns tätig zu sein. Dieser höhere Anteil im Vergleich zu 
den Angestellten geht zu Lasten der Anteile von Bachelor/Master und Abschlüssen 
von privaten Hochschulen. Höher ist aber auch der Anteil des »alten« Abschlusses 
»Magister artium« (10,1%).

Unter den angestellten IndustriedesignerInnen befinden sich immerhin rund 80% 
AkademikerInnen. Weit mehr als drei Fünftel (61,5%) der selbständigen Industrie-
designerInnen aus Österreich haben einen Abschluss als Diplom-DesignerIn erwor-
ben. Ein Vergleich mit der Berufserfahrung legt nahe, dass diese Abschlüsse auch 
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bis 10 Jahre
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in den letzten Jahren noch vergeben wurden bzw. noch werden. Die neuen 
Abschlüsse Bachelor/Master ziehen also in diesem Berufsfeld erst nach.

Die Hälfte (50,6%) der angestellten KommunikationsdesignerInnen aus Österreich 
hat einen akademischen Abschluss von einer Fachhochschule oder Universität. 
Mehrere der zur Auswahl vorgegebenen Abschlüsse qualifizieren allgemein oder 
fachgebunden für ein Studium: Abitur, Fachabitur, Matura AHS/BHS. TeilnehmerIn-
nen mit dieser formalen Bildung machen ein Drittel (33,8%) der Angestellten aus. 

Noch »akademischer« stellen sich die Verhältnisse bei den IndustriedesignerInnen 
dar. In die Auswertung gingen nur hohe formale Abschlüsse ein. 

Bildungsabschluss IndustriedesignerInnen 

Acht Neuntel (88,9%) der selbständigen IndustriedesignerInnen sind Akademike-
rInnen. Ähnlich wie bei den Angestellten stellen Tätigkeiten in diesem Berufsfeld 
offensichtlich einen höheren Anspruch an die formale Bildung der TeilnehmerInnen. 

Die beiden bei den Angestellten betrachteten Gruppen sind bei den Selbständigen 
ähnlich stark vertreten, wenn auch zahlenmäßig etwas kleiner. AkademikerInnen 
stellen 48,6%, TeilnehmerInnen mit allgemeiner oder fachgebundener Hochschul-
reife 32,8%. 

Unternehmen(sgröße)	und	Position
Zwei Fünftel (40,7%) der Angestellten arbeiten in Unternehmen mit höchstens zehn 
MitarbeiterInnen, während in großen Unternehmen ab 250 MitarbeiterInnen ein 
Neuntel (11,6%) beschäftigt ist. Mit insgesamt 69,8% ist die Masse der angestellten 
DesignerInnen aus Österreich in kleineren Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeite-
rInnen beschäftigt.

Beschäftigungssituation angestellter DesignerInnen 
in Unternehmen mit
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Mehr als zwei Fünftel (42,1%) der angestellten KommunikationsdesignerInnen arbei-
ten in einer Werbeagentur, weitere drei Zehntel sind auf Designabteilungen (18,4%) 
oder Designbüros (13,2%) verteilt. Designabteilung bzw. -büro sind auch bei den 
IndustriedesignerInnen stark vertreten. Bei einer/m öffentlichen oder gemeinnützi-
gen ArbeitgeberIn arbeiten nur zwei UmfrageteilnehmerInnen.  

Weit mehr als die Hälfte der angestellten KommunikationsdesignerInnen arbeitet 
als GrafikdesignerIn. Eine Position als Art Director – gleich welcher Stufe – geben 
23,4% an.

Bei den IndustriedesignerInnen fällt auf, dass nur die Hälfte dieser Teilnehmer-
gruppe eine Position als »DesignerIn« angegeben hat. Von den 86 angestellten 
TeilnehmerInnen gaben 31,4% an, über Verantwortung für andere MitarbeiterInnen 
zu verfügen. Keine Personalverantwortung haben 68,6%.

Anzahl	von	AuftraggeberInnen	
und	MitarbeiterInnen
So klein die Unternehmen auch sein mögen, sind sie doch für verhältnismäßig viele 
AuftraggeberInnen zugleich tätig. Gut ein Viertel (26,1%) arbeitet zugleich für min-
destens sechs KundInnen, die Hälfte (50,5%) hat immerhin 3–5 KundInnen zugleich.

Anzahl AuftraggeberInnen

Selbständige DesignerInnen in Österreich arbeiten laut Umfrageergebnis in der  
Regel allein (57,4%), ggf. ziehen sie freie oder temporäre MitarbeiterInnen (27%) 
hinzu. 

Arbeitssituation selbständiger DesignerInnen

 |   Kalkulation & Honorar   |   Honorarreport   47

44,7%

57,4%

29,1%

27,0%

13,1%

7,4%

13,1%

4,5%

3,7%

bis 3 AG

immer allein

bis 5 AG

höchstens freie MitarbeiterInnen

bis 10 AG

ein/e Angestellte/r 

über 10 AG

bis 3 Angestellte 

mehr als 4 Angestellte



48 |   Kalkulation & Honorar   |   Grafik- und Kommunikationsdesign   FG Werbung der WKW   |



 |   Kalkulation & Honorar   |   Grafik- und Kommunikationsdesign   49|   FG Werbung der WKW

Grafik- und 
Kommunikationsdesign



Erhebung zu Beruf, Honorar und 
Kalkulation im Bereich Grafik- 
und Kommunikationsdesign

Alter	und	Geschlecht	 
In Österreich tätige Grafik- und KommunikationsdesignerInnen sind zu 55% männlich 
und 45% weiblich.

36% der Berufsausübenden im Bereich Grafik- und Kommunikationsdesign 
in Österreich sind unter 35 Jahre. 31% sind zwischen 35 und 45 Jahre alt und 24% 
zwischen 45 und 55 Jahre. Nur 9% sind über 55 Jahre alt.

Art	und	Dauer	der	Berufstätigkeit	 
Der überwiegende Teil der befragten GestalterInnen, nämlich 73,6%, ist selbständig. 
15,9% sind sowohl selbständig als auch angestellt tätig und nur 10,5% sind angestellt 
tätig.

Nur rund 11% üben ihren Beruf seit mehr als 30 Jahren aus, weitere 23% seit über 
20 Jahren. Die beiden größten Gruppen sind jene, die seit den letzten 5 Jahren 
berufstätig geworden sind (20%) bzw. dies bereits zwischen 11 und 20 Jahren (28%) 
sind. 18% befinden sich in ihrem 6. bis 10. Berufsjahr.

50 |   Kalkulation & Honorar   |   Grafik- und Kommunikationsdesign   FG Werbung der WKW   |

	 20,0%

	 36,0%

	 18,0%

	 31,0%

	 27,9%

	 24,0%

	 22,9%

	 	9,0%

	 11,2%

0–5 Jahre

unter 35 Jahre

männlich

selbständig

6–10 Jahre

35–45 Jahre

weiblich

angestelltbeides

11–20 Jahre

45–55 Jahre

21–30 Jahre

über 55 Jahre

mehr als 30 Jahre

55% 73,6% 15,9% 10,5%

55% 45%



Unternehmenssitz		
Über drei Viertel (77%) aller Befragten haben ihren Unternehmenssitz in der 
Bundeshauptstadt. Mit 9% ist Niederösterreich auf dem zweiten Platz. Es folgen 
die Steiermark, hier befinden sich 4% der Unternehmen, knapp danach Vorarlberg 
und Oberösterreich mit je rund 3% sowie Salzburg mit 2%. In Tirol, Kärnten und im 
Burgenland sind je 1% angesiedelt.

Berufsbezeichnung	(Selbstverständnis)
Bei der Frage nach ihrer berufsrechtlichen Einstufung/«Unternehmensform« geben 
74% an, EinzelunternehmerInnen (EPU) zu sein, was damit bei weitem auch die 
größte Gruppe stellt. Einen Anteil von je 7% haben EinzelunternehmerInnen inner-
halb von Arbeitsgemeinschaften und Teilhabende einer anderen Unternehmens-
form. Als InhaberInnen einer GmbH, KG oder dgl. haben sich 9% bezeichnet. 
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Zeitraum	der	Selbständigkeit
Die meisten Befragten (32,2%) haben angegeben, zwischen 0 bis 5 Jahre selbständig 
zu sein. Danach kommen 27%, die sich bereits zwischen 11 und 20 Jahren in der 
Selbständigkeit befinden. 20% haben angegeben, zwischen 6 und 10 Jahren bzw. 
14,7% zwischen 21 und 30 Jahren selbständig zu sein. Der kleinste Teil mit 6,1% ist 
seit mehr als 30 Jahren selbständig.

Angestellte
Der Großteil der befragten selbständigen GestalterInnen (78,5%) hat keine 
Angestellten – ist somit im wahrsten Sinne des Wortes EinzelkämpferIn –, 21,5% 
haben Angestellte. Gefragt nach der Anzahl der Angestellten in Vollzeitequivalenten 
ergibt sich ein Durchschnitt von 2,2 Personen.

Umsatzsteuer
Bevor detailliertere Unternehmenszahlen betrachtet werden, verrät bereits ein Blick 
auf die Umsatzsteuerpflicht, dass 19% – also fast jeder Fünfte – aufgrund der Klein-
unternehmerregelung überhaupt von der Umsatzsteuer befreit ist. 
 Von den Verbleibenden verrechnen rund 2% den ermäßigten Umsatzsteuersatz 
von 13% für künstlerische Leistungen, während 79% mit 20% Umsatzsteuer den  
Normalsteuersatz in Rechnung stellen.
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AuftraggeberInnen	im	Ausland
Mehr als die Hälfte (55%) hat angegeben, dass sie keine internationalen Auftrag-
geberInnen haben.
 Ausländische AuftraggeberInnen sind demnach durchschnittlich am Umsatz  
von 45% der heimischen Grafik- und KommmunikationsdienstleisterInnen beteiligt. 
Was die Internationalisierung seiner Leistungen betrifft, hinkt der zweidimensionale 
Bereich (gemeinsam mit den IllustratorInnen) seinen KollegInnen aus dem  
Produktdesign somit noch nach.
 GrafikerInnen mit ausländischen AuftraggeberInnen erzielen rund 16% ihres 
Jahresumsatzes durch diese ausländischen Aufträge. 

Verrechnung	von	Grafik-	und	
Kommunikationsleistungen
Rund 46% der selbständigen GrafikerInnen gaben an, ausschließlich auf Stunden-
satzbasis inkl. bereits enthaltener Nutzungsrechte zu verrechnen. Der dabei zur 
Anwendung kommende durchschnittliche Stundensatz beträgt netto eur 84,–.
 Bei GrafikerInnen, die nur ihre Arbeitsleistung verrechnen (exklusive Nutzungs-
rechte), verringert sich dieser Stundensatz nur marginal auf rund netto eur 82,–. 
 In vielen Fällen (bei 84,6%) werden vereinbarte Pauschalen (Arbeitsleistung inkl. 
Nutzungsrechte) mit den AuftraggeberInnen verrechnet. 

Rückschluss: Im (meist stattfindenden) Fall der Umsetzung von Gestaltungs-
leistungen fällt die Abgeltung von Nutzungs-(Verwertungs)rechten an. Lt. 
Umfrageergebnis werden dies vermehrt mit einem (höheren) Stundensatz 
abgegolten. 
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Verrechnungsart
Bei 38% der Befragten sind Nutzungsrechte Teil ihres Leistungshonorars. Hiervon 
berechnen 84,6% Pauschalen, die Aufwand und Nutzungsrechte gemeinsam  
abgelten. Gefragt nach der Vorgangsweise bei der Berechnung, geben 17% an, mit 
dem Faktorensystem (nach Friedrich Eisenmenger) zu kalkulieren. Weitere 11,4% 
verwenden einen Prozentsatz vom Leistungshonorar, wobei sich dieser zwischen 
26% (bei Anwendung einer Pauschale) und 39% (bei Prozentsatzberechnung)  
bewegt. Nur 32% führen Nutzungsrechte getrennt von ihrem Stundenaufwand an.

Tantiemen	und	Lizenzgebühren	
Von den wenigen KollegInnen, die Tantiemen/Lizenzgebühren verrechnen, beträgt 
deren Anteil im Schnitt 17% ihres Auftragsvolumens. 

Leistungskatalog	und	Studienvergleich
In den nachstehenden Tabellen sind die Ergebnisse der österreichweit durchgeführ-
ten Umfragen dokumentiert; angeführt werden mit einem Interpolierungswert von 
5% der durchschnittliche Zeitaufwand sowie der hierfür durchschnittlich erzielte 
Preis (Honorar) für die angeführten Aufgabenstellungen. 

Seit der letzten unverbindlichen Honorarerhebung 2007 sind rund zehn Jahre 
vergangen, Schlagzeilen wie Finanz-, Banken- und Wirtschaftskrise prägten dieses 
Jahrzehnt. In der Schnelllebigkeit des Berufs, seiner Themen und Herausforde-
rungen hat Vieles an Bedeutung verloren, Neues ist – insbesondere im Zusammen-
hang mit der Digitalisierung – hinzugekommen, aber Vieles ist auch nicht mehr 
vergleichbar.

Die Berufsausübenden selbst haben die/ihre Themen und Aufgaben definiert und 
– wie anfangs erwähnt – wurden die Fragebögen und Auswertungen zur unverbind-
lichen Erhebung durch externe DienstleisterInnen programmiert, betreut, ausgewer-
tet und mit einem Interpolisierungswert von 5% ein Mittelwert als Branchenstatistik 
berechnet. Bei aktuellen Euro-Werten wurden diese auf 0 bzw. 5 gerundet.

Berücksichtigt wird in dieser statistisch fundierten und ausgerichteten Studie der lt. 
Bundesanstalt Statistik Österreich (Statistik Austria) mitgeteilte kumulierte Inflations-
wert der Jahre 2007 bis 2016 von gesamt 19,1% – hochgerechnet um diesen Wert 
erlauben nachstehende Tabellen einen direkten Vergleich aggregierter Daten.

Der erhobene durchschnittliche Zeitaufwand und durchschnittliche Honorarwert 
wurden zwischen 2007 und heute in Vergleich gesetzt und deren Entwicklung/
Tendenz mit einem +	/	–	/	= für mehr	/	weniger	/	gleich	viel Zeit/Honorar markiert. 
Wo Angaben fehlen, gabe es keine Vergleichswerte/-daten.
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Corporate	Design	&	Branding	 

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Firmenlogo Neudesign Zeitaufwand in Stunden 28 – 25  70 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 2.499 – 1.769 
     
Markenlogo Neudesign Zeitaufwand in Stunden 28 + 29  60 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 2.499 – 1.775 
     
Firmenlogo Re-Design Zeitaufwand in Stunden 20 + 21  70 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.785 – 1.478 
     
Markenlogo Re-Design Zeitaufwand in Stunden 20 = 20  60 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.785 – 1.229
     
CD-Basisentwicklung mit Vorarbeiten  Zeitaufwand in Stunden 37 + 42  65 €
(ohne Logo/Drucksorten) erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 3.302 – 2.738 €
    
CD-Re-Design  Zeitaufwand in Stunden   29  65 €
(ohne Logo/Drucksorten)  erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   1.876 
 €
CD-Manual (Basisdesign) Zeitaufwand in Stunden 14 + 23  65 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.250 + 1.497 
     
CD-Manual (pro Seite) Zeitaufwand in Stunden 2,5 + 3  45 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 223 – 133
     
Firmenname Zeitaufwand in Stunden 14 + 15  90 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.250 + 1.328
     
Firmenslogan Zeitaufwand in Stunden 9 + 10  55 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 803 – 548 
     
Markenname Zeitaufwand in Stunden 14 + 21  60 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.250 + 1.319
     
Markenslogan Zeitaufwand in Stunden 9 + 13  50 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 803 – 615
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Kommunikationsdesign	 

Inserate

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Briefpapier inkl. Typo-Layout  Zeitaufwand in Stunden 4 – 3  90 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 357 – 268  
     
Folder (Basisdesign, A4) Zeitaufwand in Stunden 8 = 8  80 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 714 – 649  
     
Folder (pro Seite, A4) Zeitaufwand in Stunden 2 = 2  65 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 179 – 135 
     
Leporello (A4 offen) Zeitaufwand in Stunden 7 = 7  85 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 625 – 609 
     
Speise-/Getränkekarte (Basisdesign) Zeitaufwand in Stunden 9 – 7  80 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 803 – 570 
     
Speise-/Getränkekarte (pro Seite) Zeitaufwand in Stunden 2 + 3  35 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 179 – 110 
     
Kuvert Zeitaufwand in Stunden 1,5 + 2  75 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 134 + 149 
     
Stempel Zeitaufwand in Stunden 1 + 2  55 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 89 + 110 
     
Visitenkarte Zeitaufwand in Stunden 4 – 3  80 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 357 – 240 
     
Compliment Card Zeitaufwand in Stunden 4 – 2  90 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 357 – 178 

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Inserat (halbseitig) Zeitaufwand in Stunden 9 – 6  85 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 803 – 518 
     
Inserat (ganzseitig) Zeitaufwand in Stunden 13 – 7  100 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.160 – 717 
     
Inserat (Formatadaption) Zeitaufwand in Stunden 3,5 – 2  75 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 312 – 154
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Verpackungsdesign	 

Plakatgestaltung

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Packungsfamilie (3-teilig) Zeitaufwand in Stunden 21 – 18  120 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.874 + 2.117 
     
Einzelpackung Zeitaufwand in Stunden 12 – 9  110 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.071 – 1.014 
     
Displaypackung Zeitaufwand in Stunden 8 – 7  130 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 714 + 900 
     
CD-Gestaltung inkl. Booklet (16 Seiten) Zeitaufwand in Stunden   22  100 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   2.181 
     
Flaschenetikett (Konzept inkl. Basisdesign) Zeitaufwand in Stunden 9 = 9  95 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 803 + 841 
     
Flaschenetikett (Mutation) Zeitaufwand in Stunden 4 – 3  70 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 357 – 207 
     
Tragtasche Zeitaufwand in Stunden 5,5 – 4  95€
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 491 – 375 

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Einzelplakat (bis A0) Zeitaufwand in Stunden 8 = 8  85 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 714 – 680 
     
Innenplakat/Infoplakat (Innenbereich) Zeitaufwand in Stunden 8 – 6  95 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 714 – 574 
     
Mehrbogenplakat Zeitaufwand in Stunden 11 – 10  115 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 892 + 1.138 
     
Rolling Board Zeitaufwand in Stunden 14 – 8  120 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.250 – 960  
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* Als Studie/Vergleich wurden Zeitaufwand und Honorarwerte aus 2007 unter Berücksichtigung mit den Erhebungsergebnissen aus 2017 gegenübergestellt, 

Entwicklung/Tendenz abgeleitet und mit einem  +	/	–	/	=  für  mehr	/	weniger	/	gleich	viel  markiert. Wo nichts angeführt, gab es keine Vergleichsdaten.



Informationsdesign	 

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Leitsystem (Konzept inkl. Basisdesign) Zeitaufwand in Stunden 18 + 31  105 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.607 + 3.240 
     
Leitsystem (Ausarbeitung pro Schild) Zeitaufwand in Stunden 4 – 2  80 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 357 – 165 
     
Statistik/Diagramm/Infografik Zeitaufwand in Stunden 5 + 6  80 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 446 + 492 
     
Außenfolierung Zeitaufwand in Stunden   6  85 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   515 
     
Ausstellungsgestaltung** Zeitaufwand in Stunden   38  95 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   3.688 
     
Ausstellungsgestaltung** Zeitaufwand in Stunden 21 – 7  90 €
(je Wandabwicklung) erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.874 – 634
     
Messestand** Zeitaufwand in Stunden   30  110 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   3.325 
     
Wandgestaltung (pro Wand) Zeitaufwand in Stunden 8 – 6  110 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 714 – 658  
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** Aufgrund fehlender Beschreibung in den Umfragen sind die angegebenen Werte – da aufgabens- und aufwandsabhängig – wenig aussagekräftig und kaum 
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Editionsdesign 

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Magazingestaltung Zeitaufwand in Stunden 28 + 36  85 €
(Konzept inkl. Basisdesgin) erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 2.499 + 3.050 
     
Magazingestaltung (pro Seite) Zeitaufwand in Stunden   4  35 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   146 
     
Magazintitel Zeitaufwand in Stunden 10 – 5  95 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 893 – 473 
     
Geschäftsbericht  Zeitaufwand in Stunden   29  110 €
(Konzept inkl. Basisdesign) erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   3.251 
      
Geschäftsbericht (pro Seite) Zeitaufwand in Stunden   4  40 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   160 
     
Buchgestaltung Zeitaufwand in Stunden 30 – 25  85 €
(Konzept inkl. Basisdesign) erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 2.678 – 2.141 
     
Buchgestaltung (pro Seite) Zeitaufwand in Stunden 1 + 3  30 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 89 + 94 
     
Buchcover Zeitaufwand in Stunden 16 – 7  80 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.428 – 568 
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* Als Studie/Vergleich wurden Zeitaufwand und Honorarwerte aus 2007 unter Berücksichtigung mit den Erhebungsergebnissen aus 2017 gegenübergestellt, 

Entwicklung/Tendenz abgeleitet und mit einem  +	/	–	/	=  für  mehr	/	weniger	/	gleich	viel  markiert. Wo nichts angeführt, gab es keine Vergleichsdaten.



Digitale	Medien	 

Transport	&	Verkehr

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Websitedesign-Konzept Zeitaufwand in Stunden 22 + 24  85 €
exkl. Programmierung erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 1.964 + 2.084 
     
User Interface Zeitaufwand in Stunden 8 + 26  100 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 714 + 2.638 
     
App  Zeitaufwand in Stunden   48  110 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   5.234 
     
PowerPoint-Masterfolien Zeitaufwand in Stunden   4  100 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   410 
     
Werbebanner (statisch) Zeitaufwand in Stunden   3  90 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   271 
     
Werbebanner (animiert) Zeitaufwand in Stunden   6  95 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   561 
     
Social Media Zeitaufwand in Stunden   4  95 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   377 
     
Infoscreen Zeitaufwand in Stunden   7  70 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   475 

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    (Ø 2007 Tendenz*) Ø 2017                                                x

Fahrzeugfolierung Zeitaufwand in Stunden 10 – 9  105 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte 893 + 940 
     
Fahrzeugfolierung (Mutation) Zeitaufwand in Stunden   3  105 €
   erzielter Preis exkl. Nutzungsrechte   324 

60 |   Kalkulation & Honorar   |   Grafik- und Kommunikationsdesign   FG Werbung der WKW   |

* Als Studie/Vergleich wurden Zeitaufwand und Honorarwerte aus 2007 unter Berücksichtigung mit den Erhebungsergebnissen aus 2017 gegenübergestellt, 

Entwicklung/Tendenz abgeleitet und mit einem  +	/	–	/	=  für  mehr	/	weniger	/	gleich	viel  markiert. Wo nichts angeführt, gab es keine Vergleichsdaten.



Angestellte	Grafik-	und	
KommunikationsdesignerInnen
Wie eingangs erwähnt, sind 73,6% ausschließlich selbständig und 10,5% aus-
schließlich angestellt tätig. Nur 15,9% sind sowohl als auch bzw. geben nur zusätzli-
che 1,8% der Selbständigen an, zumindest temporär auch angestellt zu sein. 

Von der Bezeichnung in ihrem Dienstvertrag wird nur rund die Hälfte auch wirklich 
als Kreativschaffende (GrafikerIn, KommunikationsdesignerIn) bezeichnet. In 46,3% 
der Fällen kommen andere Berufsbezeichnungen (bis hin zum/zur Verkaufsberate-
rIn) zur Anwendung. 

Gehalt	und	Überstunden
Der durchschnittliche Gesamtjahresverdienst betrug 2015 netto eur 28.590,–. 
In 45,5% der Fälle werden anfallende Überstunden bei Angestellten sowie KollegIn-
nen, die sowohl angestellt und selbständig sind, in keinster Weise berücksichtigt 
bzw. abgegolten. Von den 54,5%, die Überstunden abgegolten bekommen, erfolgt 
dies durch 

Zuschläge	und	Prämien
Prämien oder sonstige zusätzliche finanzielle Zuwendungen werden an 71,5% 
der angestellten Grafik- und KommunikationsdesignerInnen nie ausbezahlt 
(28,5% erhalten solche zumindest »manchmal«).
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 |   Kalkulation & Honorar   |   Grafik- und Kommunikationsdesign   61|   FG Werbung der WKW



62 |   Kalkulation & Honorar   |   Produkt- und Industriedesign   



 |   Kalkulation & Honorar   |   Produkt- und Industriedesign   63

Produkt- und 
Industriedesign



Leistungs- und Erfolgshonorar

Das Honorar des Produktdesigners/der Produktdesignerin setzt sich zusammen aus 
einer Abgeltung der innerhalb des Design-Prozesses erbrachten Arbeitsleistungen 
(Leistungshonorar) und einer Form der Gewinnbeteiligung, die sich am Markterfolg 
des Produktes orientiert (Erfolgshonorar) – siehe dazu auch Seiten 17–19.

Leistungshonorar
Für die Honorierung als Leistungshonorar bestehen folgende Möglichkeiten:  
Leistungshonorar in Form eines Pauschalhonorars oder die Honorierung nach  
Zeitaufwand.

Pauschalhonorar

Die Grundlagen für die Festsetzung eines Pauschalhonorars bilden:
–   der zu erwartende Zeitaufwand des Designers/der Designerin
–   die Bedeutung des vom/von der DesignerIn zu erbringenden 
  Leistungsumfangs sowie der Stellenwert von Auftrag und KundInnen
–   die Schwierigkeit der gestellten Aufgabe sowie
–   die Beanspruchung von Spezialkenntnissen des Designers/der Designerin

Honorierung	nach	Zeitaufwand

Sie erfolgt nach tatsächlich erbrachter Leistung im Rahmen von errechneten und 
vereinbarten Stundensätzen. Material- und Fremdkosten sowie Mehraufwand, z.B. 
Besprechungen, sind extra zu verrechnen. Lt. den Erhebungsdaten der Umfrage-
ergebnisse (siehe folgende Seiten) belaufen sich die verrechnete Stundensätze für

Für reine Beratungsleistungen (Design-Consulting) wurden um zwischen 50 bis 
100% höhere Werte angegeben; den/die DesignerIn unterstützende Tätigkeiten 
(durch z.B. Fachkräfte, Junior DesignerInnen) mit bis zu 50% weniger. Alle Werte 
wurden exklusive USt. angegeben.

Tagessätze vor Ort sind nach Handelsbrauch Stundensätze x 8 bis x 10. Bei hohen 
Investitionskosten (Software, CAD-Programmen etc.) kann pro eur 10.000 nachge-
wiesenem Investitionsaufwand ein Aufschlag zum Stundenhonorar von 1% (das sind 
eur 100) zur Anwendung gelangen.
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Erfolgshonorar
Erfolgshonorare werden prinzipiell auf Basis einer entweder pauschalen Nutzungs-
rechtabgeltung oder Lizenzvertragsabgeltung berechnet. Diese Möglichkeiten 
können, insbesondere für einzelne Teilleistungen, auch kombiniert werden.

Pauschale	Abgeltung	der	Nutzungsrechte

Der/die AuftraggeberIn erwirbt vom/von der DesignerIn die Rechte für die Nutzung 
des Entwurfes durch die Bezahlung eines pauschalierten Betrages. Als Berech-
nungsgrundlage dienen Prozentsätze vom Leistungshonorar (Stundenaufwand) des  
Designers/der Designerin, die sich am Nutzungsraum (national, europaweit, welt-
weit) orientieren, wobei zwischen Konsum- und Investitionsgütern unterschieden 
wird; diese lagen – basierend auf den Umfragen –  lt. den vorliegenden Erhebungen 
und Studienergebnissen bei:

Der Vorteil dieser Form der Nutzungsrechtabgeltung besteht darin, dass die Idee 
der Entwurfsleistung des Designers/der Designerin, egal ob es sich um ein kleineres 
oder größeres Design-Büro handelt, immer gleich abgegolten wird. 

Die Differenzierung der Prozentsätze entsprechend dem Nutzungsraum wiederum 
hat den Vorteil, dass kleinere Unternehmen, die nur in einem begrenzten Gebiet tä-
tig sind, für die Nutzung der Design-Leistung auch entsprechend weniger bezahlen 
müssen.

Wie auf nachstehenden Seiten dokumentiert, geht die Entwicklung dahin, dass die 
Abgeltung von Nutzungsrechten zunehmend bereits in Leistungshonorarpauschalen 
inkludiert wird. Rund jede/r dritte DesignerIn erhält für die Gestaltung von Konsum-
gütern Lizenzgebühren, während im Investitionsgüterbereich dies nur bei 10% der 
Fall ist. 
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Lizenzgebühren

Grundlage der Lizenzabgeltung bildet einerseits die Abschätzung des Erfolgsanteiles 
des Designs beim Verkauf des Produktes und andererseits der Werkabgabepreis  
sowie prognostizierte Stückzahlen. Lizenzgebühren sind unabhängig von einem 
Leistungs-(Arbeits-)Honorar (für Entwurf- und Detailausarbeitung). Lizenzen sind 
eine Gewinnbeteiligung innerhalb eines vertraglich vereinbarten Zeitraumes, in 
Form von regelmäßigen (monatlichen/jährlichen) Zahlungen an den/die DesignerIn.

Die Lizenzgebühr errechnet sich aus dem Werkabgabepreis und der produzierten/
verkauften Stückzahl. Der Prozentsatz liegt je nach Bedeutung und Bekanntheits-
grad des Designers/der Designerin sowie der Bedeutung des Auftraggebers/
der Auftraggeberin zwischen 0,5% und 8% oder auch darüber. Grundlage für eine 
Lizenzabgeltung ist eine vertragliche schriftliche Vereinbarung zwischen DesignerIn 
und AuftraggeberIn (Lizenzvertrag), der dem/der DesignerIn Einblick in die Bücher 
und Geschäftsgebarungen des Auftraggebers/der Auftraggeberin ermöglicht.

Lizenzgebühren beliefen sich lt. den vorliegenden Studienergebnissen durchschnitt-
lich bei nachstehenden Werten. Bei der Umfrage 2016/17 wurde der niedrigste 
Wert mit 2,5%, der höchste mit 10% genannt.

 Konsumgütern Ø 3–8% vom Werkabgabepreis

Das Design ist hauptverantwortlich für den Produkterfolg, die Technik mitverant-
wortlich. Bei extrem hohen Auflagen kann der Prozentsatz um bis zu 1 Prozentpunkt 
absinken (abhängig von Gewinnspanne des Unternehmens und Auflagenhöhe des 
Produktes).

 Investitionsgütern	Ø 0,5–2% vom Werkabgabepreis

Die Technik ist hauptverantwortlich für den Produkterfolg, das ästhetische Design 
ist mitverantwortlich. Bei hohen Auflagen sinkt der Prozentsatz aliquot!
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Erhebung zu Beruf, Honorar und 
Kalkulation im Bereich Produkt- und 
Industriedesign

Alter	und	Geschlecht
Auf Grundlage der statistischen Erhebung 2017 ist die Verteilung im Bereich Pro-
duktdesign annähernd zwei Drittel männliche Gestalter (65%) zu einem Drittel weib-
liche Gestalterinnen (35%). Annähernd zwei Drittel (67%) sind in der Altersgruppe 
bis 45 Jahren zu finden. Nur 7% aller ProduktdesignerInnen sind über 55 Jahre alt.

Art	der	Berufstätigkeit
Der überwiegende Teil aller österreichischen ProduktdesignerInnen ist selbständig  
(59%), rund ein Viertel (24%) ist angestellt, 17% sind sowohl selbständig als auch 
angestellt tätig.
 Nur 10,3% sind bereits länger als 30 Jahre im Bereich der dreidimensionalen  
Gestaltung berufstätig, und ein Fünftel (21,1%) befindet sich in seinen/ihren ersten  
5 Berufsjahren.

Berufsbezeichnung
Gefragt nach der Berufsbezeichnung in ihrer Anstellung geben allerdings nur 46% 
an, DesignerIn zu sein, während 12% als ProduktentwicklerIn beschäftigt werden. 
Mehr als ein Drittel sind unter verschiedenen anderen Berufsbezeichnungen be-
schäftigt.

Angestelltengehalt
Dem gängigen Berufsrecht entsprechend erhalten 87% der angestellten DesignerIn-
nen ein 14 x pro Jahr ausbezahltes gleichbleibendes Gehalt. Durchschnittlich beläuft 
sich dieses auf eur 2.620,– monatlich/netto (bei einem angewendeten Interpolie-
rungswert von 5% und der Annahme, dass es sich hierbei um eine ebenfalls gängige 
40h-Woche handelt).
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Überstunden	und	Prämien
7,7% erhalten ihre Überstunden ausbezahlt. Während zusätzliche 21,1% die Mög-
lichkeit der Auszahlung bzw. des Zeitausgleichs haben, können 28,9% allfällige 
Überstunden nur per Zeitausgleich geltend machen. 42,3% erhalten Überstunden in 
keiner Weise abgegolten. 

Für 7,7% gibt es oftmals Prämien. 53,8% erhalten solche nie bzw. 38,5% manchmal.

Anstellung	und	Selbständigkeit
61,5% der befragten ProduktdesignerInnen sind ausschließlich angestellt; 38,5% sind 
daneben auch selbständig tätig. Das durchschnittliche Gehalt – bei angenommener 
Vollzeitäquivalenz – betrug eur 2.620,– netto 14 x/Jahr. In Summe beläuft sich der 
durchschnittliche Gesamtjahresverdienst im Bereich des Produktdesigns Berufs-
tätiger 2015 netto eur 35.970,–, also rund 20% mehr als bei den KollegInnen des 
Bereichs Grafik- und Kommunikationsdesign.
 Bei den selbständigen ProduktdesignerInnen sind 65,6% als Einzelunterneh-
merInnen tätig, weitere 24% als InhaberInnen/TeilhaberInnen einer Unternehmens-
form wie GmbH, KG o.Ä. sowie 8,3% innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft (2,1% 
ohne Angabe).

Zeitraum	der	Selbständigkeit
Rund drei Viertel (78,1%) aller ProduktdesignerInnen befinden sich in den ersten  
zwanzig Jahren ihrer Berufstätigkeit, davon 29,2% erst seit den letzten fünf Jahren. 
Jeder Fünfte (21,9%) ist bereits länger als zwanzig Jahre selbständig berufstätig.

Umsatzsteuer
Der überwiegende Teil aller selbständig tätigen ProduktdesignerInnen, nämlich 
81,1%, verrechnen 20% Umsatzsteuer. 12,6% sind aufgrund der Kleinunternehmer-
regelung (unter eur 30.000 Umsatz) von der Umsatzsteuer befreit. 6,3% verrechnen 
den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 13% für künstlerische (eigenschöpferisch-
kreative) Leistungen.
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Verrechnung	von	Produktdesignleistungen
Der überwiegende Teil (81,3%) verrechnet seine Leistungen anhand vereinbarter 
Pauschalen, wobei wiederum 58,3% auf Stundensatzbasis samt bereits inkludierter 
Nutzungsrechte kalkulieren. Der dabei durchschnittlich zur Anwendung kommende 
Stundensatz beträgt netto eur 101,– (rund 20% höher als im Bereich des Grafik- 
und Kommunikationsdesigns). 29,2% verrechnen allfällige Nutzungsrechte erst zu 
einem späteren Zeitpunkt; der Stundensatz für die Gestaltungsleistung exklusive 
Nutzungsrechte verringert sich dabei auf eur 82,60 und ist somit annähernd gleich 
zu dem bei den KollegInnen aus dem Bereich des Grafik- und Kommunikationsde-
signs. Der Rückschluss erscheint somit zulässig, dass die Arbeitsleistung beider 
Gestaltungsbereiche als solche annähernd gleich bewertet wird, sich jedoch beim 
Nutzungsrecht für Gestaltungsvorschläge im Bereich des Produktdesign eine höhere 
Bewertung manifestiert.

Verrechnungsart	(Nutzungsrecht)
Bei 36,6% der Befragten sind Nutzungsrechte Teil ihres Leistungshonorars (ein 
ähnlicher Prozentsatz wie bei den Grafik- und KommunikationsdesignerInnen). 
15,1% geben an, mit dem Faktorensystem (nach Friedrich Eisenmenger) zu kalku-
lieren, während 20,4% Pauschalen verrechnen und 10,8% einen Prozentsatz vom 
Leistungshonorar anwenden, wobei sich dieser zwischen 35,7% (bei Anwendung 
einer Pauschale) und 26,6% (bei Prozentsatzberechnung) bewegt. 

Tantiemen	und	Lizenzgebühren
Knapp die Hälfte (43,8%) aller ProduktdesignerInnen erhält Tantiemen/Lizenzge-
bühren, wobei diese im Bereich der Gestaltung von Konsumgütern mit 32,3%  
am meisten verbreitet sind; im Schnitt betragen sie 4,9% (wobei Werte zwischen 
2,5% und 10% zur Anwendung kommen). Bei Investitionsgütern erhalten nur  
9,4% der ProduktdesignerInnen Lizenzgebühren, wobei diese durchschnittlich mit 
5,8% angegeben werden, im Einzelfall aber bis auf 1% sinken.

AuftraggeberInnen	im	Ausland
64,6% der ProduktdesignerInnen haben AuftraggeberInnen im Ausland – ein fast 
50% höherer Anteil als bei den KollegInnen im Bereich des Grafik- und Kommunika-
tionsdesign.

Der Anteil am Jahresumsatz durch ausländische AuftraggeberInnen beträgt im 
Schnitt rund 17,5%.
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Illustration



Erhebung zu Beruf, Honorar und 
Kalkulation im Bereich Illustration

Alter	und	Geschlecht	 
Österreichs Illustrationsbranche ist jung – weiblich – selbständig: so könnte man 
in drei Schlagworten die Berufsausübenden im Bereich Illustration in Österreich 
beschreiben. 62,3% aller Aktiven sind Illustratorinnen, nur 37,7% männlich.

44,3% sind unter 35 Jahre alt, weitere 27,0% bis 45 Jahre. Nur 11,4% sind über 55 
Jahre alt.

Art	der	Berufstätigkeit
Der überwiegende Teil der befragten IllustratorInnen, nämlich 77,8%, sind selbstän-
dig und unterliegen damit entsprechenden beruflichen Risiken. 17,4% sind durch 
eine zusätzliche Anstellung zumindest teilweise abgesichert; nur 4,8% sind »nur« 
angestellt tätig.

Die Selbständigkeit der IllustratorInnen dokumentiert sich überwiegend in den  
letzten beiden Jahrzehnten. Nur rund 9,6% üben ihren Beruf seit mehr als 30 Jahren 
aus, weitere 12,6% seit über 20 Jahren. Die beiden größten Gruppen sind die 
IllustratorInnen, die sich in den letzten fünf Jahren selbständig gemacht haben bzw. 
berufstätig geworden sind (28,1%) und diejenigen, die bereits zwischen 11 und 20 
Jahren (32,3%) selbständig/berufstätig sind. 17,4% sind im 6. bis 10. Berufsjahr.
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Berufsbezeichnung
Bei der Frage nach ihrer berufsrechtlichen Einstufung/»Unternehmensform« geben 
44,7% an, KünstlerIn zu sein. Ein ähnlich hoher Anteil, nämlich 40,4%, sieht sich  
als EinzelunternehmerIn. Innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft oder dergleichen 
arbeiten nur 3,2%.

Umsatzsteuer
Bevor detailliertere Unternehmenszahlen betrachtet werden können, verrät bereits 
ein Blick auf die Umsatzsteuerpflicht – 45,7% sind aufgrund der Kleinunternehmer-
regelung umsatzsteuerbefreit. Nur etwas mehr als die Hälfte, 54,3%, erwirtschaften 
jährlich über eur 30.000 an Umsätzen. Hiervon verrechnen nur 7,6% den ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz von 13% für künstlerische Leistungen, während 46,7% den 
Normalsteuersatz von 20% gewählt haben.

Verrechnung	von	Illustrationsleistungen
Rund ein Fünftel der befragten IllustratorInnen gab an, ausschließlich auf Stunden-
satzbasis inkl. bereits enthaltener Nutzungsrechte zu verrechnen. Der dabei zur 
Anwendung kommende durchschnittliche Stundensatz beträgt eur 69,–. 

Bei IllustratorInnen, die nur ihre Arbeitsleistung verrechnen (exklusive Nutzungs-
rechte), verringert sich dieser Stundensatz nur marginal um rund 10%. 

Der durchschnittliche Gesamtjahresumsatz betrug 2015 eur 22.900; der höchste 
belief sich auf eur 45.000.
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7,6%46,7% 45,7%
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13%20% 0%
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Verrechnung	von	Nutzungsrechten	
Nur 61% der Befragten gaben an, Nutzungsrechte als Einzelposition auf ihren  
Honorarnoten anzuführen/zu verrechnen. 39% der IllustratorInnen verrechnen 
explizit keine Nutzungsrechte. 

Gefragt nach der Berechnungsart gibt der überwiegende Teil, nämlich 39,4%, an, 
dass diese bereits Teil ihres Leistungshonorars sind, bei weiteren 25,5% werden sie 
nach dem Faktorensystem nach Friedrich Eisenmenger (siehe Seite 15) berechnet. 
Der Rest der Befragten wendet einen unterschiedlichen Prozentsatz vom jeweiligen 
Leistungs- bzw. Pauschalhonorar an. 

Der durchschnittliche vom Leistungshonorar berechnete Prozentsatz an Nutzungs-
rechten belief sich auf 37,5%. Wurde dieser Prozentsatz von einem Pauschalhonorar 
ausgehend berechnet, war er etwas höher und betrug 47,5%.

Tantiemen	und	Lizenzgebühren	
IllustratorInnen, welche für ihre Arbeiten Tantiemen/Lizenzgebühren bezogen, 
erhielten zwischen minimal 3% und maximal 20%; im Durchschnitt sind es 5,5%.

AuftraggeberInnen	im	Ausland
Erfreuliche 48,9% – also fast jede/r Zweite – hat AuftraggeberInnen im Ausland. 
51,1% arbeiten ausschließlich für inländische AuftraggeberInnen.

Ausländische AuftraggeberInnen sind durchschnittlich nur zu 11% am Umsatz 
heimischer IllustratorInnen beteiligt. Was die Internationalisierung ihrer Leistungen 
betrifft, hinken IllustratorInnen ihren KollegInnen aus Grafik- und Produktdesign 
demnach noch nach.
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Leistungskatalog
In den nachstehenden Tabellen wird der durchschnittliche Zeitaufwand in Stunden 
sowie der hierfür durchschnittlich erzielte Preis (Honorar) mit einem Interpolierungs-
wert von 5% für die angeführten Aufgabenstellungen wiedergegeben (zu 2007 sind 
keine Vergleichswerte vorhanden).

	

Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    Ø Zeitaufwand Ø erzielter Preis                      x

Corporate Illustration und Werbeillustration  

Plakat (DIN A1)  13 960 75

Produktverpackung/Faltschachtel (Größe Schuhkarton)  13 1.000 75 

Verpackungsetikett  8 420 50

Inserat 1/1 Seite (DIN A4)  7 570 80

Illustration für Geschäftsbericht  4 460 115

Coverillustration für Geschäftsbericht  9 750 85

Illustration für Mailing (Leporello, Broschüre, Direct Mailing, Grußkarte etc.) 7 420 60

Illustration für Katalog/Broschüre (DIN A4)  8 570 70

Coverillustration für Katalog/Broschüre (DIN A4)  12  820 70

Illustration als Schriftzug (Logotype)  14 890 65

Illustration als Signet (Firmen-/Markenzeichen)  13 1.300 100

Display, POS (Aufsteller, Schilder etc.)  7 660 95

Character Design/Keyvisual  24 2.000 85

Medienillustration  

Storyboard  21 €1.300 60

Illustration für Printmagazin,  1/1 Seite (Corporate Publishing)  11 € 630 60

Coverillustration für Printmagazin (Corporate Publishing)  11 980 90

Illustration für unabhängige Printmedien, 1/1 Seite (Presse etc.)  10 490 50

Coverillustration für unabhängige Printmedien (Presse etc.)  13 870 65

Illustration für digitale Medien/Onlinemagazin (Corporate Publishing) 9 € 460 50

Illustration für unabhängige digitale Medien/Web (Onlineausgabe Presse etc.) 8 €410 50

 |   Kalkulation & Honorar   |   illustration   75



Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    Ø Zeitaufwand Ø erzielter Preis                     x

Buch- und Verlagsillustration  

Coverillustration Buch (für den Buchhandel)  14 860 60

Buchillustration (1/1 Seite) – DIN A4 (für den Buchhandel)  10 € 610 60

Coverillustration Buch (Corporate Publishing)  13 € 850 65

Buchillustration (1/1 Seite) – DIN A4 (Corporate Publishing)  8 € 450 55

Illustration für Schulbuch  6 € 270 45

Comics/Cartoons pro Einzelbild (für den Buchhandel)  4 € 320 80

Comics/Cartoons pro Einzelbild (Corporate Communications)  4 € 280 70

Karikatur  5 € 550 110

  
Infografiken  

Piktogramm  2 150 75

Navigationssymbol  2 € 130 65

Infografik  7 € 450 65

2D-Animation  

Werbeanimation – 30 sek.  68 € 5.760 85

Motion Graphics  18 € 950 50

2D-Animation (technisch)  59 € 5.380 90

2D-Animation (künstlerisch)  62 € 6.640 105
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Ø Stundensatz 

in Euro (auf 0 bzw. 5 gerundet)

    Ø Zeitaufwand Ø erzielter Preis                     x

3D-Visualisierung  

Werbeanimation – 30 sek.  32 2.300 70

Motion Graphics  18 € 960 55

3D-Visualisierung (technisch)  23 € 2.320 100

3D-Visualisierung (künstlerisch)  26 € 1.790 70

3D-Visuelle Effekte (VFX)  18 € 970 55

  
Online und Mobile Games  

Concept Design (Environment, Character, Vehicle/Prop)  31  2.160 70

Storyboard  18 € 560 30

Look Development  45 € 2.540 55

2D-Asset Creation (Character, Environment, Props)  66 € 3.550 55

2D-Animation  18 € 560 30

3D (Modelling, Texturing, Animation)  49 € 1.580 30
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Musterhonorarnoten 
und -schätzungen



Einführung

Nachstehend folgen Hinweise zur korrekten Textgestaltung von Honorarnoten, Ho-
norarschätzungen und Auftragsbestätigungen. Obwohl in der zeitlichen Abfolge bei 
der Abwicklung eines Auftrags die Honorarschätzung (»Kostenvoranschlag« bzw. 
Offert) am Anfang steht, ist der Bereich »Honorarnoten« an erster Stelle gereiht, da 
hier grundlegende Elemente und Textbausteine angeboten werden, die auch für das 
Thema »Honorarschätzungen« bzw. »Auftragsbestätigung« relevant sind. Die nach-
stehenden rechtlichen Ausführungen sind im Zusammenwirken mit den Allgemeinen 
Auftragsbedingungen (AAB) von designaustria zu sehen.

Das Zustandekommen 
eines Designauftrags  
Das oberste Motto lautet »Klarheit vor Arbeitsbeginn«. Die wesentlichen Punkte 
der Beauftragung sind so früh wie möglich – also zu Projektbeginn – und unbedingt 
vor Erstellung der Honorarnote schriftlich in Form einer Honorarschätzung und/
oder Auftragsbestätigung festzuhalten. Empfehlenswert ist, gleich zu Beginn auf die 
Geltung der Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) von designaustria (oder ggf. 
auf eigene AGB) hinzuweisen und diese zum Bestandteil des Auftrags zu machen. 
Allfällige mündliche Vereinbarungen mit dem/der AuftraggeberIn sind zwar auch 
rechtlich beachtlich, aber im Streitfall nur schwer nachweisbar. Daher der bewährte 
Grundsatz: »Wer schreibt, der bleibt!«

Rechtslage	

Jeder Designauftrag ist ein Urheberwerkvertrag und kein Kaufvertrag. Das muss aus 
Honorarschätzung, Auftragsbestätigung und Honorarnote hervorgehen. Im Rahmen 
des Vertrages wird vom/von der AuftragnehmerIn eine individuelle Lösung zu einem 
(im Briefing) beschriebenen Projekt erarbeitet, die den angestrebten Nutzungs-
zweck erfüllt. Der aus dem Lateinischen stammende Begriff Honorar (von honora-
rium = Ehrengeschenk) bezeichnet die Vergütung von freiberuflichen Leistungen 
(insbesondere von KünstlerInnen oder ArchitektInnen), daher verwendet man im 
gegebenen Zusammenhang besser den Begriff »Honorarnote« als »Rechnung«.

Alle vom/von der AuftragnehmerIn vorgeschlagenen Entwürfe sind eigenständige 
Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. Der Vertrag betrifft nur immaterielle 
Werte (= die Einräumung von Nutzungsrechten, ggf. einschließlich Daten), keine 
materiellen Werte (= Eigentumsrechte an bestimmten Objekten = Kauf). Achtung: 
UrheberIn kann nur ein Mensch – oder bei Teamwork mehrere Menschen (Mitur-
heberInnen) – sein, nie eine Gesellschaft oder eine juristische Person (Verein, 
GmbH o. Ä.). Ist eine Gesellschaft Auftragnehmerin, so räumt der/die DesignerIn 
(= GesellschafterIn und/oder GeschäftsführerIn) seiner/ihrer Gesellschaft das 
Nutzungsrecht an den Entwürfen ein und diese überträgt es dann dem/der Auf-
traggeberIn. Wichtig: Es muss eine lückenlose Vertragskette von DesignerIn bis 
AuftraggeberIn (Kunde/Kundin) belegbar sein!

Leistungserbringung

Als deutliches Zeichen für die Abgrenzung gegenüber dem Verkauf eines Originals 
sollten Begriffe wie »Lieferung« oder »Lieferschein« vermieden werden. Statt eines 
Lieferscheins genügt ein Kurzbrief, in dem man um Prüfung und Produktionsfreigabe 
der druckreifen reinausgeführten Arbeiten und um Rücksendung nach Reproduktion 
ersucht. Im digitalen Umfeld verschwimmt diese Abgrenzung allerdings zunehmend.
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Originale

Rechtlich gesehen bleiben Originalausarbeitungen im Eigentum des Urhebers/der 
Urheberin, sofern mit dem/der AuftraggeberIn nichts Abweichendes vereinbart 
wurde. In den AAB (Ziffer 3.2) ist ausdrücklich festgehalten, dass keine Eigentums-
übertragung erfolgt. Bei »gewöhnlichen« Reinzeichnungen (Montagen von Text und 
Bild) und Reinausführungen im Medium Film ist es allerdings sinnvoll und üblich, 
diese dem/der AuftraggeberIn zu überlassen. Anders bei Original-Artworks, Illustra-
tionen, Cartoons etc. Hier sollte der/die UrheberIn auf seinem/ihrem Eigentums-
recht bestehen. Diese Werke werden nach der Reproduktion an den/die UrheberIn 
zurückgegeben (siehe AAB Ziffer 6.2). Es ist sinnvoll, in der Honorarschätzung 
bzw. Honorarnote auf diesen Umstand hinzuweisen, evtl. unter Hinzufügung eines 
Beisatzes, dass eine Eigentumsübertragung nur mit gesondertem Kaufvertrag gegen 
gesonderte Rechnung/Zahlung erfolgen kann. Hat der Auftraggeber/die Auftrag-
geberin kein »Recht auf Bearbeitung durch Dritte« erworben (siehe AAB Ziffer 3.3), 
sind auch digitale Daten nach Verwendung dem/der UrheberIn zu retournieren und 
alle zum Zweck der Vervielfältigung angefertigten Kopien zu löschen. In der Praxis 
lässt sich dies allerdings zumeist nicht wirksam kontrollieren. Hilfreich ist es daher, 
dem/der AuftraggeberIn keine »offenen Daten« (Entwicklungsdaten) zur Verfügung 
zu stellen, sondern nur Produktionsdaten (siehe AAB Ziffer 5.1).

Honorarnoten  

Allgemeines	

Grundsätzlich muss die Honorarnote die wirtschaftliche Bedeutung und die Art 
der getroffenen Vereinbarung (zwischen AuftraggeberIn und AuftragnehmerIn) 
widerspiegeln, da dies in steuerrechtlichen und sonstigen rechtlichen Fragen 
relevant ist. Die nachfolgenden Richtlinien müssen bereits auf Honorarschätzungen 
(= Offert/»Kostenvoranschlag«) und Auftragsbestätigungen sinngemäß und ohne 
Widersprüche zueinander angewendet werden. 

Zu beachten: Der/die AuftragnehmerIn hat seiner/ihrer Verpflichtung zur Rech-
nungsausstellung innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung des Umsatzes 
nachzukommen (§ 11 Abs. 1 Z 1 UStG). Dies gilt B2B gleichermaßen wie B2C.

Der/die AuftragnehmerIn darf eine Rechnung i.S.d. § 11 UStG auch elektronisch per 
E-Mail, als E-Mail-Anhang, Web-Download, PDF- oder Textdatei, als eingescannte 
Papierrechnung oder als Faxrechnung an den/die AuftraggeberIn übermitteln.  
Voraussetzung ist, dass der/die AuftraggeberIn dieser Art der Rechnungsausstel-
lung zustimmt. Bei Ausstellung einer Rechnung in mehreren Formaten (z.B. als  
PDF- und XML-Datei) oder bei Ausstellung sowohl auf Papier als auch elektronisch 
ist jedenfalls ein Hinweis darauf in die Rechnung aufzunehmen, um eine Steuer-
schuld kraft mehrfacher Rechnungslegung zu vermeiden.

Gesetzliche	Anforderungen	(Elemente)

Alle Schriftstücke, die rechtsverbindlich sein sollen (zu solchen »Geschäftsbriefen« 
zählen auch Honorarnoten, Honorarschätzungen und Auftragsbestätigungen), 
haben laut Gesetz (Gewerbeordnung bzw. Unternehmensgesetzbuch) folgende 
Angaben zu enthalten: 
–  Name und Anschrift des Designers/der Designerin (also des Auftragnehmers/

der Auftragnehmerin)
(a)  bei freiberuflich wie bei gewerblich tätigen DesignerInnen: Name, Vorname,  

ggf. akademischer Grad, Adresse (zusätzliche Fantasie- und/oder Atelierbe-
zeichnungen sind nur erlaubt, falls ein eingetragenes Unternehmen [e.U.]  
AuftragnehmerIn ist; in diesem Fall ist dessen Bezeichnung zu verwenden) 
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(b) bei juristischen Personen (z.B. GmbH, Verein): Firma einschließlich Rechtsform, 
Adresse, Firmenbuchnummer, Firmenbuchgericht, Sitz (wenn abweichend von 
Adresse)

(c)  bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts: Name der GesellschafterInnen mit dem 
Zusatz GesbR (oder ähnlicher Abkürzung), Adresse (Fantasie- und/oder Atelier-
bezeichnungen sind nur als zusätzliche Angabe erlaubt)

(d)  bei Personengesellschaften: Firma einschließlich Rechtsform (OG oder KG), 
Adresse, Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht 

Honorarnoten müssen folgende Angaben (gemäß § 11 Abs. 1 Z 3 UStG) enthalten:
–  Name und Anschrift des Designers/der Designerin  

(AuftragnehmerIn)
–  Name und Anschrift des Honorarnotenempfängers/der Honorarnoten- 

empfängerin (AuftraggeberIn)
–  UID-Nummer des Honorarnotenempfängers/der Honorarnotenempfängerin 

(AuftraggeberIn), sofern die Rechnung (also inkl. USt.) den Betrag von  
eur 10.000 übersteigt 

–  das Wort »Honorarnote« oder »Note«
–  das Datum der Erstellung der »Honorarnote« oder »Note«
–  die fortlaufende Nummer der »Honorarnote« oder »Note«, die vom Auftrag-

nehmer/von der Auftragnehmerin zur  
Identifizierung der Honorarnote einmalig vergeben wird

–  die UID-Nummer des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin
–  Beschreibung der Leistung
–  Tag bzw. Zeitraum der Leistungserbringung
–  Honorarbetrag
–  Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag* 
–  Gesamtsumme
–  bei Geschäftsverbindungen mit dem Ausland: UID-Nummer des Leistungsemp-

fängers/der Leistungsempfängerin

–   Wichtig:
Die	korrekte	Rechnungsstellung	mit	allen	o.a.	Merkmalen	gem.	UStG	ist	
für	den/die	AuftraggeberIn	wichtig,	da	er/sie	nur	dann	den	ausgewiesenen	
USt.-Betrag	als	Vorsteuer	geltend	machen	kann.	Man	muss	daher	dafür	
Verständnis	aufbringen,	dass	AuftraggeberInnen	hier	sehr	genau	sind.

–   Umsatzsteuersatz
Nach derzeitiger Gesetzeslage beträgt der Umsatzsteuersatz für FreiberuflerInnen 
20%, für KünstlerInnen 13% (siehe § 10 Abs. 3 UStG). Der begünstigte Umsatz-
steuersatz von 13% ist dann anzuwenden, wenn die Honorarnote sich auf die Ein-
räumung von Nutzungsrechten von reinen Artworks und Illustrationen bzw. auf den 
Verkauf von Originalen bezieht (siehe Umsatzsteuerrichtlinien 2000, Rz 1389). Bei 
Leistungserbringung für das Ausland (Sitz des Auftraggebers/der Auftraggeberin, 
Produktion und Nutzung im Ausland) wird keine USt. verrechnet. Innerhalb der EU 
erfordert dies die Angabe der UID-Nummer des Auftraggebers/der Auftraggeberin.

–   Kleinunternehmerregelung
Wer als UnternehmerIn bestimmte Umsatzgrenzen nicht überschreitet, gilt als Klein-
unternehmerIn. Daraus ergeben sich verschiedene Erleichterungen im Rahmen der 
Umsatzsteuer. 

Wenn der Gesamtumsatz als UnternehmerIn in einem Jahr nicht mehr als eur 30.000 
netto beträgt, ist man von der Umsatzsteuer befreit (§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG). Bei  
der Ermittlung des Gesamtumsatzes von eur 30.000 sind neben Hilfsgeschäften 
einschließlich der Geschäftsveräußerung im Ganzen seit 1. Jänner 2017 (siehe 
Abgabenänderungsgesetz 2016 [AbgÄG 2016], BGBl. I Nr. 117/2016) auch Um-
sätze, die nach § 6 Abs. 1 Z 8 lit. d und j, Z 9 lit. b und d, Z 10 bis 15, Z 17 bis 26 und 
Z 28 UStG 1994 (unecht) steuerfrei sind, nicht in die Umsatzgrenze miteinzube-
ziehen. Ein einmaliges Überschreiten dieser Grenze um nicht mehr als 15% innerhalb 
von fünf Kalenderjahren ist möglich. Man nennt diese unechte Steuerbefreiung 
»Kleinunternehmerregelung«.
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KleinunternehmerInnen dürfen für erbrachte steuerfreie Leistungen keine Um-
satzsteuer in Rechnung stellen und müssen somit auch keine Umsatzsteuer an das 
Finanzamt abzuführen. Da es sich um eine unechte Steuerbefreiung handelt, steht 
allerdings kein Recht auf Vorsteuerabzug zu.

Weist ein/e KleinunternehmerIn dennoch die Umsatzsteuer gesondert aus, so  
schuldet er/sie diesen Steuerbetrag aufgrund dieser Rechnungslegung gegenüber 
dem Finanzamt, sofern er/sie die Rechnung nicht gegenüber dem/der Leistungs-
empfängerIn berichtigt.

Für den Fall, dass der/die AuftragnehmerIn »KleinunternehmerIn« im o.a. Sinn ist,  
ist auf den Honorarnoten ein Hinweis anzubringen, dass für diese Lieferung oder 
sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

Einräumung	von	(Nutzungs-)Rechten

In der Vergangenheit wurde die Bezeichnung »Nutzungsbewilligung« rechtlich 
unsauber verwendet. Folgende Begriffe sollten für eine juristisch einwandfreie 
Bedeutung angewendet werden: 
(a)  Werknutzungsrecht: ausschließliches Nutzungsrecht (nur de/die AuftraggeberIn 

ist Nutzungsberechtigte/r, alle anderen sind von der Nutzung ausgeschlossen, 
einschließlich des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin [zur Nutzung für Eigen-
werbung des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin siehe AAB Ziffer 8.2])

(b) Werknutzungsbewilligung: nicht ausschließliches Nutzungsrecht (kann an 
verschiedene AuftraggeberInnen bzw. mehrfach eingeräumt werden, z.B. für 
Illustrationen, Fotos, Piktogramme) und ist nicht für übliche Grafikdesignaufträge 
anzuwenden (siehe AAB Ziffer 3.1)

(c)  Bearbeitungsrecht (eigentlich »Recht auf Bearbeitung durch unbekannte  
Dritte«): nur zusätzlich zu (a) oder (b), jeweils gesondert (und ausdrücklich!)  
zu vergeben (siehe AAB Ziffer 3.3)

(d)  Datenbearbeitungsrecht mit Datenübergabe (offene Daten): nur zusätzlich zu  
(c) möglich (siehe AAB Ziffer 3.6)

(e)  Übertragbarkeit der (Nutzungs-)Rechte auf Dritte: nur bei (a) relevant, kann 
vorab mit dem/der AuftraggeberIn vereinbart werden (siehe AAB Ziffer 3.4, 
worin die Übertragbarkeit ohne Zustimmung des Auftragnehmers/der Auftrag-
nehmerin ausgeschlossen ist)

(f)  Zeitpunkt der Einräumung von (Nutzungs-)Rechten: siehe AAB Ziffer 3.2, wo 
dieser Zeitpunkt exakt definiert ist

Dabei sind zweckmäßigerweise zusätzlich folgende Beschränkungen zu definieren:
–  zeitlich (a–e): zeitlich unbeschränkt/beschränkt auf ein Jahr etc./beschränkt auf 

eine Auflage etc.
–  räumlich (a–d): lokal/regional/national bzw. EU-/weltweit, wobei hier Unschär-

fen aufgrund fehlender Begriffsdefinitionen in Kauf zu nehmen sind; ferner ist 
die Nutzung für Internet bzw. Social Media praktisch eine weltweite Nutzung

–  zweckgebunden (unterscheidet a und b): zweckungebunden/zweckgebunden 
an den genannten Zweck (z.B. für ein Plakat o.Ä.; Nutzungszweck muss deutlich 
angegeben werden!)

–   Fazit:
Wir	formulieren	nicht	mehr	»nationale	Werknutzungsbewilligung	für	die	
Nutzung	als	Anzeige«,	sondern:	»zweckgebundenes	Werknutzungsrecht;	
vereinbarter	Zweck:	Anzeige;	Nutzung:	national,	beschränkt	auf	ein	Jahr.«

–   Wichtig: 
Der	vereinbarte	Zweck	ist	möglichst	konkret	anzugeben,	weil	die	Formulie-
rung	ansonsten	rechtsunwirksam	ist.
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Computerdaten

Computerdaten (insbesondere Entwicklungsdaten/offene Daten) sind Arbeitsbe-
helfe wie Pinsel und Feder, keine Arbeitsergebnisse. Sie bleiben beim/bei der  
UrheberIn. Die vereinbarte Leistung führt zu Arbeitsergebnissen, die dem/der 
AuftraggeberIn zu übergeben sind, wie Belichtungen auf Film (oder Papier bzw. 
Druckplatte), die die Vervielfältigung ermöglichen (siehe AAB Ziffer 5.1). Compu-
terdaten sind nicht Gegenstand der zu liefernden Leistung, sofern dies nicht gegen 
entsprechendes Honorar von vornherein vereinbart wurde (siehe AAB Ziffer 3.6). 
Lediglich im Bereich der Neuen Medien sind die Arbeitsergebnisse jene Daten  
und Programmelemente, die zur Bildschirmdarstellung erforderlich sind, im ent-
sprechenden Endformat (HTML, JPEG, GIF etc.) – nicht die Daten im Format der 
Entwicklungsprogramme.

 
Copyright

Die Bezeichnung »Copyright« sollte nur optional und zusätzlich zum Begriff »Wer-
knutzungsrecht« oder »Werknutzungsbewilligung« verwendet werden, da der Be-
griff im österreichischen Recht nicht verankert ist und keine definitive Abgrenzung 
erlaubt. Will der/die DesignerIn diesen weltweit verbreiteten Begriff aus welchen 
Gründen auch immer verwenden, so nur in Klammer nach dem entsprechenden 
rechtsverbindlichen Begriff aus dem Urheberrechtsgesetz.

Weitergabe	von	(Nutzungs-)Rechten

Aufgrund wiederholt aufgetretener Probleme soll klargestellt werden, dass im Fall 
des Konkurses, der Übernahme durch einen (größeren) internationalen Konzern 
oder eines anderen gewinnbringenden oder unentgeltlichen Geschäftes die Nut-
zungsrechte nicht ohne Zustimmung des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin 
(und ggf. gegen Entgelt) an Dritte weitergegeben werden dürfen (siehe AAB Ziffer 
3.4 und 3.5). Der Zusatz »Jede Weitergabe oder Veräußerung von Rechten sowie 
die Ausweitung des Nutzungsumfanges oder -raumes erfordern eine gesonderte 
Vereinbarung« (L) auf der Rechnung ist daher empfehlenswert. Zu beachten ist: Die 
Weitergabe/Übertragung von (Nutzungs-)Rechten durch den/die AuftraggeberIn 
an Dritte ist rechtlich von der Situation zu unterscheiden, dass der/die Auftrag-
geberIn durch eine Gesamtrechtsnachfolge (wie z.B. Fusion) in einen anderen 
Rechtsträger übergeführt wird, da in diesem Fall alle (Nutzungs-)Rechte von 
Gesetzes wegen mitübertragen werden, und zwar ohne Zustimmungserfordernis.
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Besonderheiten	der	Honorarnote	eines	Designers/einer	Designerin	
(Elemente)

–  Honorarnoten müssen DATIERT und NUMMERIERT werden (A).
–  Bezeichnung HONORARNOTE (B) (Der Begriff »Rechnung« ist falsch!)
–  Tag/Zeitraum der LEISTUNGSERBRINGUNG (C) (Der Begriff »Lieferung« ist 

falsch!)
–  Entweder eine EINZIGE HONORARNOTENPOSITION (D) (Pauschalhonorar) 

für die Einräumung des Werknutzungsrechts (ausschließlich, unbeschränkt oder 
beschränkt) bzw. der Werknutzungsbewilligung (nicht ausschließlich)* mit Be-
schreibung des Nutzungsumfanges gemäß »Honorarschätzung« bzw. »Auftrag 
vom …« oder MEHRERE POSITIONEN (Arbeitsschritte inkl. Nebenleistungen) 
(E). Richtig ist jedenfalls die Verrechnung einer Leistung (Nutzungsrecht), falsch 
die Verrechnung einer Sache (z.B. Reinzeichnung).

–  Ggf. Anführung der netto (ohne USt.) einzusetzenden (Neben-)KOSTEN wie  
z.B. für Botenfahrten (F). Kosten für Satz, Filmbelichtungen, Lithografie und 
Andrucke sollten in der Regel direkt von den LieferantInnen mit dem/der  
AuftraggeberIn verrechnet werden (G).

–  Die Positionen Honorar und Kosten werden SUMMIERT (H). Die UMSATZ-
STEUER mit dem jeweiligen Prozentsatz (13% für Artworks/Originale, sonst 20%) 
wird ausgeworfen (I). Richtig ist die Abkürzung »USt.« (die Abkürzung »MwSt.« 
ist unsauber!). Ggf. Hinweis auf die Steuerbefreiung für KleinunternehmerInnen. 
Sodann wird die GESAMTSUMME (J) gebildet. – Der Abschlusstext enthält 
Zahlungsziel, Bankverbindung (IBAN) und den wichtigen Hinweis zur  
Einräumung der NUTZUNGSRECHTE (K).

–  Hinweis bezüglich WEITERGABE und VERÄUSSERUNG von Rechten an  
Dritte (L)

–  Hinweis, dass die Leistungen gemäß den AAB von designaustria erbracht  
wurden (M)

*	zur	Unterscheidung	zwischen	Werknutzungsrecht	und	Werknutzungs-
bewilligung	siehe	Seite	83	»Einräumung	von	(Nutzungs-)Rechten«	
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Fa.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

   
Betrifft [Projektname (fett gedruckt)]

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu der zu Ihrem Auftrag vom … … … bis … … … erbrachten Leistung (C) erlaube ich mir, wie folgt zu berechnen:
Honorar für die Einräumung des ausschließlichen, uneingeschränkten Werknutzungsrechtes an den folgenden 
für Sie entwickelten Arbeiten:
Thema:  … … …  … … …  … … … 

Pauschalhonorar gemäß Honorarschätzung vom … … … (D)   eur … … … 

(oder)
Die Leistung wurde in folgenden Arbeitsschritten erbracht (E):
 Grafikdesign Basiskonzeption  Honorarteil:  eur … … … 
 Präsentation der Gestaltungsvorschläge in Reinlayout  Honorarteil:  eur … … … 
 Detaillayouts  Honorarteil:  eur … … … 
 Illustrationen (Artworks)  Honorarteil:  eur … … … 
 Reinausführung  Honorarteil:  eur … … … 
 Artworks Reinausführung  Honorarteil:  eur … … … 
 Produktionsfreigabe, Copyrightfreigabe  Honorarteil:  eur … … … 
 Nebenleistungen: Produktionsüberwachung  Honorarteil:  eur … … … 

Kosten für Botenfahrten (F):   eur … … … 

Satz, Filmbelichtungen, Lithografie und Andrucke werden gesondert 
von den LieferantInnen direkt verrechnet. (G)

Summe (H)   eur … … … 
zuzüglich 20% USt. (I)   eur … … … 

Gesamtbetrag (J)   eur … … … 

Den Gesamtbetrag dieser Honorarnote bitte ich ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen auf mein Konto 
bei der  … … …  … … …  … … … , 
IBAN … … …  … … …  … … … zu überweisen.
Die Einräumung der vereinbarten Rechte erfolgt am Tag des vollständigen Zahlungseinganges aller mit diesem Auftrag in 
Zusammenhang stehender Honorarteile, Kosten und Umsatzsteuer (K). Jede Weitergabe oder Veräußerung von Rechten 
sowie die Ausweitung des Nutzungsumfanges oder -raumes erfordern eine gesonderte Vereinbarung (L). Die Leistungen 
wurden unter Zugrundelegung der vereinbarten Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) von designaustria erbracht (M).

Mit freundlichen Grüßen,

… … …  … … …  … … … 

(A) … … … , am  … … 2018

(B) Honorarnote Nr. …  

Briefkopf 

(Name, Adresse und UID des Designers/der Designerin)

Musterhonorarnoten

Beispiel für die Einräumung des uneingeschränkten  
Werknutzungsrechtes (Textvarianten siehe »Textbausteine«):
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Fa.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Honorarnote Nr. … 
[Leistungsberechnung zum Thema »Projektname« (fett gedruckt)]

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend die vereinbarungsgemäße Abrechnung aller zum Auftrag vom … … … bis … … … erbrachten Leistungen. 
Die Abrechnung berücksichtigt den tatsächlichen Leistungsumfang. Allfällig gewünschte Mehr-/Minderleistungen 
wären mit + oder – gekennzeichnet.

Beschreibung
Zweck: Anzeigen in Special-Interest-Magazinen für das Werbejahr 2017/18. Basiskonzeption für die Zielgruppe … … … , 
4 Gestaltungsvorschläge samt Varianten, Präsentation, Detailgestaltung und Ausführung von 4 Anzeigen 1/1. 
Text und Bild digital beigestellt.

Nutzungshonorar
für zweckgebundenes Werknutzungsrecht, Nutzungsraum: regional bis national. 
Honorarsätze für Produkt-/Dienstleistungswerbung innerhalb einer Rahmenvereinbarung.
 Anzeigenkampagne, -serie, Basisdesign  eur … … … 
 4 Präsentationsmuster  eur … … … 
 4 FZ-Inserate in Basisdesign 1/1 Seite  eur … … … 
Kosten 
 Textformatierung, Satz  eur … … … 
 Farbproofs  eur … … … 

Summe   eur … … … 
zuzüglich 20% USt.   eur … … … 

Gesamtbetrag   eur … … … 

Den Gesamtbetrag bitte ich innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto (das sind eur … … … bis … … … ) oder 30 Tagen netto 
auf mein Konto bei der  … … …  … … …  … … … , IBAN … … …  … … …  … … … zu überweisen.
Nebenleistungen wie Satz, Layoutscans, Farblayoutdrucke, Proofs, (Daten-)Versand, Boten wurden unter Kosten,  
Fremdleistungen wie Lithoscans, Filme werden direkt verrechnet. Die explizit genannten Rechte werden mit Zahlungs-
eingang eingeräumt. Jede Weitergabe oder Veräußerung von Rechten, die Ausweitung des Nutzungsumfangs, der Erwerb 
von sonstigen Rechten, des Eigentums an Artworks oder Computerdaten erfordern eine gesonderte Vereinbarung. Die 
Leistungen wurden unter Zugrundelegung der vereinbarten Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) von designaustria 
erbracht.

Mit freundlichen Grüßen,

… … …  … … …  … … … 

… … … , am  … … 2018

Briefkopf 

(Name, Adresse und UID des Designers/der Designerin)

Beispiel für die Einräumung eines zweckgebundenen 
Werknutzungsrechtes:



Textbausteine

(sinngemäß auch anwendbar für Honorarschätzung und Auftragsbestätigung) 

Textbaustein für die Einräumung von Nutzungsrechten 
(a oder b oder c oder d):
Honorar
für die Einräumung folgender Rechte:
a)  Werknutzungsrecht lokal bis regional (national bis EU, weltweit)
b) (ausschließliches) Werknutzungsrecht, beschränkt auf den beschriebenen 

Zweck (Grafikdesign eines vierseitigen Folders unter Verwendung eines für 
diese Anwendung konzipierten Artworks zur Nutzung als Informationsblatt und 
Mailing)

c) zeitlich unbeschränktes, ausschließliches Werknutzungsrecht
d) Werknutzungsrecht und das Recht auf Bearbeitung durch Dritte, gültig inner-

halb des vereinbarten Nutzungsgebietes, der aktuellen Kundenbedeutung 
entsprechend: lokal bis regional (oder: regional bis national, national bis EU, 
weltweit), exkl. oder inkl. Internet

Textbaustein ohne Einräumung von Rechten:
Honorar
für die Erarbeitung von Vorschlägen ohne Einräumung von Rechten. Alle Rechte 
vorbehalten (Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weiterentwicklung, Bearbeitung 
oder Weitergabe an Dritte)

Textelement für Eigentumsvorbehalt:
Das Eigentum an Originalen, Artworks und Computerdaten bleibt beim/bei der 
UrheberIn.

Textbaustein für die Abrechnung eines ersten Honorarteiles, 
noch ohne Einräumung von Nutzungsrechten:
Honorarteil für die bereits geleisteten Arbeiten 
zum Thema … … … 
Pauschalhonorar    eur … … … 
Die Leistung wurde in folgenden Arbeitsschritten erbracht: 
Konzeption     eur … … … 
Präsentation erster Gestaltungsvorschläge eur … … … 
Präsentation detaillierter weiterer Vorschläge eur … … … 
Reinausführung, Freigabe der Nutzungsrechte 
nach Abschluss 
Den Gesamtbetrag dieser Honorarnote bitte ich eur … … … 
zu überweisen. Die Arbeiten in ihrer Gesamtheit 
und deren Teile sind noch nicht zur Nutzung frei.

Textbaustein für den letzten Honorarteil (für auf das Inland 
beschränktes Werknutzungsrecht einschließlich Bearbeitungsrecht):
Zu Ihrem Gesamtauftrag vom … … … erlaube ich mir, den letzten Honorarteil  
abzurechnen und damit die Nutzungsfreigabe zu ermöglichen.
Honorarteil
für die endgültige Reinausführung und Einräumung des zeitlich uneingeschränkten, 
räumlich auf den Einsatz im Inland beschränkten, ausschließlichen Werknutzungs-
rechtes einschließlich des Rechtes auf Abänderung durch Dritte an dem für Ihr 
Unternehmen entwickelten Werk   eur … … … 
Pauschalhonorar    eur … … … 

Nachsatz mit Hinweis auf noch offene Honorarteile:
Zugleich erinnere ich daran, dass zu diesem Auftrag bereits verrechnete Honorartei-
le noch offen sind, und verweise darauf, dass vereinbarungsgemäß bis zur Bezah-
lung aller Honorarteile, Kosten und USt. alle Leistungen und deren Teile zur Nutzung 
noch nicht freigegeben sind.
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Textbaustein für den Fall des Verzichts auf Nutzung einer Arbeit  
(= Ablehnung):
Aufwandsentschädigung für die Gestaltung mehrerer Vorschläge zum 
Thema … … … , erarbeitet im Zeitraum von … … … bis … … … , von denen keiner  
zur Ausführung gelangt.
Pauschalhonorar    eur … … … 
Die Leistung wurde in folgenden Arbeitsschritten erbracht: 
Konzeption     eur … … … 
Präsentation der Gestaltungsvorschläge  eur … … … 
Reinausführungen     eur … … … 
Änderungen     eur … … … 
keine Produktions- oder Copyrightfreigabe
Den Gesamtbetrag dieser Honorarnote bitte ich zu überweisen. 
Die Arbeiten in ihrer Gesamtheit und deren Teile sind nicht zur Nutzung frei.

Textbaustein für Einzelauftrag oder Rahmenvereinbarung (a oder b):
Die Honorare basieren auf den Sätzen für
a) Einzelaufträge
b) Aufträge innerhalb einer Rahmenvereinbarung.

Textbaustein für Kostenverrechnung:
Die Kosten betreffen den Aufwand für Satz, Scans, Proofs, Farbdrucke, Versand, 
Botenfahrten und Filmbelichtungen. Fremdleistungen wie Lithoscans etc.  
verrechnen die LieferantInnen direkt.

Honorarschätzungen  
 
Allgemeines	

Honorarschätzungen werden vor Auftragserteilung erstellt und geben dem/der  
potenziellen AuftraggeberIn einen Überblick über den Leistungsumfang und den 
zu erwartenden Honorar- und Kostenaufwand. Insofern sind sie als eine Art Offert 
(»Kostenvoranschlag«) anzusehen. Sie basieren auf den Informationen des Briefings.

Besonderheiten	der	Honorarschätzung	
eines	Designers/einer	Designerin	(Elemente)

–  Richtig ist die Bezeichnung HONORARSCHÄTZUNG (A).  
(Der Begriff »Kostenvoranschlag« ist falsch!)

–  Beschreibung des LEISTUNGSVERZEICHNISSES (B) einschließlich jener evtl. 
gewünschten Leistungen (z.B. Texterfassung, Lithoscans, Drucküberwachung),  
die nicht in der Standardleistung enthalten und extra zu honorieren sind

– Eine einzige HONORARNOTENPOSITION (Pauschalhonorar) für die Ein- 
räumung des Werknutzungsrechtes (ausschließlich) bzw. der Werknutzungs- 
bewilligung (nicht ausschließlich) (D) mit Beschreibung des NUTZUNGS- 
UMFANGS (C) (siehe auch Abschnitt »Besonderheiten der Honorarnote«)

– ggf. Anführung der netto einzusetzenden (Neben-)KOSTEN (E) wie z.B. Boten-
fahrten. Kosten für Satz, Filmbelichtungen, Lithografie und Andrucke sollten in 
der Regel direkt von den LieferantInnen mit dem/der AuftraggeberIn verrechnet 
werden.

–  Wie auch bei der Honorarnote werden (Pauschal-)Honorar und Kosten  
SUMMIERT (F) und die UMSATZSTEUER (G) ausgewiesen bzw. wird ggf.  
auf die Anwendbarkeit der Kleinunternehmerregelung hingewiesen. Daraus 
wird die GESAMTSUMME gebildet (H).

–  Honorarschätzungen sind VERBINDLICH oder UNVERBINDLICH (I), je  
nach Formulierung. Jedenfalls ist aber darauf hinzuweisen, dass zusätzliche  
Leistungen nach der tatsächlich erbrachten Leistung berechnet werden.
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– Der Abschlusstext enthält die Zahlungsbedingungen und den wichtigen Hinweis 
auf die Einräumung von NUTZUNGSRECHTEN (J).

–  Der Abschlusstext enthält ferner den Hinweis, dass die Leistungen unter Zu-
grundelegung der Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) von designaustria 
(abrufbar unter www.designaustria.at) oder eigener AGB des Auftragnehmers/
der Auftragnehmerin (abrufbar auf der Website des Auftragnehmers/der  
Auftragnehmerin) erbracht werden (M).

Textbausteine

Sinngemäß sind auch die Textbausteine für Honorarnoten (siehe Seite 88) anwend-
bar, insbesondere zu Nutzungsrechten, Eigentumsvorbehalt, Einzelauftrag/Rahmen-
vereinbarung etc.

Alternative zum Einleitungssatz:
Zu Ihrer Anfrage vom … … … fasse ich die sich aus Beschreibung bzw. Briefing erge-
bende Nutzungsvereinbarung sowie Honorare und Kosten zusammen.

Textbaustein für verbindliche Honorarschätzung:
Die Honorare für obige Leistungen sind verbindlich. Zusätzlich gewünschte Ar-
beiten, Autorenkorrekturen und Briefingänderungen werden nach der tatsächlich 
erbrachten Leistung berechnet.

Textbausteine für Varianten zur Standardleistung:
–  Die Standardleistung umfasst Arbeitslayouts, Layoutscans, reproreife  

Reinausführungen, Satz nach beigestellten Daten und 1 Seite Texterfassung 
–  keine farbseparierten Daten, Lithoscans, Belichtungen, Überlassung  

von Computerdaten. 
– Die Standardleistung umfasst Arbeitslayouts, Layoutscans, druckreif  

farbsepariert zur Filmbelichtung aufbereitete Reinausführungen, Satz  
nach beigestellten Daten, 1 Seite Texterfassung

– keine Lithoscans, Belichtungen, Überlassung der Computerdaten. 
– Die Standardleistung umfasst Farb-Reinlayouts, Layoutscans, druckreif  

farbsepariert zur Filmbelichtung aufbereitete Reinausführungen,  
Satz nach beigestellten Daten, 1 Seite Texterfassung

– keine Lithoscans, Belichtungen, Überlassung der Computerdaten.
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Musterhonorarschätzung

Beispiel für eine unverbindliche Honorarschätzung mit Einräumung des zweck-
gebundenen Werknutzungsrechtes (Textvarianten siehe »Textbausteine«):
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Fa.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

   
Betrifft [Projektname (fett gedruckt)]

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Ihrer Anfrage vom … … … teile ich Ihnen nachstehend die zu veranschlagenden Honorare und Kosten mit. 
Die Schätzung basiert auf der Beschreibung laut Briefing. Wenn nicht anders genannt, umfasst die Standardleistung 
Farbreinlayouts, Layoutscans, druckreife, farbsepariert zur Filmbelichtung aufbereitete Reinausführungen und 
Textformatierung nach beigestelltem Text, nicht jedoch Texterfassung, Lithoscans und Überlassung der Daten 
für Nachproduktion oder Bearbeitung (B).

Beschreibung:  … … …  … … …  … … … 

Honorar für (C) die Einräumung eines Werknutzungsrechtes, beschränkt auf den beschriebenen Zweck, gültig innerhalb 
des vereinbarten Nutzungsgebietes, der tatsächlichen Kundenbedeutung entsprechend (national bis regional).

Honorar (D)   eur … … … 

Kosten für Textformatierung, Boten (E):   eur … … … 

Summe (F)   eur … … … 
zuzüglich 20% USt. (G)   eur … … … 

Gesamtbetrag (H)   eur … … … 

Diese Honorarschätzung ist insofern unverbindlich (I), als nicht benötigte oder zusätzlich gewünschte Arbeiten, 
Autorkorrekturen und Briefingänderungen nach der tatsächlich erbrachten Leistung berechnet werden. Fremdleistungen 
(Lithoscans, Belichtungen) verrechnen die LieferantInnen direkt. Alle Rechte vorbehalten. Die vereinbarten Rechte werden 
bei Zahlungseingang eingeräumt. Zahlungsziel 30 Tage.
Das Eigentum an Originalen, Artworks und Computerdaten bleibt beim/bei der UrheberIn (J). 
Die Leistungen werden unter Zugrundelegung der Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) von designaustria 
(abrufbar unter www.designaustria.at) erbracht (M).

Mit freundlichen Grüßen,

… … …  … … …  … … … 

… … … , am  … … 2018

(A) Honorarschätzung

Briefkopf 

(Name, Adresse und UID des Designers/der Designerin)



Beispiel für eine verbindliche Honorarschätzung mit Einräumung eines zweckgebun-
denen Werknutzungsrechtes:
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Fa.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Honorarschätzung
[Leistungsberechnung zum Thema »Projektname« (fett gedruckt)]

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Ihrer Anfrage vom … … … fasse ich den vereinbarten Nutzungsumfang, die dem Briefing entsprechenden 
Leistungen und dafür zu veranschlagenden Honorare und Kosten von der Konzeption bis zur Produktionsfreigabe 
wie folgt zusammen:

Beschreibung
Zweck: Anzeigen in Special-Interest-Magazinen für das Werbejahr 2017/18. Basiskonzeption für die Zielgruppe … … … , 
4 Gestaltungsvorschläge samt Varianten, Präsentation, Detailgestaltung und Ausführung von 4 Anzeigen 1/1. 
Text und Bild digital beigestellt.

Nutzungshonorar
für zweckgebundenes Werknutzungsrecht, Nutzungsraum: regional bis national. 
Honorarsätze für Produkt-/Dienstleistungswerbung innerhalb einer Rahmenvereinbarung.
 Anzeigenkampagne, -serie, Basisdesign  eur … … … 
 4 Präsentationsmuster  eur … … … 
 4 FZ-Inserate in Basisdesign 1/1 Seite  eur … … … 
Kosten 
 Textformatierung, Satz  eur … … … 
 Farbproofs  eur … … … 

Summe   eur … … … 
zuzüglich 20% USt.   eur … … … 

Gesamtbetrag   eur … … … 

Die Honorare sind für obige Leistungen verbindlich. Zusatzleistungen wie Fotografie und Bildarchive sowie Autor-
korrekturen und Briefingänderungen werden nach Aufwand zusätzlich berechnet. Alle Rechte vorbehalten. Vereinbarte 
Rechte werden bei Zahlungseingang des Gesamtbetrages eingeräumt und können nicht weitergegeben oder veräußert 
werden. Zahlungsziel 30 Tage. Das Eigentum an Artworks und Computerdaten bleibt bei den UrheberInnen. Die 
Leistungen werden unter Zugrundelegung der Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) von designaustria (abrufbar 
unter www.designaustria.at) erbracht.

Mit freundlichen Grüßen,

… … …  … … …  … … … 

… … … , am  … … 2018

Briefkopf 

(Name, Adresse und UID des Designers/der Designerin)



Auftragsbestätigung 
 
Allgemeines

Mit der Auftragsbestätigung wird dem/der AuftraggeberIn mitgeteilt, dass der/
die AuftragnehmerIn den Auftrag annimmt und zu den (angebotenen) Konditionen 
durchführt. Die Auftragsbestätigung wird dem/der AuftraggeberIn daher nach Auf-
tragserteilung übermittelt und enthält im Prinzip die Bestandteile der Honorarschät-
zung, ggf. angepasst an Änderungen, die sich zwischenzeitlich ergeben haben, und 
zweckmäßigerweise nochmals einen ausdrücklichen Hinweis auf die Geltung der 
AAB von designaustria oder eigener AGB des Auftragnehmers/der Auftragneh-
merin. Eine Auftragsbestätigung ist eine Willenserklärung des Auftragnehmers/der 
Auftragnehmerin, die in schriftlicher bzw. elektronischer Form erfolgt. Es besteht 
allerdings keine gesetzliche Verpflichtung, eine Auftragsbestätigung zu verfassen. 
Die Auftragsbestätigung hilft vor allem dabei, mündliche Absprachen, telefonische 
Ergänzungen und/oder Änderungen gegenüber dem Angebot für alle Beteiligten 
zu dokumentieren, damit potenzielle Missverständnisse von vornherein verhindert 
werden. Auch wenn es schon ein schriftliches Angebot des Auftragnehmers/der 
Auftragnehmerin gab, kann die Auftragsbestätigung nützlich sein, sofern infolge 
mündlicher Absprachen vom ursprünglichen Angebot abgewichen werden muss. 
Auftragsbestätigungen unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von  
7 Jahren.

Textbaustein

Den Auftrag vom … … … bestätige ich dankend und fasse die Nutzungsverein-
barung, die sich aus der Beschreibung bzw. aus dem Briefing ergebenden Honorare 
und Kosten zusammen. [Weiter wie bei Honorarschätzung]
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Formulierungs- und 
Berechnungsbeispiele



Formulierungs- und 
Berechnungsbeispiele

Formulierungsbeispiel	für	die	Entwicklung	und	Gestaltung	
eines	Imagefolders	samt	Infografiken	
(Grafik-	und	Kommunikationsdesign):

–   »Das Honorar basiert auf einer kontinuierlichen Auftragsabwicklung und 
beinhaltet drei Korrekturphasen. Briefingänderungen oder darüber hinausgehende, 
zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannte, aber notwendige oder zusätzlich gewünsch-
te Leitungen werden nach anfallenden Arbeitsstunden (à eur …,–) verrechnet.«
–   »Offerteinholung, Foto- und Drucküberwachung werden nach Aufwand 
verrechnet (eur …,– pro Stunde).«
–   »Illustrationen, digitale Bildbearbeitungen o.Ä. sind gesonderte Arbeiten. 
Fremdkosten (Material, Farbausdrucke, PDFs, Datenübertragung und -archivierung, 
Botendienste usw.) sind im Honorar nicht enthalten. Fremdleistungen (Repro, Belich-
tungen, Druck usw.) verrechnen die Lieferanten direkt.«
–   »Im Falle der Ablehnung nach Vorlage der ersten Entwürfe verzichtet der/
die AuftraggeberIn auf jede Nutzung gegen Bezahlung des Honorars von 60% des 
Offerts.«
–   »Die vereinbarten Rechte werden bei Zahlungseingang eingeräumt und 
können nicht weitergegeben oder veräußert werden. Das Eigentum an Originalen, 
Artworks und Computerdaten verbleibt beim/bei der UrheberIn.«
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Fa.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Projekt
[»Imagefolder inkl. Infografiken« (fett gedruckt)]

Sehr geehrte Damen und Herren,
 … … …  … … …  … … …

Phase 1:
Folder: Ideenentwicklung, Konzept und Grundlayout, samt Entwurf Cover, Innenseite und Rückseite
Infografiken: Konzept, Grundlayout, Entwurf div. Infografiken
Präsentation im Reinlayout, inkl. 2 Korrekturphasen  eur … … …  

Nach Entscheidung Phase 2:
Reinzeichnung und Übergabe an die Druckerei
Nutzung: unbeschränktes Nutzungsrecht inkl. Bearbeitungsrecht durch Dritte, 
Nutzungsbereich international  eur … … … 

Summe Phase 1 + 2  eur … … … 
zuzüglich 20% USt.   eur … … … 

Gesamtbetrag   eur … … … 

Das Offert basiert auf einer kontinuierlichen Auftragsabwicklung und beinhaltet zwei Korrekturphasen. Jeder weitere  
Aufwand wird nach den anfallenden Arbeitsstunden (á eur … … … ) verrechnet. Die Honorarhöhe beinhaltet alle  
Arbeitsgespräche und Beratungen, die im Rahmen des Auftrages erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen,

… … …  … … …  … … … 

… … … , am  … … 2018

Briefkopf 

(Name, Adresse und UID des Designers/der Designerin)

GD

Optional,	aber	sinnvoll	ist	die	

Verwendung	von	Formulierungen	wie	
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Formulierungsbeispiel	für	die	Entwicklung	
und	Gestaltung	eines	Fön-Gehäuses	
(Produkt-	und	Industriedesign):

Fa.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,
für den Entwurf eines Fön-Gehäuses und dessen Designausarbeitung möchten wir, laut mündlichem Briefing vom 
… … … , folgende Designleistungen anbieten:

 Leistungsbeschreibung
1  Recherche und Analyse  
1.1 Briefing durch … … …; Einarbeitung in folgende Bereiche der Geschäftssituation: Unternehmen und  

Geschäftstätigkeit; Marke, Sortiment und Corporate Design; Produktionsumfeld; Verwendungs- und  
Zielgruppen; Analyse der technischen Konzeption, Funktionsanalyse; Material-, Verwendungsvorgaben  
und Restriktionen. Teilevielfalt. Spezifische Erfahrung der Kunden-Akzeptanz/Ablehnung gegenüber  
spezifischen Lösungen. Spezielles Funktions-, Gebrauchs- und Belastungsbriefing für das Segment.  Tage 2,0

1.2 Marktrecherche: Shop-check, Konkurrenzanalyse, Vergleich mit Schwester-Disziplinen.  
SWOT-Analyse: Bewertung des Ist-Zustandes mit Schwächen, Stärken und Potential.   Tage 2,5

1.3 Trendanalyse: Materialeinsatz und- kombinationen; Oberflächen und Formanalyse,  
Vergleich aus verwandten Bereichen     Tage 2,0

   
2 Konzeption und Entwurf  
2.1 Konzeption der Leitthemen; Grundkonzeption der Entwurfsrichtungen in Form von Handskizzen und  

Vektordarstellungen.    Tage 5,0
2.2 Entwurfsausarbeitung der in der Konzeptionsphase entstandenen Entwürfe in mindestens 3 Varianten. 

Die Entwurfsphase wird in Form von Illustrationen und realistischen Rederings ausgearbeitet.  Tage 6,0
2.3 Moodboards zur Unterstützung der Leitthemen und zur Darstellung der materiellen Umgebung  

der Zielgruppen.    Tage 1,5
2.4 Präsentationsausarbeitung in Form einer Beamerpräsention, Foamboards und Handouts   Tage 1,0
2.5 Entwurfspräsentation bei … … …    Tage 0,7 

  
3 Ausarbeitungsphase:  
3.1 Nach Auswahl des  Entwurfs durch … … … werden, auf Basis der zur Verfügung gestellten  

CAD Konstruktionsdaten, Nurbs-Hüllflächen modelliert. Austauschformat .step, oder .iges   Tage 6,0
3.2 Photorealistische Renderings zur Überprüfung der Wirkung     Tage 1,2

 Regiearbeitstag (zusätzliche Besprechungen, Zusatzleisungen, CAD Konstruktionsleistung,  
Konstruktionsbetreuung, Modellbau ...) kann zusätzlich beauftragt werden.   

 
Der Tagessatz beträgt eur … … …   Summe | Tage 27,9

Das Gesamtanbot beinhaltet die uneingeschränkten Werknutzungsrechte und ist ohne Umsatzsteuer kalkuliert.
Die Positionen 1 und 2 müssen gemeinsam beauftragt, die Ausarbeitungsphase kann separat beauftragt werden.
Konstruktive Änderungen  und Leistungsumfangänderungen vorbehalten. Gültigkeit des Angebotes 30 Tage.

Mit freundlichen Grüßen,

… … …  … … …  … … … 

… … … , am  … … 2018

Briefkopf 

(Name, Adresse und UID des Designers/der Designerin)

PD



98 |   Kalkulation & Honorar   |   Formulierungs- und Berechnungsbeispiele   

Berechnungsbeispiel	für	die	
Entwicklung	und	Gestaltung	eines	Haushaltsgeräts	
(Konsumgut):

Das Leistungshonorar wird auf Stundensatzbasis nach Zeitaufwand verrechnet, das 
hinzukommende Erfolgshonorar entweder durch eine pauschale Abgeltung  
der Nutzungsrechte oder durch eine Lizenzabgeltung.

–   Berechnungsvariante 1: 
Leistungshonorar + pauschale Abgeltung der Nutzungsrechte

–   Berechnungsvariante 2: 
Leistungshonorar + Lizenzgebühren

Für die Berechnung der Lizenzgebühr muss die verkaufte Stückzahl sowie der  
Werkabgabepreis bekannt sein.
 Bei der Lizenzgebühr trägt der/die DesignerIn das Risiko des Absatzes des Pro-
duktes am Markt und ist abhängig von Kriterien wie Vertriebskanälen, Bewerbung 
des Produktes etc. Im Vergleich zum pauschal nach fixen Prozentsätzen abgegolte-
nen Nutzungshonorar können die Lizenzgebühren je nach Verkaufszahlen also um  
einiges höher, oder aber auch um einiges niedriger ausfallen.

Berechnungsbeispiel	für	die	
Entwicklung	und	Gestaltung	eines	mobilen	Messgeräts	
(Investitionsgut):

Das Leistungshonorar bei Investitionsgütern wird ebenso wie bei Konsumgütern 
nach dem voraussichtlichen Zeitaufwand für die Entwicklung und Gestaltung eines 
Produktes kalkuliert, wobei der Aufwand und die gestalterische Leistung für ein  
größeres Produkt nicht unbedingt höher sein muss, als bei einem kleinen. Bei  
Investitionsgütern werden die Nutzungsrechte im Allgemeinen pauschal abgegolten.

Die Honorierung ist wesentlich abhängig vom Marktwert des/der DesignerIn, von 
der Komplexität des Produktes, dem Gestaltungsspielraum, dem Engineeringanteil, 
den voraussichtlichen Verkaufszahlen, dem Verkaufswert, sowie der Größe bzw. 
wirtschaftlichen Bedeutung der beauftragenden Firma.
 Siehe auch Seiten 64ff. sowie die Basisinformation »Musterauftrags- und 
Lizenzvertrag« bzw. die Publikation »Design : Auftrag & Recht«, beides erhältlich 
unter service@designaustria.at.

   Arbeitsaufwand Stundensatz  

Leistungshonorar (DesignerIn, Fachkraft): Stunden/Tage á eur … eur … … … 
      
+ Nutzungshonorar (europaweit: bis 15% des Leistungshonorars)   eur … … …

   Arbeitsaufwand Stundensatz  

Leistungshonorar (DesignerIn, Fachkraft): Stunden/Tage á eur … eur … … … 
      
+ Lizenzgebühren z.B. 3% für jedes verkaufte Produkt   eur … … …

   Arbeitsaufwand Stundensatz  

Leistungshonorar (DesignerIn, Fachkraft): Stunden/Tage á eur … eur … … … 
      
+ Nutzungshonorar (europaweit bis 50% des Leistungshonorars)   eur … … …
oder 

+ Nutzungshonorar (weltweit bis 100% des Leistungshonorars)   eur … … …

PD



Formulierungsbeispiel	
für	die	Entwicklung	einer	Comicfigur-Illustration	
(Illustration):
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Fa.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Projekt
[»Entwicklung einer Comicfigur-Illustration« (fett gedruckt)]

Sehr geehrte Damen und Herren,
 … … …  … … …  … … …

Leistung:
Illustrations-Leistungen beinhalten:
• Ideenfindung und -entwicklung
• Anfertigung einer Schwarz-Weiß-Skizze
• 2 Überarbeitungsphasen zur Abstimmung (danach wird mit eur … … … /Std. im Viertelstundentakt nachverrechnet)
• Reinzeichnung, Koloration (Vektor)

Comicfigur
• Illustration einer Figur zur Reproduktion eines Schildes in Länge … … … x Breite … … … cm Größe, zur Anbringung 
 an der Außenwand des Auftraggebers für unbestimmte Zeit und zur Verwendung durch Firma … … … zur Erstellung 
 von Werbe-/Promotion-Material
• Abstimmung auf die speziellen Anforderungen der Außenwand  
• Anfertigung einer druckfähigen Datei, Übermittlung an die Produktion 
• Abstimmung und Korrespondenz zwischen Firma … … … und Produktion eur … … …  

Summe   eur … … … 
zuzüglich 13 bzw. 20% USt.   eur … … … 

Gesamtbetrag   eur … … … 

Nutzungsrechte:
Das Honorar räumt Ihnen folgende Rechte ein: ausschließliches, zeitlich uneingeschränktes Werknutzungsrecht,  
beschränkt auf den beschriebenen Zweck, gültig innerhalb des vereinbarten Nutzungsgebiets, der aktuellen  
Kundenbedeutung entsprechend (regional bis national), inkl. Internet.

Die Einräumung der vereinbarten Rechte erfolgt am Tag des Zahlungseingangs aller mit diesem Auftrag in Zusammenhang 
stehender Honorarteile, Kosten und Umsatzsteuer. Jede Weitergabe oder Veräußerung von Rechten sowie die  
Ausweitung des Nutzungsumfangs oder -raums erfordern eine gesonderte Vereinbarung.

Mit freundlichen Grüßen,

… … …  … … …  … … … 

… … … , am  … … 2018

Briefkopf 

(Name, Adresse und UID des Designers/der Designerin)

IL
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„DETAILS MAKE PERFECTION,
AND PERFECTION IS NOT A DETAIL.“

Leonardo da Vinci

Die Geschichte von PERGRAPHICA® beginnt an der Schnittstelle von Design und  
Kreativität. Ein weiser Mann sagte einmal, dass Kleinigkeiten Perfektion ausmachen, 

aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit – darum zählt Papier. Mit seinem  
Look & Feel spiegelt PERGRAPHICA® Emotionen wider und erweckt Ihre Geschichte  
zum Leben. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Färbungen, Oberflächen und Grammaturen  
und erleben Sie wie Ideen mit PERGRAPHICA® zu einem haptischen Erlebnis werden. 

PERGRAPHICA® ist in den Standardformaten 72 × 102 cm BB/SB, 64 × 90 cm BB/SB und auf 
Anfrage in anderen Formaten erhältlich. Mit Liebe produziert in Österreich von Mondi Neusiedler.

 pergraphica.com    instagram.com/pergraphica    pergraphica.paper@mondigroup.com
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Shade Surface

Classic Rough

Classic Smooth

Natural Rough

Natural Smooth

High White Rough

High White Smooth

Substances



Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen 

Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UrheberInnen unzulässig 

und strafbar. Insbesondere darf kein Teil dieses Werkes kopiert, reproduziert, vervielfältigt, in welcher Form 

oder zu welchem Zweck auch immer Dritten zugänglich gemacht, übersetzt, bearbeitet, abgeändert sowie  

elektronisch, analog oder digital aufgenommen, abgespeichert, rückgewonnen oder übertragen werden. 

Das Kapitel »Honorarreport« entstand in Kooperation mit »BDG, Berufsverband der Deutschen 

Kommunikationsdesigner«.
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C R E A T I V E S  I N S P I R E  C R E A T I V E S

Erlebe die Vielseitigkeit des Premium Designpapiers PERGRAPHICA® im 
neuen Buch VIENNA STORIES. Autor, Regisseur und Fotograf David Ruehm 
führt durch sein kreatives Wien und zeigt wie Ideen mit dem richtigen Papier 
zu einem haptischen Erlebnis werden. Mehr unter: www.pergraphica.com

Exklusiv erhältlich bei

www.mondigroup.com
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